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1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Planungsanlass 

Mit der Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes möchte die Gemeinde 

Giesensdorf der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde aktiv 

begegnen und in direkter Ortslage südöstlich der Dorfstraße die planungsrechtlichen 

Grundlagen zur Entwicklung eines attraktiven Wohngebietes schaffen.  

Hierzu hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 27.11.2023 die Aufstellung der 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet südlich der „Dorfstraße“, west-

lich angrenzend an die Bebauung der Straße „Krauenhof“ in der Gemeinde Giesensdorf 

beschlossen.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 erfolgt im Parallelverfahren. 

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung befindet sich am südöstlichen Orts-

rand der eigentlichen Ortslage. Der Plangeltungsbereich umfasst Teile des Flurstücks 

156 auf der Flur 2 der Gemarkung Giesensdorf. 

Er wird begrenzt durch:  

▪ die Dorfstraße im Norden,  

▪ die Gärten der östlichen Grundstücke der Straße „Kraunhof“ im Westen,  

▪ landwirtschaftlichen Weg Richtung Albsfelde bzw. Ratzeburg im Osten, 

▪ landwirtschaftliche Flächen im Süden. 

Die genaue Abgrenzung des Plangeltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-

men.  

1.3 Grundlage des Verfahrens 

Bisher wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Giesensdorf im 

Verfahren nach § 13 b BauGB verfolgt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in den Grün-

den der Entscheidung vom 18. Juli 2023 (4 CN 3.22) die Unvereinbarkeit des § 13 b 

BauGB mit dem Recht der Europäischen Union, genauer mit Artikel 3 Absatz 1 in Ver-

bindung mit Absatz 5 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (SUP-Richtlinie) angenommen. Der Befund der Unionsrechtswidrigkeit 

in den Entscheidungsgründen hat Präjudizwirkung, die sich auf weitere Bebauungsplan-

verfahren auf der Grundlage des § 13 b BauGB auswirkt. 

Die Unanwendbarkeit des § 13 b BauGB hat zunächst zur Folge, dass für die betroffenen 

Bebauungspläne im bisherigen Außenbereich keine anwendbare Rechtsgrundlage exis-

tiert, auf die die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gestützt 

werden könnte. Nach § 13 b BauGB begonnene laufende Planverfahren sind daher 
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entweder abzubrechen oder auf ein reguläres Bauleitplanverfahren umzustellen, für das 

sämtliche Verfahrensmodifikationen auf der Grundlage des § 13 b BauGB nicht greifen. 

Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 

weiter zu verfolgen. Die Aufstellung erfolgt nunmehr in einem regulären Verfahren mit 

allen nach Baugesetzbuch erforderlichen Beteiligungsschritten, einschließlich der 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, welche in Form des Um-

weltberichtes gesonderter Teil der Begründung wird. 

Die bereits durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden wiederholt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 erfolgt im Parallelverfahren. 

1.4 Rechtsgrundlagen 

Dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes liegen zugrunde:  

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394), 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), 

▪ Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 05.07.2024 (GVOBl. 2024, 504), 

▪ Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG S-H) vom 

24.02.2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetztes vom 

30.09.2024 (GVOBl. S. 734). 

2 Übergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

Gemäß Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2021 befindet sich die Gemeinde Gie-

sensdorf innerhalb des "Ländlichen Raumes". Die Gemeinde befindet sich innerhalb des 

10 km Radius um das Mittelzentrum Mölln und ist als "Entwicklungsraum für Tourismus 

und Erholung" dargestellt.  
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Die ländlichen Räume sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Le-

bensräume gestärkt werden. Gemeinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte 

für den Wohnungsbau sind, sollen den örtlichen Bedarf decken. Dort können im Zeitraum 

2022 bis 2036 bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31. Dezember 2020 neue Woh-

nungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden (wohnbaulicher Entwicklungs-

rahmen). Es ist der Bestand an Dauerwohnungen zugrunde zu legen. 

Die aktuellen Wohnbauentwicklungsrahmen wurden den Gemeinden über die Kreisver-

waltungen von der Landesplanung am 23.02.2022 mitgeteilt. Daraus geht für die Ge-

meinde Giesensdorf ein Wohnraumentwicklungsrahmen von 8 Wohneinheiten bis zum 

Jahr 2036 hervor. 

Baulückenkartierung  

Gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes sind dem wohnbaulichen Ent-

wicklungsrahmen die (planungsrechtlich) bestehenden Baupotenziale abzuziehen. Um 

aufzuzeigen, welche Flächen derzeit noch unbebaut sind und sich für eine Nachverdich-

tung eignen, wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ein Baulückenkartierung 

erarbeitet1.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zunächst unbebaute Grundstücke bzw. Grund-

stücksteile im Bereich rechtskräftiger Bebauungspläne oder sonstiger Satzungen sowie 

Baulücken im baulichen Zusammenhang gemäß § 34 BauGB aufgenommen.  

 

1  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Giesensdorf, Baulückenkartierung,  

Stand: 06.10.2022 

Abb. 1: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan des Landes Schleswig-Holstein (2021) 
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Hierauf basierend wurden die bestehenden Rahmenbedingungen, welche die Bebau-

barkeit einschränken könnten, analysiert und bewertet. So stehen beispielsweise ein-

zelne potenzielle Baulücken aufgrund der bestehenden privaten Nutzungen der Eigen-

tümer (z.B. aktive Nutzung als Garten) zunächst nicht für eine Bebauung zur Verfügung.  

Im Ergebnis der Baulückenkartierung steht in der Gemeinde Giesensdorf derzeit keine 

realistisch bebaubaren Baulücken zur Verfügung, welche dem wohnbaulichen Entwick-

lungsrahmen gemäß Landesentwicklungsplan gegenzurechnen ist. Demnach verbleibt 

ein wohnbaulicher Entwicklungsrahmen von bis zu 8 Wohneinheiten bis 2036.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen 8 Wohneinheiten in Einzelhausbebau-

ung entwickelt werden, so dass der nach Abzug des Ergebnisses der Baulückenkartie-

rung verbleibende wohnbauliche Entwicklungsrahmen von 8 Wohneinheiten bis 2036 

eingehalten wird. 

2.2 Regionalplan  

Regionalplan (1998) 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Regionalplanes Schleswig-Holstein Süd (Planungs-

raum I) aus 1998. Der Regionalplan stellt die zuvor beschriebenen Inhalte des Landes-

entwicklungsplanes dar. Darüber hinaus liegt die Gemeinde Giesensdorf in einem Ge-

biet mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz. 

Regionalplan Planungsraum III – Neuaufstellung, Entwurf 2023 

Inhaltlich stellt der Entwurf des Regionalplans aus dem Jahr 2023 die zuvor beschrie-

bene Inhalte des Landesentwicklungsplanes und des Regionalplans aus dem Jahr 1998 

dar. Im Entwurf des Regionalplans zur Neuaufstellung aus 2023 fand jedoch eine Ände-

rung von Begriffen der regionalen Freiraumstruktur statt, sodass das Gebiet mit beson-

derer Bedeutung für den Grundwasserschutz nunmehr mit Vorbehaltsgebiet für den 

Grundwasserschutz bezeichnet wird. In Vorbehaltsgebieten ist die Sicherung der öffent-

lichen Wasserversorgung und vorsorgender Grundwasserschutz mit anderen Nutzungs-

ansprüchen abzuwägen. 

2.3 Landschaftsrahmenplan  

Gemäß den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans von 2020 liegt das Plangebiet 

in einem Trinkwassergewinnungsgebiet. Bei der Planung von Maßnahmen in Trinkwas-

sergewinnungsgebieten ist von der Wasserbehörde im Rahmen der wasserrechtlichen 

Genehmigung zu prüfen, ob die Maßnahme dem Schutz der Trinkwassergewinnungs-

anlage zuwiderläuft oder welche Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers getroffen 

werden müssen. Zudem sind rund um die Ortschaft Giesensdorf Waldflächen verzeich-

net. Einige dieser Waldflächen eigenen sich dabei als Verbundachsen zum Aufbau eines 

Schutzgebietes und Biotopverbundsystems (Karte 1). Darüber hinaus weist das Gebiet 

der Gemeinde Giesensdorf besondere Eignung zur Erholung auf. So ist die Gemeinde 

Giesensdorf Bestandteil eines Naturparks nach § 37 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 16 

LNatschG und weite Teile der Gemeinde erfüllen die Voraussetzung einer 
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Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatschG i.V.m. § 15 LNatSchG als Landschafts-

schutzgebiet (Karte 2). 

2.4 NATURA 2000-Gebiete 

Der Plangeltungsbereich liegt in keinem und grenzt an kein NATURA 2000-Gebiet.  

Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind:  

▪ das FFH und EU-Vogelschutzgebiet DE 2230-304 Wälder des westlichen Ratzebur-

ger Sees > 2.500 m nördlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH-Gebiet DE 2329-353 Quellwald am Ankerschen See > 3.000 m westlich des 

Plangeltungsbereiches. 

Der geplante Bau von Einzelhäusern im Plangeltungsbereich ist für den Erhaltungszu-

stand der o.g. FFH-Gebiete und des EU-Vogelschutzgebietes nicht relevant. Eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der FFH-Gebiete und des EU-Vogelschutzge-

bietes sowie der Arten durch die geplanten Veränderungen der Habitatausstattung im 

Plangeltungsbereich ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkungen durch den Bau von 

Wohngebäuden und dem Verkehr treten auf die Distanz von mindestens 2.000 m nicht 

in Erscheinung.  

2.5 Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Giesensdorf stellt das Plangebiet entspre-

chend der bestehenden Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft dar. Gleiches gilt für 

Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Giesensdorf 
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die angrenzenden Flächen im Osten und Süden. Darüber hinaus ist westlich angren-

zende Wohnbebauung der Straße „Kraunhof“ als Wohnbaufläche dargestellt. 

2.6 Landschaftsplan  

Biotop- und Nutzungstypen/Bestand  

Der Plangeltungsbereich ist im Bestand des Landschaftsplans als Acker (AA) dargestellt. 

Entlang der Dorfstraße stellt der Landschaftsplan zudem die Bestandsbäume dar. Zu-

dem ist verzeichnet, dass entlang der Dorfstraße ein Wanderweg verläuft. 

Entwicklung 

Der Landschaftsplan sieht sowohl das Plangebiet wie auch das westlich angrenzenden 

und bereits bebauten Gebiete der Straße „Kraunhof“ (Bebauungsplan Plan Nr. 1) als 

Eignungsfläche für Siedlungsentwicklung mit einer umfassenden Eingrünung zur freien 

Landschaft vor. Bei einer Entwicklung ist darauf zu achten ökologisch wertvolle Struktu-

ren wie beispielsweise Knicks oder Streuobstwiesen zu erhalten. 

2.7 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Geltungsbereiche rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und ist dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen.  

Im Westen grenzt das Plangebiet jedoch an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 1 „südlich der Dorfstraße, westlich des gemeindeverbindenden Weges zur K 35“ aus 

dem Jahr 2006 an. Dieser Bebauungsplan begründet v.a. Wohnbebauung mit einer um-

fassenden Ortrandeingrünung im Süden und Osten und einem Regenrückhaltebecken. 

Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde Giesensdorf drei Innenbereichssatzungen nach 

§ 34 Abs. 4 BauGB. Die Innenbereichssatzung Nr. 1 „nordwestl. Ortslage, südwestl. Kul-

piner Str.“ aus dem Jahr 1993 befindet sich am nördlichen Rand des Ortes Giesensdorf. 

Die Satzungen Nr. 2 „beiderseits der Dorfstraße“ aus dem Jahr 1996 befindet sich im 

Westen des Siedlungskörpers. Die Innenbereichssatzung Nr. 3 aus dem Jahr 2019 be-

finden sich unmittelbar östlich an den Geltungsbereich der Satzung Nr. 2 angrenzend 

zwischen der „Dorfstraße“ und der Straße „Am Teich“. 

3 Bestandssituation 

3.1 Städtebauliche Situation 

Innerhalb des Plangebietes  

Das Plangebiet ist derzeit durch seine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Bauliche An-

lagen befinden sich nicht innerhalb des Plangeltungsbereiches. Die innerhalb des Gel-

tungsbereiches befindliche Dorfstraße ist derzeit auf einer Breite von rund 4,0 m asphal-

tiert und in den Seitenbereichen schließt sich Straßenrandbegrünung von jeweils rund 

2,0 bis 3,0 m an. 
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Außerhalb des Plangebietes  

Östlich und südlich des Plangebietes setzt sich die bestehende landwirtschaftliche Nut-

zung (Acker/Grünland) fort. Nördlich der Dorfstraße bestehen eine kleinteilige Wohnbe-

bauung sowie ein Pfuhl, Gehölzstrukturen und private Gärten. 

Westlich des Plangebietes schließt die wohnbauliche Nutzung der Straße „Kraunhof“ an. 

Hier findet sich zumeist eine eingeschossige Einfamilienhausbebauung und Bungalows 

mit geneigten Sattel- oder Walmdächern auf großzügigen Grundstücken.  

3.2 Verkehrliche Erschließung 

MIV - Motorisierter Individualverkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt unmittelbar von der Dorfstraße. Über die Dorf-

straße hat das Plangebiet darüber hinaus Anschluss an das weitere örtliche und überört-

liche Straßennetz. Beispielsweise über die Harmsdorfer Straße nach Norden, den Möll-

ner Weg nach Südwesten oder nach Osten über die Straße An Soot an die B 207. 

Fuß- und Radwege 

Eigenständige Fuß- und Radwege bestehen innerhalb und angrenzend an das Plange-

biet nicht.  

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr 

Über die Buslinie 8734 "Koberg, Herrenstraße - Ratzeburg, Vorstadtschule" der Ham-

burger Verkehrsverbund GmbH ist das Plangebiet grundsätzlich an den öffentlichen Per-

sonennahverkehr angebunden, jedoch werden die Haltestellen in der Ortslage Giesens-

dorf nur an Schultagen in Schleswig-Holstein angefahren.  

Ruhender Verkehr 

Das Plangebiet ist derzeit landwirtschaftlich genutzt. Stellplätze befinden sich daher 

nicht innerhalb des Plangebietes.  

3.3 Natur und Umwelt 

3.3.1 Vegetationsbestand 

Die Biotoptypenkartierung2 wurde Ende September 2022 auf der Grundlage der aktuel-

len Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Bio-

topkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypenschlüssel und Stan-

dardliste Biotoptypen; Stand: April 2022) durchgeführt. Inzwischen wurde die Kartieran-

leitung (Stand: August 2024) aktualisiert und die vorliegende Biotoptypenkartierung hin-

sichtlich der Aktualisierungen des Kartierschlüssels überprüft und ggf. angepasst. Die 

Ergebnisse sind im Plan „Biotop- und Nutzungstypenkartierung“ dargestellt.  

 

2 PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 10.10.2024 
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Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand der Ortslage Giesensdorf, angren-

zend an das Plangebiet des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1. Die größte Flächen-

nutzung nimmt eine intensiv bewirtschaftete Ackerfläche ein, die nördlich von der Dorf-

straße und östlich von einem versiegelten landwirtschaftlichen Weg begrenzt wird. Ent-

lang der Verkehrsflächen befinden sich rasenartige Säume und bereichsweise Gehölze. 

Zwischen dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 1 und 2 befindet sich eine freiwach-

sende Hecke mit Einzelbäumen auf einem Wall, welche im weiteren als sonstiger Knick 

eingestuft wird. 

Gehölzbestände 

Im Plangebiet und angrenzend an dieses befinden sich vereinzelt Einzelbäume entlang 

der Dorfstraße und entlang des landwirtschaftlichen Weges. Als Arten entlang der Dorf-

straße sind hier die Birken mit Stammdurchmesser von 0,3 m bis 0,4 m zu nennen. Süd-

östlich des Plangebietes befinden sich noch zwei Zitter-Pappeln mit Stammdurchmesser 

von 0,3 m entlang des landwirtschaftlichen Weges. 

Im Untersuchungsgebiet sind zwei verschiedene Arten von Knicks vorhanden. Zum ei-

nen besteht östlich des landwirtschaftlichen Weges ein typischer Knick (HWy), welcher 

einen degradierten aber flächig bewachsenen Wall aufweist. Der Knick wird geprägt 

durch einen überwiegend dichten Bewuchs aus Hainbuche, Hunds-Rose, Schwarzem 

Holunder, Spitz-Ahorn, Hasel, Schlehe, Pfaffenhütchen und wird teilweise überlagert mit 

Hopfen. Weiterhin befindet sich zwischen dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 1 

und 2 ein sonstiger Knick (HWz). Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 

unterliegt das lineare Gehölz keinem Biotopschutz. Zudem ist anzumerken, dass der 

sonstige Knick bereichsweise stark anthropogen überprägt wurde durch die Bepflanzung 

mit Ziersträuchern und Gartengewächsen, wie Erdbeeren. Der Wall des sonstigen 

Knicks ist teilweise degradiert und überwiegend zwei-reihig bewachsen. Teilbereiche 

sind dicht mit standortheimischen Gehölzen bestanden, wiederum andere Teilbereiche 

sind jedoch durch gärtnerische Nutzung und eine lückenhafte Anlage von Ziergehölzen 

geprägt. Zum Acker sind die Gehölze des Knicks durch einen Wildschutzzaun geschützt. 

Der Gehölzbestand des sonstigen Knicks ist divers: Roter Hartriegel, Vogelkirsche, 

Hunds-Rose, Hasel, Kirsch-Lorbeer, Brombeere, Schwarzer Holunder, Gewöhnlicher 

Schneeball, Eberesche, Flieder, Sommerflieder, Ginster, Traubenkirsche, Spitz-Ahorn 

und Obstbäume, wie Apfel und Kirschen. Ein etwas schmaler ausgeprägter Bestand die-

ses Biotoptyps befindet sich am nördlichen Rand des mit dem Bebauungsplan Nr. 1 um-

gesetzten Baugebietes, und zwar südlich der Dorfstraße und westlich der Straße Kraun-

hof. 

Angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Regenrückhaltebecken, welches an den 

Böschungsoberkanten mit Weidengebüschen (HBw) bestanden ist. Zwischen dem Re-

genrückhaltebecken und dem südlich gelegenen Wohngrundstück wurde eine Hecke 

aus heimischen Sträuchern angelegt, sodass diese dem Biotoptyp urbanes Gebüsch mit 

heimischen Arten (SGg) zugeordnet wird.  
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Flächen für die Landwirtschaft 

Das Plangebiet wird durch einen großflächigen, intensiv bewirtschafteten Acker (AAy) 

geprägt. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war der Intensivacker gepflügt. Die Flä-

chennutzung wird südlich des Plangebietes weitergeführt und auch östlich des landwirt-

schaftlichen Weges befindet sich eine Intensivackerfläche mit einer landwirtschaftlichen 

Lagerfläche (SLl) aus einem Heulager. Nördlich der Dorfstraße liegt ein mäßig artenrei-

ches Wirtschaftsgrünland (GYy).  

Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 1 wurde zur Dorfstraße hin ein Re-

genrückhaltebecken angelegt, welches in den nördlich der Dorfstraße gelegenen See 

entwässert. Das Regenrückhaltebecken wurde naturnah gestaltet, bleibt jedoch ein 

künstliches Gewässer, sodass es im Bestandsplan als sonstiges naturfernes Gewässer 

(Fxy) klassifiziert wird. Während der westliche Bereich des Gewässers durch ein Schilf-

Röhricht (/vr) eingenommen wird, befinden sich im östlichen Bereich Schmalblättriger 

Rohrkolben (Typha angustifolia) und Wasserschwaden (Glyceria maxima) innerhalb der 

Wasserfläche. Die Böschungsbereiche und -oberkanten sind ruderalisiert. 

Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Als ruderale Staudenfluren befinden sich die Folgenden im Untersuchungsgebiet:  

• RHf Feuchte Hochstaudenflur 

• RHm Ruderale Staudenfluren frischer Standorte 

• RHn Nitrophytenflur 

• RHr Brombeerflur 

Dabei kommen die Brombeerfluren (RHr) zumeist überlagert mit den Nitrophytenfluren 

(RHn) aus Brennnesseln (Urtica doica) im Untersuchungsgebiet entlang der Dorfstraße 

in Böschungsbereichen vor. Sowohl um das Regenrückhaltebecken als auch im Bö-

schungsbereich der Dorfstraße sind zudem ruderale Staudenfluren frischer Standorte 

(RHm) ausgeprägt. Diese bestehen aus Arten, wie z.B. Wiesen-Knäuelgras (Dactylis 

glomerata), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Ackerschachtelhalm (Equisetum ar-

vense), Vogel-Wicke (Viccia cracca), Echte Sternmiere (Stellaria holostea), Schafgarbe 

(Achillea millefolium), Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea) und kleineren Beständen 

aus Brennnesseln (Urtica doica).  

Im Böschungsbereich des Regenrückhaltebeckens befindet sich weiterhin eine feuchte 

Hochstaudenflur (RHf), bestehend aus bspw. Mädesüß (Filipendula ulmaria), Seggen 

(Carex spec.), Flatterbinse (Juncus effusus), Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) 

und Brennnesseln (Urtica doica). 

Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Als vollversiegelte Verkehrsflächen (SVs) sind die „Dorfstraße“ und der östlich des Plan-

gebiets verlaufende landwirtschaftliche Weg zu nennen. Direkt angrenzend an diese as-

phaltierten Verkehrsflächen befindet sich ein rasenartiger Saum als Straßenbegleitgrün 
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ohne Gehölze (SVo). Die Säume werden regelmäßig gepflegt und sind dementspre-

chend artenarm ausgeprägt mit Kräutern und Gräsern, wie Deutschem Weidelgras 

(Lolium perenne), Einjährigem Rispengras (Poa annua), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis 

glomerata), Weißklee (Trifolium repens), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) und 

Schafgarbe (Achillea millefolium). In den Böschungsbereichen neben der Dorfstraße 

sind weiterhin Straßenbegleitgrün mit Gebüschen (SVg) aus überwiegend Schlehen und 

Straßenbegleitgrün mit Gehölzen (SVh) aus z.B. Birken, Hasel, Hainbuche und Hunds-

Rose vorhanden. 

Die meisten Gärten innerhalb des Plangebietes des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 

1 sind überwiegend durch artenarme Rasenflächen und Zierbeete sowie -stauden ge-

prägt, sodass sie als strukturarm, mit Dominanz von Rasenflächen (SGz) klassifiziert 

werden. Lediglich ein Garten weist einen geringen Laubholzanteil (SGo) auf. Im Einmün-

dungsbereich der Straße Kraunhof in die Dorfstraße befindet sich eine kleine Grünfläche 

mit einer Pumpstation (SIm). Die als Zierrasen gepflegte Grünfläche ist nach Norden mit 

einer Schnitthecke eingefasst. 

Bewertung 

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden fol-

gende, allgemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

▪ Grad der Naturnähe,  

▪ Vorkommen seltener Arten,  

▪ Gefährdung bzw. Seltenheit,  

▪ Vollkommenheit und  

▪ zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten Biotoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wert-

stufen von 0 „ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

5 

sehr hoher Biotopwert: 
sehr wertvolle, naturnahe Biotoptypen, 
Reste der ehemaligen Naturlandschaft 
mit vielen seltenen oder gefährdeten 
Arten 

• im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen 

 

4 

hoher Biotopwert: 
naturnahe Biotoptypen mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz 

• im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

3 

mittlerer Biotopwert: 
relativ extensiv genutzte Biotoptypen 
innerhalb intensiv genutzter Räume 
mit reicher Strukturierung, hoher Ar-
tenzahl und einer, besonders in Ge-
bieten mit hohem Anteil von Arten der 
Wertstufe 4, hohen Rückzugs- 
und/oder Vernetzungsfunktion; Gebiet 
mit lokaler Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

• Typischer Knick 

 

• Einzelbäume 

• Urbane Gebüsche heimischer Arten 

• Weidengebüsch 

• Feuchte Hochstaudenflur 

• Ruderale Staudenflur frischer Stand-
orte 

• Straßenbegleitgrün mit Bäumen 

§ 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V. m. 
§ 30 BNatSchG 

2 

niedriger Biotopwert: 
Nutzflächen oder Biotoptypen mit ge-
ringer Artenvielfalt, die Bewirtschaf-
tungsintensität überlagert die natürli-
chen Standorteigenschaften, Vorkom-
men nur noch weniger standortspezifi-
scher Arten; Lebensraum für euryöke 
Arten 

• Sonstiger Knick 

• Mäßig artenreicher Wirtschaftsgrün-
land 

• Sonstiges naturfernes Gewässer 
(Regenrückhaltebecken) 

• Nitrophytenflur 

• Brombeerflur 

• Straßenbegleitgrün mit Gebüschen 

• Garten, strukturarm und mit gerin-
gem bis mittlerem Laubholzanteil 

 

1 

sehr niedriger Biotopwert: 
Biotoptypen ohne Rückzugsfunktion, 
intensiv genutzt, mit überall schnell er-
setzbaren Strukturen; fast vegetati-
onsfreie Flächen, extrem artenarm 
bzw. lediglich für einige wenige eu-
ryöke Arten von Bedeutung  

• Intensivacker 

• Landwirtschaftliche Lagerfläche 

• Straßenbegleitgrün ohne Gehölze 

• Garten, strukturarm mit Dominanz 
von Rasenflächen 

• Grünfläche im Bereich einer Pump-
station 

 

0 
ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig versiegelte 
Flächen  

• Vollversiegelte Verkehrsfläche  

Tab. 1: Bewertung der Biotoptypen PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Es befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope innerhalb des Plangebietes. Le-

diglich im Umfeld des Plangebietes ist ein gesetzlich geschützter Knick vorhanden. 

Ebenso kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-

chungsgebiet vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Apium repens 

(Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer), Luronium natans (Froschzunge) (Ge-

wässerpflanze), Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten), 

Hamatocaulis vernicosus (Firnisglänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, Gewäs-

serufer) ist ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen. 

3.3.2 Topografie 

Das Plangebiet ist weitestgehend eben und weist nur ein sehr geringes Gefälle in nord-

westliche Richtung von ca. 35,0 m ü. NHN im Süden bis auf ca. 32,0 m ü. NHN im Nord-

westen auf (Dorfstraße / bestehendes Regenrückhaltebecken). 
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3.3.3 Bodenschutz / Bodenversiegelungen 

Zur Beurteilung der Bodenverhältnisse im Plangebiet wurde durch das Ingenieurbüro 

Höppner eine geotechnische Stellungnahme3 erarbeitet. Dazu wurden am 02.12.2022 

insgesamt fünf Sondierbohrungen durchgeführt. Die Ergebnisse aus der Sondierung 

werden nachfolgend wiedergegeben: 

Bodenschichten 

Es wurden im Untersuchungsbereich, unterhalb des Oberbodens überwiegend schwach 

schluffige Sande mit teilweise eingelagerten lehmigen und schluffigen Lagen bis zur 

Bohrendtiefe von 5,0 m festgestellt.  In Oberflächennähe wurde im Bereich UP 3 Lehm 

und im Bereich UP 1 und 5 schluffige bis stark schluffige Sande festgestellt. 

Grundwasserverhältnisse 

Es konnte nach dem Bohrende, nur in den Bohrlöchern der Untersuchungspunkte UP 1 

und UP 4 ein Grundwasserstand ermittelt werden. In allen anderen Bohrlöchern konnten 

keine Grundwasserstände ermittelt werden. Die nach dem Bohrende, in den Bohrlöchern 

ermittelten Grundwasserstände sind links neben den Bodenprofilen eingetragen, die 

wasserführenden Schichten sind rechts neben den Bodenprofilen gekennzeichnet. Es 

wurden folgende Grundwasserspiegel festgestellt:  

Untersuchungspunkte Wasserstand (m u. GOK) 

UP 1 4,40 

UP 2 kein Grundwasser messbar 

UP 3 kein Grundwasser messbar 

UP 4 3,20 

UP 5 kein Grundwasser messbar 

Tab. 2: Ermittelte Grundwasserstände (Ingenieurbüro Höppner) 

Langzeitmessungen des Grundwasserspiegels im Untersuchungsbereich liegen nicht 

vor. Es wurden gut ausgepegelte Wasserstände innerhalb der korrespondierenden 

Sande ermittelt. Es handelt sich um oberflächennahes, freies Grundwasser. Im Bereich 

des Untersuchungspunktes UP 5, wurde in einer Tiefe von 4,40 m bis 5,0 m, z.T. 

Staunässe festgestellt. Es ist nach starken, länger anhaltenden Niederschlägen und ver-

dunstungsarmer Jahreszeit mit höheren Grundwasserständen zu rechnen. 

Beurteilung der Versickerungseigenschaften der Böden 

Die Sande unterhalb des Oberbodens können überwiegend als wasserdurchlässig an-

genommen werden. Die grobkörnigen bis schwach schluffigen Sande sind zur Versicke-

rung von Niederschlagswasser geeignet. Durch den teilweise erhöhten Feinkornanteil in 

 

3 Ingenieurbüro Höppner: Geotechnische Stellungnahme zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen, 

Gemeinde Giesensdorf, Bebauungsplan Nr. 2 „östliche Dorfstraße“, Stand: 05.01.2023 
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Oberflächennähe (z.B. UP 1 und 5) und die zum Teil in den Sanden eingelagerten leh-

migen und schluffigen Lagen (UP 2, 3, 4 und 5), reduziert sich die vertikale Wasser-

durchlässigkeit der Sande teilweise jedoch stark. Dies ist bei der Planung der Versicke-

rungsanlagen zu berücksichtigen. 

Der Lehm (UP 3/ 0,40 m bis 1,10 m) hat durch den hohen Feinkornanteil eine geringe 

Wasserdurchlässigkeit und ist deshalb zur Versickerung von Niederschlagswasser nicht 

geeignet. 

Die schluffigen bis stark schluffigen Sande (UP 1/ 0,35 m bis 0,9 m, UP 5/ 0,4 m bis 

1,0 m) haben durch den hohen Feinkornanteil eine geringe Wasserdurchlässigkeit und 

sind deshalb zur Versickerung von Niederschlagswasser nicht geeignet. 

3.3.4 Geologische und hydrologische Verhältnisse 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne wurde durch das Ingenieurbüro Dr. Lehners 

+ Wittorf eine wasserwirtschaftliches Gutachten sowie ein Regenwasserbewirtschaf-

tungskonzept auf Basis der Wasserhaushaltsbilanz4 erarbeitet. Die Ergebnisse zur Be-

standssituation werden nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben:  

Geologie 

Während der letzten Kaltzeit, der Weichsel-Kaltzeit, zogen Gletscher von Skandinavien 

über Norddeutschland bis zur Elbe. Durch das Vorstoßen der Gletscher lagerten sich 

großflächig Geschiebemergel und -lehme (typisches Grundmoränensediment) ab, die 

heute die Geologie von Schleswig-Holstein prägen. Durch deren Rückzug kam es in den 

entstandenen Schmelzwasserrinnen zur Sedimentation von Schmelzwassersanden und 

Beckensedimenten (Beckenschluffe und -tone). Es blieb eine weite Grundmoränenland-

schaft mit Kleingewässern und Mooren. 

Gemäß der Kartendienste des Landesamtes für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 

(LfU) kann im Untersuchungsgebiet von einem gering wasserdurchlässigen Geschie-

bebodenhorizont über Sanden in Tiefen bis zu 2,0 m unter GOK ausgegangen werden, 

der nordwestlich des Plangebietes in Geschiebelehm und -mergel übergeht. Südöstlich 

des Gebietes erstrecken sich fluviale Ablagerungen bestehend v. a. aus Schmelzwas-

sersanden und -kiesen. 

Um den Giesensdorfer See deuten Abrutsch- und Abschlämmassen auf eine ehemalige 

Schmelzwasserrinne in Richtung Südosten. Über Giesensdorf erstreckt sich ein lehmi-

ger Sandhorizont, der von Sand und Lehm-Nestern unterlagert wird. Der Pfuhl befindet 

sich westlich dieses Horizontes und schließt an lehmigen Sand mit schwer durchlässi-

gem Lehm- und tieferem Mergeluntergrund an. Demzufolge ist von gering wasserdurch-

lässigen Böden auszugehen. Insbesondere nach anhaltenden Niederschlägen und bei 

Sturzregen ist das Wasseraufnahmevermögen sehr gering, sodass ein Großteil des Nie-

derschlages auf der Oberfläche hangabwärts fließt. 

 

4 Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf: Wasserwirtschaftliches Gutachten, B-Plan Nr. 2 „östliche Dorfstraße“, 

23909 Giesensdorf, Stand: 30.09.2024 
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Oberirdisches Einzugsgebiet Pfuhl / Einleitungen 

Insbesondere Aufgrund der beschriebenen Topographie fließt Niederschlagswasser, 

das auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes anfällt, zum 

nördlich des Gebietes gelegenen Pfuhl. Das Einzugsgebiet des hauptsächlich grund-

wassergespeisten Pfuhls umfasst eine Fläche von ca. 8,7 ha, die sich aus den Anliegern 

der Harmsdorfer Str. 1 und 3, der Dorfstraße 2 und 4 sowie des neu erschlossenen 

Wohngebietes „Kraunhof“ und landwirtschaftlicher Nutzfläche zusammensetzt. 

Das angrenzende Bebauungsplangebiet Nr.1 (Kraunhof) leitet das anfallende Nieder-

schlagswasser zuvor in ein im Norden des Gebietes gelegenes Regenrückhaltebecken 

ein. Etwaiges Überlaufvolumen wird über eine Leitung DN 150 in den Pfuhl geführt. Da-

bei liegt die Überlaufhöhe bei +30,14 m ü. NHN und die Beckensohle auf +29,50 m ü. 

NHN. Das Regenrückhaltebecken hat eine Grundfläche von rd. 105 m² und eine Bö-

schung von 1 : 1,5 bzw. 1 : 2. Ein Teil der Dorfstraße wird über eine straßenbegleitende 

Muldenrinne sowie einen Straßenablauf mit Schlammfang in das Regenrückhaltebecken 

geleitet. 

Grundwassersituation 

Während der Sondierungsarbeiten im Dezember 2022 wurde im Betrachtungsraum an 

UP 1 und UP 4 ein Grundwasserstand zwischen 3,8 m bis 4,4 m unter GOK (+27,95 bis 

+28,45 m u. NHN) gemessen. An UP 5 wurde in den Feinsanden Staunässe angetroffen. 

An den restlichen Profilen war kein Grundwasserstand messbar. Dies weist auf ein 

Grundwassergefälle entsprechend der Geländetopographie in Richtung des Pfuhls  

Die geologischen Karten deuten auf eine von Nordwesten nach Südosten verlaufene 

Seenkette, die durch die Harmsdorfer Straße unterbrochen wird und oberhalb der Dorf-

straße nach Osten verläuft, hin. Es ist demnach davon auszugehen, dass die oberflä-

chennahe Grundwasserfließrichtung von Westen nach Osten verläuft und den Giesen-

dorfer See mit dem Pfuhl verbindet. Dessen Abstrom verläuft gemäß der topographi-

schen Karte weiter in Richtung Osten zu einer Grundwasserblänke innerhalb der land-

wirtschaftlichen Flächen. 

3.3.5 Altlasten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Altlasten oder Altlastenverdachts-

flächen innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet. 

3.3.6 Natur- und Artenschutz 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde durch das Biologenbüro BBS-

Umwelt GmbH5 eine Artenschutzprüfung erarbeitet. Die Inhalte des Gutachtens werden 

nachfolgend zusammenfassend dargestellt: 

  

 

5 BBS-Umwelt GmbH: Gemeinde Giesensdorf B-Plan Nr. 2 Artenschutzgutachten, Stand: 12.12.2024 
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Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein kommen gem. Roter Liste SH Stand 2021 aktuell nur noch drei 

europarechtlich geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbeständen 

an zumeist bekannten Sonderstandorten vertreten sind: Schierlings-Wasserfenchel 

(Oenanthe conioides), Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luro-

nium natans). Die Arten kommen gem. aktueller Verbreitungskarten im Betrachtungs-

raum nicht vor und werden aufgrund Habitatbedingungen für den Geltungsbereich aus-

geschlossen.  

Innerhalb der Flächeninanspruchnahme kommen Artengesellschaften der Gehölze, 

Stauden-, Ruderal- und Straßenbegleitfluren sowie des Offen- und Kulturlandes vor. Die 

vorkommenden Arten zählen zu den ungefährdeten und häufigen Arten.    

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse 

Gemäß der Verbreitungskarten des Landes (MELUND 2020) können elf Fledermausar-

ten im Betrachtungsraum vorkommen, wobei einige waldbewohnende Arten lediglich als 

Durchzügler angenommen werden. Das in einem alten Waldbestand ca. 5 km nordwest-

lich nachgewiesene Große Mausohr wird für die Wirkräume im Gegensatz zu anderen, 

dort nachgewiesenen Waldarten wie Kleinabendsegler und Großer Bartfledermaus für 

die Wirkräume nicht angenommen, da sich ihre Jagdhabitate unterscheiden und die Gro-

ßen Mausohren bevorzugt in alten Laubwäldern mit wenig Unterwuchs wie Buchenhal-

lenwäldern jagen, während Kleinabendsegler und Gr. Bartfledermaus auch in Siedlun-

gen und an Gewässern außerhalb von Wäldern vorkommen können. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Fledermäuse lassen sich anhand des Potentials 

für Quartiere, als Jagdgebiet sowie als Flugroute ableiten:  

Als nachtaktive und insektenfressende Tiere schlafen Fledermäuse tagsüber sowie in 

der kalten Jahreszeit in Höhlen und nutzen dafür kleinste Spalten in Gehölzen oder Ge-

bäuden als Quartiere. Die Dunkelheit insbesondere des Quartierszugangs ist essentiell. 

Laut LBV-SH 2020 weisen Gehölze ab einem Stammdurchmesser von 20 cm ein grund-

sätzliches Potential für Quartiere auf. Dabei besteht bis 30 cm Stammdurchmesser bei 

Spalten/Astausbrüchen ausschließlich ein Potential für Tagesquartiere, ab 30 cm ein 

Potential für Wochenstuben und ab ca. 50 cm Stammdurchmesser können Quartiere 

auch im Winter genutzt werden. Ein ausschlaggebendes Kriterium ist die Abwesenheit 

von künstlicher Erleuchtung des Quartiereingangs.  

Ausreichend Nahrung finden Fledermäuse z.B. zwischen Gehölzbeständen, über insek-

tenreichem Offenland und Gärten und über Wasserflächen, wobei die verschiedenen 

Arten unterschiedliche Jagdverhalten aufweisen. Um zwischen Quartier und Jagdhabitat 

zu wechseln nutzen sie meist bestimmte Flugrouten. Kleinfledermäuse fliegen und jagen 

dabei hauptsächlich strukturgebunden, z.B. Baumreihen und Saumstrukturen. Größere 

Arten jagen auch im Offenland und fliegen z.T. in größerer Höhe (Baumkronenhöhe ca. 

30 m) in ihre Jagdgebiete. Kronenbereiche von Gehölzen, Altholzbestände und Gewäs-

ser sind in der Regel besonders insektenreich und damit wichtige Nahrungshabitate. 
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Waldbewohnende Arten sind sehr lichtempfindlich, während andere die durch Lichtkegel 

angezogenen Insekten aktiv bejagen, bis dieses aufgrund des Staubsaugereffekts kurz-

weilige Überangebot an Nahrung nicht mehr vorhanden ist.   

Da es bei der Flächeninanspruchnahme hauptsächlich um offenes Ackerland handelt, 

besteht hier ein Potential für Quartiere lediglich in den betroffenen Gehölzen. Der 

Stammdurchmesser der Bäume im Gehölzstreifen des nördlichen Geltungsbereichs be-

trägt im Falle der westlichen Birke 40 cm und im Falle der östlichen Birke 30 cm. Hier 

liegt ein Potential für Tagesquartiere und Wochenstuben vor.    

Aufgrund der Gehölz- und Knickstrukturen im Westen, Norden und Osten des Geltungs-

bereichs liegt eine allgemeine Bedeutung als Jagdhabitat vor. Hier wird angenommen, 

dass z.B. Breitflügelfledermaus sowie Kleinfledermäuse die Flächeninanspruchnahme 

als Teiljagdgebiet nutzen. Die Dorfstraße wird als potentielle Flugroute von mittlerer Be-

deutung eingestuft, die Siedlung und Wald im Westen mit Knick- und Offenlandstruktu-

ren im Osten bzw. dem Küchensee (essentielles Jagdhabitat) verbindet. 

Der indirekte Wirkraum bietet Fledermäusen zahlreiche Quartiersmöglichkeiten in Ge-

bäuden und Gehölzen. Wichtige Jagdhabitate stellen der Altbaumbestand nordwestlich 

des Geltungsbereichs sowie die nahen Gewässer inkl. Regenrückhaltebecken dar. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen Haselmaus und 

Fischotter potenziell im Betrachtungsraum vor. Aufgrund ungeeigneter Habitatbedingun-

gen (fehlende Fließgewässer) werden Vorkommen des Fischotters in der Flächeninan-

spruchnahme ausgeschlossen. Im indirekten Wirkraum sind Vorkommen aufgrund der 

hohen Mobilität (bis zu 20 km pro Nacht an Land und im Wasser) der Tiere nicht auszu-

schließen, da sie im rund 2 km westlichen Behlendorfer See sowie im Osten in ca. 3 km 

Entfernung im Ratzeburger See und dem Kuchensee bestätigt sind und im indirekten 

Wirkraum sowie dem weiteren Umfeld mehrere größere, naturnahe Stillgewässer vor-

handen sind.   

Die Haselmaus ist gem. Landesartkaster entlang der B 207 in weniger als 1 km Entfer-

nung nachgewiesen. Vorkommen in den Gehölzen der Wirkräume sind daher nicht aus-

zuschließen. 

Der Wolf kommt in Schleswig-Holstein lediglich als Durchzügler vor und wird für den 

siedlungsnahen Bereich der Wirkräume nicht angenommen.   

Für die weiteren Anhang IV-Säugetiere können Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes (Birkenmaus, Biber, Schweinswal.), fehlenden Nachweisen aus dem Art-

kataster bzw. ungeeigneter Habitatbedingungen ausgeschlossen werden. 

Amphibien und Reptilien 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (LANU 2005, FÖAG 2013, MELUND 2020) 

können Kammmolch, Moorfrosch, Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Kreuzkröte und 

Knoblauchkröte sowie die Zauneidechse im Betrachtungsraum vorkommen.   
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Die Zauneidechse lebt z.B. an Bahndämmen und in Trockenrasenhabitaten. Innerhalb 

der Wirkraum findet sie keine geeigneten Habitatbedingungen, sodass sie ausgeschlos-

sen wird.  Ebenfalls ausgeschlossen werden Kreuzkröten, die als Pionierart in vegetati-

onsarmen, trocken und warmen Standorten mit lockeren und meist sandigen Böden vor-

kommt sowie der Moorfrosch, der auf moorige Standorte angewiesen ist, die die Flä-

cheninanspruchnahme nicht bietet. Oberflächennahes Grundwasser und potentiell ge-

eignete Laichgewässer sind im nördlichen indirekten Wirkraum vorhanden, stellen 

jedoch kein Optimalhabitat für den Moorfrosch dar, sodass hier lediglich vereinzelte Vor-

kommen und Wanderbeziehungen nicht ausgeschlossen werden können, jedoch keine 

Lebensstätten vorhanden sind.  

Der Kleine Wasserfrosch kommt ähnlich dem Moorfrosch in Mooren, Bruchwäldern und 

sumpfigen Wiesen und Weiden vor, wurde jedoch auch im Siedlungsbereich an Garten-

gewässern nachgewiesen. Bestätigte Vorkommen befinden sich ca. 5 km südwestlich 

des Geltungsbereichs. Nach neuen Erkenntnissen kann sich der Kleine Wasserfrosch 

unter optimalen Umweltbedingungen wieder aus dem Teichfrosch entwickeln (LfU, 

Drews 2023), sodass Vorkommen wie im Falle des Moorfrosches für den nördlichen in-

direkten Wirkraum nicht ausgeschlossen werden können.   

Kammmolch und Laubfrosch nutzen besonnte, i.d.R. fischfreie Gewässer zum Laichen 

und finden in den Wiesen, den Knicks und Gehölzen der Wirkräume geeignete Landle-

bensräume, wobei der Laubfrosch in die belaubten Gehölzzonen klettert und der Kamm-

molch am Boden verbleibt. Laubfrösche wandern bis zu 700 m, erschließen neue Le-

bensräume und kommen immer wieder auch in Siedlungsbereichen vor. Sowohl Kamm-

molch als auch Laubfrosch können somit auch die Flächeninanspruchnahme als Land-

lebensraum und Wanderkorridor nutzen.   

Die Knoblauchkröte ist eine Steppenart, die trocken, sandige Lockersedimente bevor-

zugt, in denen sie sich außerhalb der Jahreszeit ganzjährig aufhält. Als Laichgewässer 

nutzt sie besonnte und tiefere i.d.R. fischfreie Stillgewässer mit einer reichhaltigen Un-

terwasservegetation wie alte Dorfteiche und extensiv genutzte Fischteiche. Sie kann 

gem. der Verbreitungskarten vorkommen, wurde sowohl östlich als auch westlich des 

Geltungsbereichs nachgewiesen und kann wie Kammmolch und Laubfrosch die Teiche 

im Norden des Geltungsbereichs als Laichgewässer nutzen. Geeignete sandige Flä-

chen, die die Knoblauchkröte als Landlebensraum nutzen kann, befinden sich innerhalb 

des Wanderradius der Art von 1,5 km um die Flächeninanspruchnahme. Als Offenlandart 

meidet sie große Silhouetten von Gehölzen und Gebäuden, weshalb eine Orientierung 

aus dem Laichgewässer nach Norden angenommen wird. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kann die Grüne Mosaikjunger 

im Gebiet vorkommen. Die Grüne Mosaikjunger lebt an Stillgewässern und ist haupt-

sächlich auf das Vorkommen der Krebsschere angewiesen, in die sie ihre Eier legt. Die 

Grüne Mosaikjungfer kommt in ca. 2,5 km Entfernung am Küchensee vor. Vorkommen 

im indirekten Wirkraum können nicht ausgeschlossen werden, da die Krebsschere po-

tentiell in den vorhandenen Gewässern wächst.  
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Auch der Eremit kommt gem. Verbreitungskarten vor und wurde ca. 2 km westlich mehr-

fach nachgewiesen, sodass er für den Betrachtungsraum nicht ausgeschlossen werden 

kann. Ein Vorkommen der Art ist jedoch nur im indirekten Wirkraum möglich, wenn dort 

Altbäume mit hohem Totholzanteil und Mulmbestand vorhanden sind. Innerhalb des Gel-

tungsbereichs sind keine geeigneten Habitatbäume vorhanden.   

Der Nachtkerzenschwärmer breitet sich aktuell in Schleswig-Holstein aus. An den Ge-

wässern des indirekten Wirkraums kann er vorkommen, da dort geeignete Nahrungs-

pflanzen (z.B. Weidenröschen, Nachtkerze) angenommen werden.   

Ein Vorkommen weiterer Arten nach Anhang IV der FFH-RL wird ausgeschlossen. 

Brutvögel 

Gem. der Artkatasterdaten liegen im 2.000 m Umkreis um den Wirkraum Nachweise von 

Schleiereule, Rotmilan, Weißstorch und Uhu vor, die den Wirkraum gelegentlich als Nah-

rungsgäste vorkommen können.  

Die Flächeninanspruchnahme und der indirekte Wirkraum bieten diversen heimischen 

Brutvögeln der Gehölze, Gebäude, der Stauden-, Offen- und Röhrichtfluren sowie der 

Binnengewässer Lebens- und Fortpflanzungsstätten. Die verschiedenen Arten brüten 

am Boden, in Freinestern (bodennah, in Bäumen oder Sträuchern), in Nischen oder Höh-

len. Dazu zählen beispielsweise Blau- und Weiden- und Schwanzmeise, Buntspecht, 

Waldbaumläufer, Haussperling, Elster und Stockente. Auch anspruchsvollere Arten wie 

Mittelspecht, Waldohreule und Schellente können vorkommen.   

Im Offenland kommen zudem verschiedene Offenlandbrüter wie Wiesenschafstelze und 

Wiesenpieper sowie die gefährdete Feldlerche vor. Es wurden zwei Reviere der Feldler-

che im Wirkraum nachgewiesen.   

Rastvögel  

Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb der Wirkräume Rastbestände 

vorkommen, die die Kriterien einer landesweiten Bedeutung erfüllen. Von einer landes-

weiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % des landes-

weiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / AfPE 

2016). Eine Bedeutung von Flächeninanspruchnahme und indirektem Wirkraum für 

Rastvögel ist somit nicht gegeben. 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) 

Pflanzen 

In der intensiv genutzten Ackerflur kommen keine bis wenige Ruderalarten vor. In den 

Saumstreifen gibt es Vorkommen häufiger Arten wie Beifuß, Brennnessel, Spitzwegerich 

etc.  Die Hecken und Knicks setzen sich aus heimischen Arten wie Schlehe, Hasel und 

Weißdorn zusammen, wobei der westliche Knick anthropogen überprägt ist und z.B. 

auch Schmetterlingsflieder vorkommen kann. Im nördlichen Schlehengehölz stehen zu-

dem zwei Birken.  
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Amphibien und Reptilien 

Die Ackerflur bietet national geschützten Arten keinen geeigneten Lebensraum. Es sind 

jedoch im indirekten Wirkraum Laichgewässer, Grünland und Siedlungsgärten vorhan-

den, die geeignete Habitate, sodass eine geringe bis allgemeine Bedeutung der Saum 

und Gehölze für Arten wie Ringelnatter, Erdkröte und Blindschleiche verbleibt. 

Säugetiere 

Vorkommen teilweise national geschützter (Klein-)Säuger wie etwa Eichhörnchen, Maul-

wurf, Igel und Marderarten (Steinmarder, Wiesel und Mauswiesel) sind im Bereich der 

Flächeninanspruchnahme und des indirekten Wirkraums vorauszusetzen. Die Flächen-

inanspruchnahme weißt dabei eine allgemeine Bedeutung für diese Arten auf, der struk-

turreiche indirekte Wirkraum insbesondere im Nordwesten eine mittlere bis hohe Bedeu-

tung. 

Insekten 

Der Flächeninanspruchnahme kommt aufgrund der intensiven Ackerlandbewirtschaf-

tung nur eine insgesamt sehr geringe Bedeutung für die Insektenfauna zu. Die Gehölze 

und Saumstreifen haben eine allgemeine Bedeutung für z.B. Wildbienenarten und 

Schwebfliegen. Dem indirekten Wirkraum kommt eine hohe Bedeutung insbesondere 

auch für aquatische Insekten zu.   

Weichtiere 

In beiden Wirkräumen ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinberg-

schnecke sowie der Gartenschnirkelschnecke anzunehmen, wobei sich dies in der Flä-

cheninanspruchnahme vorwiegend auf Saumstreifen und Gehölze beschränkt.   

3.3.7 Orts- und Landschaftsbild 

Das Orts- und Landschaftsbild wird derzeit geprägt durch die vorherrschende landwirt-

schaftliche Nutzung und die angrenzenden dörflichen Strukturen der Gemeinde Gie-

sensdorf. Wenngleich nicht innerhalb des Plangebietes, so wird die Umgebung zudem 

durch das Zusammenspiel als Ackerflächen und den umgebenden Knicks/Reddern ge-

prägt.  

Das Plangebiet selbst weist entlang der westlichen Grenze eine Eingrünung vor allem 

durch kleinere Gehölze auf, welche jedoch durch die angrenzende gärtnerische Nutzung 

der Wohngrundstücke und zum Teil durch bauliche Anlagen (z.B. Schuppen) beeinträch-

tigt ist. Darüber hinaus sind auch entlang der Dorfstraße am nördlichen Rand des Plan-

gebietes kleinere Gehölzstrukturen zu finden. 

3.3.8 Erholung 

Das Plangebiet selbst weist keine eigenständige Erholungsfunktion auf.  
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3.4 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung und seiner direkten Umgebung 

befinden sich keine gesetzlich geschützten Kulturdenkmale gemäß Denkmalschutzge-

setz (DSchG). 

3.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Flächennutzungs-

planes befinden sich in privatem Eigentum.  

3.6 Ver- und Entsorgung  

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde Giesensdorf ist die Vereinigte 

Stadtwerke GmbH. 

Abwasser 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die Kläranlage der Gemeinde Einhaus. Das Klär-

werk bereitet das Schmutzwasser der Gemeinden Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, 

Giesensdorf, Groß Disnack, Groß Sarau, Harmsdorf, Hollenbek. Kittlitz, Klein Zecher, 

Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau, Seedorf und Ziethen auf. 

Strom, Gas, Telekommunikation  

Die Stromversorgung in der Gemeinde erfolgt durch die Trave Netz GmbH, die Gasver-

sorgung durch die Vereinigten Stadtwerke GmbH. Der Anschluss an die kabelgebunde-

nen Mediennetze erfolgt durch private Anbieter.  

Niederschlagswasser 

Aufgrund der Bestandsnutzung als landwirtschaftliche Fläche wird das Niederschlags-

wasser derzeit gesamt versickert. Ein Anschluss an die umgebenden Leitungen sowie 

technische Versickerungseinrichtungen bestehen nicht.  

3.7 Immissionsschutz 

Seveso III-Richtlinie 

Die im Juli 2012 neu gefasste Richtlinie 2012/18/EU ("Seveso III-Richtlinie") dient der 

Beherrschung von Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Diese mit 

der Störfallverordnung von März 2017 in deutsches Recht umgesetzte Richtlinie regelt 

wesentlich die Pflichten von Betreibern besonders gefahrenrelevanter Industrieanlagen, 

d.h. solcher Anlagen, in denen mit gefährlichen Stoffen (z.B. sehr giftige oder giftige 

Stoffe oder entzündliche Flüssigkeiten) in größeren Mengen umgegangen wird (Störfall-

anlagen). Dies sind beispielsweise Anlagen der chemischen Industrie, der Petrochemie 

oder Lageranlagen für brennbare Flüssigkeiten. Der Vollzug dieser Verordnung erfolgt 

insbesondere durch die Überwachungsbehörden, die den für den Umweltschutz zustän-

digen Landesministerien nachgeordnet sind.  
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In Artikel 13 der Seveso III-Richtlinie ("Land-use-planning") ist eine Vorgabe enthalten, 

die über ein Abstandsgebot zwischen einer Störfallanlage und verschiedenen Umge-

bungsnutzungen wie Wohnbebauung oder öffentlich genutzten Gebäuden auf Verfahren 

der Bauleitplanung Einfluss nimmt. Diese Vorgaben sind sowohl bei der Errichtung bzw. 

Änderung von Störfallbetrieben als auch bei neuen Entwicklungen in der Nachbarschaft 

bestehender Betriebe zu berücksichtigen. 

Nordöstlich des Plangebietes (Ratzeburg, Bahnhofsallee 46) befindet sich ein Pflanzen-

schutzmittellager des Unternehmens ATR. Dieses fällt unter den erweiterten Geltungs-

bereich der Störfall-Verordnung (StörfallV) und stellt einen Betriebsbereich gemäß § 1 

Abs. 1 S. 2 StörfallV dar. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Ge-

werbegebiet Neuvorwerk“ der Stadt Ratzeburg erfolgte eine Begutachtung des Betrie-

bes. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der angemessene Abstand in Bezug auf Kon-

ventionen der StörfallV mindestens 550 m beträgt.  

Die Entfernung des Betriebes zum geplanten Wohngebiet beträgt > 1.500 m. Auswirkun-

gen auf die geplante Nutzung sind daher nicht zu erwarten. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Wohngebietes. Die Zulässigkeit ei-

nes Störfallbetriebes im Plangeltungsbereich ist mit der vorliegenden Planung nicht ge-

geben.  

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass derzeit keine Betriebe, die unter die 

Störfallverordnung fallen, auf die Planung einwirken und von der Planung auch keine 

derartigen Auswirkungen auf benachbarte Schutzgebiete ausgehen. 

Verkehrslärm  

Die Dorfstraße, an die das Plangebiet unmittelbar angrenzt, bildet zusammen mit der 

Harmsdorfer Straße die Haupterschließung des Ortes Giesensdorf. Über diese beiden 

Straßenverbindungen besteht Anschluss in die benachbarten Dörfer (Harmsdorf, Albs-

felde) sowie an das überörtliche Straßennetz (B 207 / B 208). Die genannten Anbindun-

gen spielen aber im östlichen Bereich der Dorfstraße, indem auch das Plangebiet liegt, 

nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt ist damit keine Belastung durch Verkehrslärm 

im Bestand abzuleiten.  

Das Plangebiet weist einen Mindestabstand von über 750 m zur Bundesstraße B 207 

auf. Aufgrund der Entfernung ist nicht mit einer Beeinträchtigung der geplanten Wohn-

nutzung zu rechnen.  

Immissionen aus landwirtschaftlicher Nutzung 

Das Plangebiet grenzt direkt an landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ordnungsge-

mäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche und 

Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  
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Für das geplante Vorhaben ist eine Ausbreitungsrechnung6 durchgeführt worden. Nach 

der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ist in der Regel die beläs-

tigungsrelevante Kenngröße von 0,10 bzw. entsprechend 10% der bewerteten Jahres-

stunden gegenüber einem Wohngebiet einzuhalten. Die Ausbreitungsrechnung zeigt im 

Ergebnis, dass die zulässigen Immissionswerte für Wohngebiete im Plangebiet einge-

halten werden.  

4 Planung 

4.1 Ziele und Zweck der Planung 

Mit der Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Zuge der ak-

tiven Bodenvorratspolitik der Gemeinde Giesensdorf die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine wohnbauliche Entwicklung geschaffen werden.  

Aufgrund der umgebenden Nutzungen und Gebäudetypologien ist die Entwicklung eines 

attraktiven Wohngebietes mit einer aufgelockerten Einfamilienhausbebauung auf groß-

zügigen Grundstücken geplant.  

4.2 Flächenbilanz 

Plangeltungsbereich gesamt  ca. 7.626 m² 

Wohnbaufläche (W) ca. 7.626 m² 

4.3 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht eine klare und geordnete Bebauungsstruktur ausge-

hend von einer erschließungstechnischen Anbindung an die vorhandene Dorfstraße vor. 

Es erfolgt eine straßenbegleitende eingeschossige Bebauung durch Einfamilienhäuser. 

Als Dachform sind geneigte Dächer mit einer Neigung von mindestens 30° angedacht. 

Zudem sind auch ausdrücklich Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit extensiver 

oder intensiver Dachbegrünung zulässig. Die Erschließung verläuft von der Dorfstraße 

aus in südliche Richtung als Stichstraße in das Plangebiet. Der geplante Straßenverlauf 

endet mit einem Wendehammer. Das geplante Baugebiet orientiert sich somit stark an 

dem westlich angrenzenden Baugebiet (Kraunhof) aus der jüngeren Vergangenheit.  

Die geplanten Grundstücksgrößen mit einem Schwerpunkt von ca. 670 - 790 m² berück-

sichtigen dabei die Wünsche potenzieller Käufer und spiegeln das ländlich geprägte 

Ortsbild wider.  

Das Plangebiet wird an seiner südlichen und östlichen Plangebietsgrenze durch eine 

umlaufende Gehölzpflanzung zur freien Landschaft eingegrünt. Zudem sollen die beiden 

 

6 Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein: Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung 

zur Geruchsimmissionen, Stand: 07.11.2022 
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bestehenden Birken entlang der Dorfstraße erhalten werden. Über die südliche Kante 

des Bebauungsplanes Nr. 1 und Nr. 2 ist ein Blühstreifen als Nahrungsflächenausgleich 

für die Feldlerche vorgesehen. 

Das geplante Regenwasserrückhaltebecken wird baulich an das westlich bestehende 

Regenwasserrückhaltebecken angeschlossen, so dass das Neubaugebiet Kraunhof und 

das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 2 das anfallende Niederschlagswasser in ein 

zusammenhängendes Regenwasserrückhaltebecken entwässern. Orientierend an dem 

bestehenden Regenwasserrückhaltebeckens soll bei der Verbindung der beiden Becken 

auf eine naturnahe Gestaltung wertgelegt werden. 

4.4 Erschließung und Stellplätze 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Dorfstraße. Die innere Er-

schließung ist als Stichstraße mit einem Wendehammer geplant. Die Dimensionierung 

des Wendehammers wird gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 

2006) für das Wenden eines 2-achsigen Müllfahrzeuges bzw. Fahrzeugen mit einer Ge-

samtlänge von 9,00 m angenommen. Damit wird u.a. auch die Befahrbarkeit des Wohn-

gebietes durch Fahrzeuge des Rettungswesens sichergestellt. Abfallentsorgungsfahr-

zeuge hingegen müssen die Stichstraße nicht befahren, da am Eingang des Areals eine 

Aufstellfläche für Müllsammelbehälter geplant ist.  

Die geplante Verkehrsfläche innerhalb des Plangebietes soll einen verkehrsberuhigten 

niveaugleichen Ausbau mit in einer Breite von 5,5 m erhalten. Dieses Mischprinzip stützt 

Abb. 3: Bebauungskonzept, Stand: 09.10.2024 PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 
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den gewünschten Charakter als ruhigen Wohnweg mit einer klaren Betonung der Auf-

enthaltsqualität. Zur Gliederung des Straßenraums und um die natürliche Retention in-

nerhalb des Plangebietes zu verbessern, sind straßenbegleitend 3,0 m breite offene Mul-

den geplant. Ergänzend sind innerhalb der Mulden pro Seite jeweils drei Baumpflanzun-

gen vorgesehen. Auch die Baumpflanzung leisten einen Beitrag zur Anpassung an die 

sich veränderten klimatischen Bedingungen. Um die Erreichbarkeit der Grundstücke zu 

gewährleisten, können die Mulden mit Grundstücksüberfahrten versehen werden. Zu-

dem sind Besucherstellplätze in Form von Parkbuchten angedacht.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind mindestens zwei Stellplatz je Wohnein-

heit in Form von freien Stellplätzen, Garagen oder Carports auf dem jeweiligen Grund-

stück vorgesehen. Aus städtebaulichen Gründen sind Garagen und Carports nur inner-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

Der Stellplatznachweis für die geplante Wohnnutzung kann somit vollständig innerhalb 

des Plangebietes gedeckt werden. Hierbei wurde eine ausreichende Anzahl an Besu-

cherstellplätzen im öffentlichen Straßenraum eingeplant. 

4.5 Grün- und Freiraumkonzept 

Das Grün- und Freiraumkonzept des Plangebietes setzt sich aus mehreren Bausteinen 

zusammen. Ein Baustein ist die außenliegende Eingrünung des Plangebietes. Hierfür 

werden an der südlichen und östlichen Plangebietsgrenze jeweils Gehölzstreifen als frei-

wachsende Hecken mit ergänzenden Baumpflanzungen festgesetzt. Eine Eingrünung 

zur freien Landschaft ist damit sichergestellt. Zudem ist an der südlichen Kante der Gel-

tungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 ein 6,5 m breiter Blühstreifen als 

Nahrungsflächenausgleich für die Feldlerche geplant. 

Entlang der Dorfstraße befinden sich bereits im Bestand zwei Birken die erhalten werden 

sollen und bei der Anbindung des Wohnstichs an die Dorfstraße entsprechend berück-

sichtigt wurden. 

Die innenliegende Begrünung wird maßgeblich durch die straßenbegleitenden Mulden 

und Straßenbaumpflanzungen geprägt. Zudem sollen durch eine naturnahe Gestaltung 

des Regenwasserrückhaltebeckens sowie durch die verbindlichen Baumpflanzungen 

auf den Baumgrundstücken, weitere Bausteine für ein durchgrüntes Wohngebiete gelegt 

werden. Durch die grundsätzliche Zulässigkeit von Dachbegrünung auf Haupt- und Ne-

bengebäuden wird der grüne Charakter des Neubaugebietes weiter unterstützt.   

4.6 Natur- und Artenschutz 

Um die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt abschätzen zu können, wurde ein 

Artenschutzgutachten7 erarbeitet. Die Aussagen werden nachfolgend zusammenfas-

send wiedergegeben. 

 
7 BBS-Umwelt: Gemeinde Giesensdorf B-Plan Nr. 2 Artenschutzgutachten, Stand: 12.12.2024 
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Sofern Betroffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten zu erwarten sind, ist die Ar-

tenschutzregelung abzuarbeiten. In der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse wird 

dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf durch das geplante Vorhaben ergibt 

(CEF-Maßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kompensa-

tionsmaßnahmen).   

4.6.1 Geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope oder an-

derweitig geschützte Landschaftsbestandteile. Lediglich jenseits des, östlich an das 

Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Weges, befindet sich ein gesetzlich ge-

schützter Knick. 

4.6.2 Artenschutz 

Um die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt abschätzen zu können, wurde ein 

Artenschutzgutachten erarbeitet. Die Aussagen werden nachfolgend zusammenfassend 

wiedergegeben. 

Sofern Betroffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten zu erwarten sind, ist die Ar-

tenschutzregelung abzuarbeiten. In der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse wird 

dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf durch das geplante Vorhaben ergibt 

(CEF-Maßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kompensa-

tionsmaßnahmen).   

Fledermäuse  

Da keine Gebäude und Bäume mit möglichen Fledermausquartieren überplant werden, 

entstehen keine Konflikte im Hinblick auf das Fangen, Verletzen oder Töten von Fleder-

mäusen. Im indirekten Wirkraum werden jedoch Quartiere, Jagdhabitate und ein Flug-

trassen angenommen. Erhebliche Störungen sind bau- und betriebsbedingt nicht auszu-

schließen, da Tiere durch Beleuchtung von Baukörpern, geplanten Verkehrswege, Stell-

plätzen und Außenanlagen in Quartieren, bei der Nahrungssuche und während des 

Flugs zwischen Jagdgebiet und Quartier gestört werden können. Auch Bauarbeiten im 

Dunkeln können Tiere in ihrer Aktivitätsphase (März-November) beeinträchtigen. Es 

werden daher folgende Vermeidungsmaßnahmen erforderlich: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 Fledermausfreundliche Beleuch-

tung:  

Vermeidung von Beleuchtung, wo es möglich ist. Dies betrifft das Äußere von Gebäuden, 

Wege, Stellplätze und Außenanlagen. Insbesondere Gehölze inkl. Schutzstreifen sowie 

den Bereich des Regenrückhaltebeckens müssen frei von Beleuchtung bleiben, dürfen 

nicht angestrahlt und auch von Streulicht nicht erfasst werden.  

Alternativ: Wo keine Vermeidung künstlicher Erleuchtung möglich wird, wird diese auf 

das minimal notwendige Maß (5 lux an Parkplätzen und Straßen) begrenzt und mit lang-

welligem (>550 nm) und warmem Licht zwischen 1.800 und max. 2.700 Kelvin umge-

setzt, gem. UNB bestenfalls max. 2400 Kelvin. Verwendet werden können z.B. 
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schmalbandige Amber-LED, warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder- und -Hoch-

drucklampen. Es darf keine Beleuchtung verwendet werden, die nicht vollständig nach 

oben und in Richtung vorhandener und geplanter Gehölze seitlich abgeschirmt ist. Die 

Anstrahlung erfolgt also nur von oben nach unten und soll nur das zu beleuchtende Ob-

jekt treffen. Streulicht ist insgesamt zu vermeiden. Zudem sind staubdichte Leuchtenge-

häuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 60° C zu verwenden. Gehölze werden 

nicht angestrahlt, hier sind Werte von <0,1 lux einzuhalten.  

Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über Be-

wegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Beleuch-

tung sichergestellt werden.  

 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 Fledermausfreundlicher Bau:  

Zwischen März und Ende November sind Arbeiten im Dunkeln zu vermeiden.  

Alternativ: Wenn Arbeiten im Dunkeln zwischen März und Ende November durchgeführt 

werden, ist sicherzustellen, dass nicht durch die Planung betroffene Gehölze frei von 

jeglicher zusätzlichen (im Vergleich zum Ist-Zustand vor der Planungsumsetzung) Be-

leuchtung bleiben, um Quartiere, Jagdgebiete und Flugtrassen nicht zu entwerten. 

Baustrahler etc. sind nur bei Bedarf anzuschalten und dann entsprechend auszurichten 

sowie nach oben und zu den Seiten abzuschirmen, sodass das Licht möglichst wenig 

streut. 

Die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

wird nicht angenommen, weil keine Quartiere durch die Planung betroffen sind. 

Haselmaus 

Tötungen können vorkommen, wenn während der sommerlichen Aktivitätsphase der Ha-

selmaus Gehölze entfernt werden. Gleiches gilt bei Entfernung von Stubben, Wurzelstö-

cken, Steinpackungen, Reisig- und Gehölzhaufen während der winterlichen Ruhezeit. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 Bauzeitenregelung Haselmaus:  

Die Entfernung des Schlehengebüschs für die geplante Zufahrt zum Geltungsbereich 

erfolgt in zwei Schritten: Der Rückschnitt wird im Winter zwischen dem 01.12. und dem 

28./29. Februar durchgeführt, ohne die Bodenstruktur zu beeinträchtigen. Das vollstän-

dige Roden und Entfernen mit Eingriffen in den Boden erfolgt im darauffolgenden Mai 

(und max. bis zum 15. Oktober) , wenn die Haselmäuse ihre Winterquartiere im Boden 

verlassen haben und in angrenzende Bereiche ausgewichen sind. Die Strukturen sind 

zwischen der Gehölzentfernung und dem Abtragen des Walls frei von jeglicher Vegeta-

tion zu halten, um die Ansiedlung von Brutvögeln zu vermeiden.  

Alternativ: Gehölze können gem. § 39 BNatSchG ab dem 1.10. gefällt werden. Zu dieser 

Zeit sind Haselmäuse in der Regel noch aktiv. Die Fällung von Gehölzen kann in ökolo-

gischer Baubegleitung erfolgen. Diese überprüft, ob sich Haselmäuse in den betroffenen 

Eingriffsbereichen befinden. Die Gehölzentfernung findet erst nach einem 
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Negativnachweis durch eine fachkundige Person statt und muss bis zum 15. Oktober 

abgeschlossen sein. 

Erhebliche Störungen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Lokalpopula-

tion haben, werden ausgeschlossen, da die Haselmaus als nicht störungsanfällig gilt 

(LLUR 2018). 

Durch den Eingriff kann ein Teilbereich von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Hasel-

mäusen zerstört werden, wenn diese das überplante Schlehengebüsch als Lebensraum 

nutzen. Da es sich hier lediglich um einen ca. 22 m breiten (belegt wurden Wanderungen 

am Boden von 100 m) Abschnitt für die geplante Zufahrt handelt und damit um kein 

vollständiges Revier verloren geht (LLUR 2018) und zudem im Rahmen der Planung 

neue Gehölzreihen auf > 80 m entstehen, die die räumliche Vernetzung von Gehölzstrei-

fenlebensräumen erhalten und fördern, kommt es nicht zu einem Verlust von Lebens-

stätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Amphibien und Reptilien 

Tötungen oder Verletzungen können vorkommen, wenn die Bauarbeiten stattfinden, und 

sich Kammmolch und Laubfrosch im Landlebensraum im, für die Zufahrt überplanten 

Schlehengebüsch oder im Falle der Knoblauchkröte im Acker aufhalten. Daher wird eine 

Vermeidungsmaßnahme notwendig: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 Temporärer Amphibienschutz-

zaun und Ökologische Baubegleitung:  

Es wird ein Amphibienschutzzaun nötig, der Wanderungen aus der Flächeninanspruch-

nahme ermöglicht, aber Wanderungen in das Baufeld verhindert.  

Derzeit angenommen benötigte Länge ca. 340 m: Vor Beginn der Bauphase und zwi-

schen Ende November und 15. Februar wird ein temporärer Amphibienschutzzaun auf-

gestellt, der zum Ende der Bauphase wieder entfernt wird. Es wird sichergestellt, dass 

der Zaun in einem ausreichenden Abstand zu den Baufeldern aufgestellt wird, um ein 

Anschütten oder Überschütten durch Bautätigkeiten zu verhindern. Um die Abwande-

rung von sich im Baufeld aufhaltenden Knoblauchkröten zu ermöglichen, sind im Ab-

stand von ca. 15 m Übersteighilfen einzurichten. 

Es wird eine ökologische Baubegleitung nötig, die vor Beginn der Arbeiten den genauen 

Verlauf des Zauns mit Übersteighilfen sowie den Aufstellzeitpunkt in Abhängigkeit der 

Witterung mit den Beteiligten und die Öffnung im Bereich der geplanten Zufahrt festlegt 

und nach Errichtung sowie während der Arbeiten auf Funktionsfähigkeit überprüft. Die 

Funktionsfähigkeit des Zauns wird bis Ende der Bauphase sichergestellt. 

Störungen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen sind während der Bauphase 

nicht zu erwarten. Anlage- und betriebsbedingte Störungen können ausgeschlossen 

werden. 

Fortpflanzungsstätten werden nicht zerstört, da keine Laichgewässer betroffen sind. 

Durch das Regenrückhaltebecken entsteht ein potentielles zusätzliches Laichgewässer. 

Durch die geplanten Gehölzstreifen im Osten sowie im Süden entstehen ebenfalls 
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zusätzliche Landlebensräume für Kammmolch und Laubfrosch. Lediglich im Falle der 

Knoblauchkröte kann durch die Überbauung langfristig ein Teillebensraumverlust ent-

stehen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Geltungsbereich keinen essenti-

ellen Landlebensraum der Art darstellt, da sich die Tiere nach Abwanderung aus dem 

Laichgewässer aufgrund der Geländebeschaffenheit vorwiegend nach Nordosten orien-

tieren. Der Verlust des Geltungsbereichs ist damit nicht erheblich und nicht ausgleichs-

pflichtig. 

Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter) 

Um direkte und indirekte Tötungen oder Verletzungen in der Bauzeit zu vermeiden wird 

die folgende Vermeidungsmaßnahme erforderlich: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 Bauzeitenregelung Brutvögel:  

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Baumfäl-

lungen, Rodungen, Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von 

Boden und sonstige Vegetationsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnitt-

gut etc. sowie spätere Bauarbeiten) außerhalb der Brutperiode stattfinden und nur zwi-

schen dem 1. Oktober und dem letzten Tag im Februar erfolgen.  

Alternativ: Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Brutperiode ist dieser nur 

möglich, wenn vorab ein Konzept gem. LBV SH 2016 „Artenschutz in der Planfeststel-

lung“ erarbeitet wurde. Zudem kann dies erst nach Abwanderung von Haselmaus und 

Knoblauchkröte (AV-03 und AV-04) geschehen. Baumfällungen sind grundsätzlich nur 

zwischen dem 1.10. und dem letzten Februartag möglich. 

Viele, der hier zu erwartenden Arten gehören zu den Arten, die auch im besiedelten 

Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe vorkommen und relativ wenig empfindlich 

auf Lärm und Bewegungen reagieren. Daher werden hier keine Maßnahmen zum Erhalt 

der Lokalpopulation nötig. 

Durch die Entfernung des Schlehengehölzes im Bereich der Zufahrt gehen Teillebens-

stätten von Brutvögeln verloren. Da durch die Planung jedoch im Osten sowie in Teilen 

auch im Süden des Geltungsbereichs neue Lebensräume für Gehölzbrüter entstehen, 

wird kein weiterer Ausgleich nötig. 

Star 

Um direkte und indirekte Tötungen oder Verletzungen in der Bauzeit zu vermeiden wird 

die folgende Vermeidungsmaßnahme erforderlich: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Da Stare verhältnismäßig störungsunempfindlich sind, werden keine Maßnahmen zum 

Erhalt der Lokalpopulation nötig. 

Da keine Gehölze mit Höhlen von Fällung betroffen sind, gehen keine Niststätten von 

Staren verloren. 
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Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden. 

Es wird die folgende Vermeidungsmaßnahme vorgesehen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Die hier zu erwartenden Arten gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm, Bewegungen oder Abgase reagie-

ren. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert sich nicht, daher 

sind die Störungen als nicht erheblich einzustufen. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden kleinräumig zerstört und entstehen durch die 

Planung entlang der Gehölzstreifen und voraussichtlich in Gärten neu, sodass diese Ar-

ten langfristig durch die Planung profitieren können und kein Ausgleich nötig wird. 

Brutvögel der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter 

Es sind indirekte Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode 

stattfinden und Vertreter der genannten Brutvogelgilde am angrenzenden Regenrück-

haltebecken ihre Brut aufgeben. Es wird die folgende Vermeidungsmaßnahme vorgese-

hen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Es werden keine Maßnahmen nötig, da der Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

sich nicht verändert, weil die weniger häufigen Arten durch Gebäude und Gehölze vor 

Wirkungen der Bauphase geschützt sind. 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten zerstört. 

Offenlandbrüter 

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden 

und sich Vertreter der genannten Brutvogelgilde im Baufeld befinden. Es wird daher fol-

gende Vermeidungsmaßnahme vorgesehen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Durch die Arbeiten im Baufeld können auch angrenzende Reviere betroffen sein, sodass 

hier ebenfalls folgendes gilt: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Es werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Offenlandbrütern überplant. Es wird 

jedoch davon ausgegangen, dass keine vollständigen Reviere überplant werden und die 
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betroffenen Tiere ähnlich der Feldlerche ausweichen können (s. auch artenschutzrecht-

liche Empfehlung Feldlerche). 

Feldlerche 

Die Feldlerche kommt innerhalb der Wirkräume vor. Ein Teil ihres Reviers befindet sich 

innerhalb der Flächeninanspruchnahme. Es sind daher Tötungen möglich, wenn die 

Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden und sich Feldlerchen im Baufeld befin-

den. Es wird daher folgende Vermeidungsmaßnahme vorgesehen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Bauzeitenregelung Brutvögel s.o. 

Das Feldlerchenrevier im nördlichen indirekten Wirkraum ist durch die Gehölze vor Wir-

kungen geschützt, die Fluchtdistanz der Art nach Gassner 2010 beträgt 20 m, sodass 

hier auch durch die Baufeldfreimachung für die Zufahrt keine Störungen angenommen 

werden. 

Es wird ein Feldlerchenrevier in Teilen (Nahrungsrevier geringer Bedeutung durch seit-

liche Strukturen und intensive Ackernutzung) überplant, sodass es zu einem anteiligen 

Verlust von Nahrungsflächen kommt. Das Revierzentrum verschiebt sich bei Umsetzung 

der Planung nach Süden, ein erheblicher Verlust durch die überplante Nahrungsfläche 

entsteht jedoch nicht, da in der Umgebung ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. 

Um das Nahrungsangebot der dort intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zusätz-

lich zu steigern, ist aus gutachterlicher Sicht Folgendes zu empfehlen: 

Artenschutzrechtliche Empfehlung als Nahrungsfläche für Feldlerche - Blühflächen:  

Südlich des Geltungsbereichs wird ein mehrjähriger Blühstreifen von mind. 5,0 m Breite 

und ca. 160,0 m Länge angelegt, der bei Bedarf nachgesät wird. Die Anlage der geplan-

ten Blühfläche ist mit gebietsheimischer Regiosaat oder Mahdgutübertragung (Kräuter 

und Gräser aus Ursprungsregion 3) durchzuführen. Die sandigen Standortbedingungen 

sind bei der Auswahl der Arten zu berücksichtigen. Die Pflege erfolgt extensiv. Die zeich-

nerisch festgesetzte Maßnahmenfläche „M1“ ist somit als artenreicher Blühstreifen zu 

entwickeln, durch Mahd zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Eine Mahd ist maximal 

zweimal jährlich mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist 

der 20.06. Kein Walzen oder Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit 

vom 01.03. bis 30.09. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. 

4.7 Ver- und Entsorgung 

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH. 

Schmutzwasser 

Träger der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Lauenburgische Seen. Die 

Wohngrundstücke im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes werden an das Sys-

tem der Gemeinde angeschlossen. Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die Kläranlage 
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in der Gemeinde Einhaus. Das Klärwerk bereitet das Schmutzwasser der Gemeinden 

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Giesensdorf, Groß Disnack, Groß Sarau, Harmsdorf, 

Hollenbek. Kittlitz, Klein Zecher, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, 

Schmilau, Seedorf und Ziethen auf. 

Strom, Gas, Telekommunikation  

Die Stromversorgung erfolgt durch die Trave Netz GmbH, die Gasversorgung durch die 

Vereinigten Stadtwerke GmbH. Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze 

erfolgt durch private Anbieter.  

Flächen für die Feuerwehr und Löschwasserversorgung 

Für die öffentlichen Verkehrsflächen und Zuwegungen sind die entsprechenden Bestim-

mungen unter § 5 der Landesbauordnung sinngemäß zu beachten. 

Gemäß § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Gemeinde in dem Gebiet für eine ausrei-

chende Löschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung und Be-

messung des Löschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des Gas- und 

Wasserfaches) Arbeitsblätter W 405, W 331, und W 400 sowie die DVGW-Information 

Nr. 99.. Die erforderliche Löschwassermenge beträgt 48 m³/h für eine Löschdauer von 

mindestens 2 Stunden.  

Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende Au-

ßenwände vorhanden oder geplant, ist eine Löschwassermenge von 96 m³/h für eine 

Löschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten. 

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 

(AWSH). In diesem Zusammenhang gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-

haltungen" und die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abfallwirtschaft Südhol-

stein GmbH - AWSH - für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushaltungen".  

Zur Abfuhr des anfallenden Abfalls im Plangebiet ist am Eingang der Stichstraße eine 

Müllsammelstelle geplant. So wird die Müllentsorgung gewährleistet, ohne dass die 

Fahrzeuge der Abfallentsorgung das Wohngebiet direkt befahren müssen. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Bereits auf der Ebene des Bebauungsplanes sind grundsätzliche Überlegungen zur ge-

planten technischen Erschließung des Plangebietes zu erarbeiten. Hierzu gehört ein 

überschlägiger Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlagwassers. 

Hierzu ist unter anderem durch Anwendung der wasserrechtlichen Anforderungen für 

dem Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Hol-

stein vom 18.10.2019) eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können. 
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Bei Neubaugebieten ist grundsätzlich mit einer deutlichen Veränderung des natürlichen 

Wasserhaushaltes zu rechnen. Infolge der Versiegelung von zuvor unbefestigten Flä-

chen mit Gebäuden, Straßenverkehrsflächen etc. nimmt in der Regel die Verdunstung 

sowie die Versickerung ab, während der Oberflächenabfluss stark zunimmt.  

Mit der Erarbeitung eines Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes auf Basis der Was-

serhaushaltsbilanz gemäß Arbeitsblatt A-RW 1 für das geplante Wohngebiet, wurde das 

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf beauftragt8,. Die Aussagen des Gutachtens werden 

nachfolgend zusammenfassend dargestellt: 

Für die Regenwassermengenbewirtschaftung kann in Abstimmung mit dem Naturschutz 

das bestehende Regenrückhaltbecken erweitert werden. Es ist zu beachten, dass die 

Erweiterung möglichst naturnah, ähnlich zum bestehenden Regenrückhaltebecken, ge-

staltet wird. Infolge dessen sind für die Bemessung sowohl das gesamte geplante Wohn-

gebiet mit einer Größe von ca. 0,8 ha als auch das bestehende Wohngebiet „Kraunhof“ 

mit einer Fläche von 0,7 ha zu betrachten. Es ergibt sich eine insgesamt anzuschlie-

ßende Fläche von rd. 1,5 ha. Das bestehende Regenrückhaltebecken fasst ein Gesamt-

volumen von 285 m³ und hat einen Überlauf in Richtung des Pfuhls auf einer Höhe 

+30,14 m ü. NHN. Durch die Sohlhöhe von +29,5 m ü. NHN beträgt der Dauerwasser-

stand rd. 64 cm, sofern dieser nicht durch Verdunstung und Versickerung abfällt. Gemäß 

der wasserrechtlichen gehobenen Erlaubnis zur Gewässernutzung vom 08.05.2006 ist 

die Wassermenge, die aus dem Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 1 in den Pfuhl einge-

leitet werden darf, auf 13,2 l/s begrenzt. Dabei sei die Drosselung so konzipiert, dass 

nicht mehr Niederschlagswasser als bisher in den Pfuhl eingeleitet wird, sodass sich 

auch bei Starkregenereignissen keine Änderung der hydraulischen Belastung des Pfuhls 

ergäbe. Der auf Basis dessen hergestellte Anschluss an den Pfuhl erfolgt über eine Lei-

tung DN 150 mit einem Gefälle von rd. 0,6 %, sodass die Einleitmenge gemäß DIN 1986-

100 bei Vollfüllung auf 11,8 l/s gedrosselt wird. Dementsprechend wird für die Dimensi-

onierung der Erweiterung die auf der sicheren Seite liegenden Drosselmenge von 11,8 

l/s angesetzt. 

Auf Grundlage der Kenngrößen des bestehenden Regenrückhaltebeckens ist die Erwei-

terung ebenfalls mit einer Böschung von 1 : 1,5 und einer Sohlhöhe von +29,5 m ü. NHN 

herzustellen. Der Wartungsweg hat eine Breite von 4,0 m und befindet sich auf einer 

Höhe von +31,5 m ü. NHN, sodass sich eine Tiefe des neuen, kombinierten Regenrück-

haltebeckens von 2,0 m ergibt. Das umliegende Gelände ist entsprechend zu modellie-

ren. 

Um sowohl den Direktabfluss zu reduzieren als auch den Versickerungsanteil zu erhö-

hen, ist unterhalb der Planstraße ergänzend eine Rohrrigole geplant, die das auf den 

Privatgrundstücken anfallende Niederschlagswasser versickert. 

  

 
8 Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf: Wasserwirtschaftliches Gutachten, B-Plan Nr. 2 „östliche Dorfstraße“, 

23909 Giesensdorf, Stand: 30.09.2024 
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A-RW 1-Nachweis 

Mithilfe einer vereinfachten Wasserhaushaltsbilanz wird die Abweichung vom potenziel-

len Ausgangszustand ermittelt. Für den Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein 

bietet das A-RW 1 eine vereinfachte Methode zur Erstellung einer Wasserhaushaltsbi-

lanz. Dabei wird das gesamte Bebauungsgebiet in einen abflusswirksamen (a), versi-

ckerungswirksamen (g) und verdunstungswirksamen (v) Anteil aufgeteilt. Zur Beurtei-

lung des Eingriffes in den Wasserhaushalt von Bebauungsgebieten wird die Abweichung 

des bebauten Zustandes vom unbebauten, potenziell naturnahen Referenzzustand be-

stimmt. Der potenziell naturnahe Referenzzustand wird durch das Merkblatt A-RW 1 für 

die Regionen und Landkreise in Schleswig-Holstein fest vorgegeben. Das betrachtete 

Wohngebiet liegt in dem Hügelland H-11 (Herzogtum-Lauenburg) und hat die folgenden 

Werte: 

a1 (Abfluss) g1 (Versickerung) v1 (Verdunstung) 

0,30 0,28 0,69 

Ab einer Abweichung von nur einer Komponente des berechneten Wasserhaushaltes 

von 15 % im Gegensatz zum unbebauten Zustand gilt der Wasserhaushalt als extrem 

geschädigt. Größere Abweichungen, die sich aus unvermeidbaren Randbedingungen 

ergeben, sind ausführlich fachlich zu begründen. 

Durch Festsetzungen zu den zulässigen Versiegelungsgraden sowie den Oberflächen-

gestaltungen und Bepflanzungen kann der Anteil des auf den Grundstücken anfallenden 

Direktabflusses aus den Niederschlägen vermindert werden. 

Um den in den Siedlungsbereichen meistens dennoch auftretenden erhöhten Direktab-

fluss zu reduzieren sowie zur technischen und wirtschaftlichen Entlastung der Grund-

stückseigentümer wird nachfolgend geprüft, welche Abweichungen vom potenziell na-

turnahen Ausgangszustand der Bau einer Rohrrigole unterhalb des Straßenoberbaus 

sowie der Verzicht von Gründächern auf den Gebäuden zur Folge haben. Die Privat-

grundstücke sind an die Rigole anzuschließen. Die Planstraßenentwässerung erfolgt se-

parat. 

Durch das Anlegen der unterirdischen Versickerungsanlage kann der Abfluss von den 

privaten Grundstücken reduziert werden. Das auf den öffentlichen Flächen anfallende 

Niederschlagswasser (Regenrückhaltebecken + Verkehrsflächen) wird weiterhin der Be-

handlungsmaßnahme „direkte Ableitung in ein Regenrückhaltebecken“ zugeordnet. 

Durch das erweiterte Regenrückhaltebecken kann sowohl das aus dem Plangebiet des 

Bebauungsplanes Nr. 1 als auch das aus dem Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 2 

anfallende Niederschlagswasser zurückgehalten und gedrosselt dem nördlich gelege-

nen Pfuhl zugeführt werden. Das Regenrückhaltebecken trägt zudem positiv zur Verbes-

serung der Verdunstungsleistung bei. 

Für die Niederschlagsentwässerung des Plangebietes werden insgesamt vier verschie-

denen Varianten betrachtet und nachfolgend skizziert (s. a. Abb. 4): 

Variante 1: direkte Ableitung des Regenwassers 
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Bei vollständiger Ableitung des auf den versiegelten Flächen anfallenden Niederschlags-

wassers in ein Regenrückhaltebecken gilt der Wasserhaushalt aufgrund der Abweichung 

der abfluss- und verdunstungswirksamen Anteile von >15 % als extrem geschädigt. Der 

Versickerungsanteil wird aufgrund der Abweichung von >5 % dem Fall 2 - deutliche 

Schädigung - zugeordnet.  

Variante 2: direkte Ableitung des Regenwassers von den Privatgrundstücken in Rohrri-

gole  

Bei Versickerung des auf den Privatgrundstücken anfallenden Niederschlagswassers in 

der Rohrrigole sowie vollständiger Ableitung des auf den öffentlichen Flächen anfallen-

den Niederschlagswassers in das Regenrückhaltebecken gilt der Wasserhaushalt auf-

grund der Abweichung des verdunstungswirksamen Anteils von >15 % als extrem ge-

schädigt. Sowohl der abfluss- als auch der versickerungswirksame Anteil werden auf-

grund der Abweichung von >5 % dem Fall 2 - deutliche Schädigung - zugeordnet.  

Variante 3: Ableitung des Regenwassers in Rohrrigole u. baumüberdeckte Verkehrs-

wege  

Um die Wasserhaushaltsbilanz insbesondere im Hinblick auf den verdunstungswirksa-

men Anteil zu verbessern, wird vorausgesetzt, dass die Verkehrsflächen sowohl im öf-

fentlichen als auch privaten Raum im Endzustand zu 80 % mit Bäumen überdeckt wer-

den. Dadurch kann die Abweichung des Verdunstungspotenzials im Vergleich zur Vari-

ante 2 um rd. 3,0 % reduziert werden. Zudem wird der Abfluss von den öffentlichen und 

privaten Flächen verringert, sodass dieser dem naturnahen Wasserhaushalt gleicht.  

Die Abweichung des versickerungswirksamen Anteils von rd. 9,7 % ist bedingt durch die 

konzentrierte Versickerung des Niederschlagwassers in der Rohrrigole. Maßnahmen zur 

Verbesserung des Versickerungspotenzials, wie bspw. Pflaster mit offenen Fugen oder 

wassergebundene Deckschichten, können den Wasserhaushalt ebenfalls optimieren. In 

den nachfolgenden Berechnungen werden diese Maßnahmen aufgrund der Anwen-

dungsgrenzen des A-RW 1 nicht betrachtet.  

Variante 4: Ableitung des Regenwassers in Rohrrigole, baumüberdeckte Verkehrswege 

u. Gründach (80%) auf Nebenanlagen  

Durch eine zusätzliche extensive Begrünung der Dachflächen der Nebenanlagen (abzgl. 

technischer Bauten (ca. 20 %)) kann die Abweichung des verdunstungswirksamen An-

teils weiter reduziert werden, erreicht jedoch nicht den potenziell naturnahen Zustand. 

Die Gemeinde hat sich dazu entschieden die vorgeschlagenen Maßnahmen bis ein-

schließlich Variante 4 umzusetzen. Entsprechende Regelungen sind in der Bauleitpla-

nung enthalten.  



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

41 

Die Nutzung des Regenwassers, bspw. für Bewässerungszwecke auf den privaten 

Grundstücken, kann den Wasserhaushalt, insbesondere die Verdunstungsleistung, zu-

sätzlich verbessern und den Versickerungsanteil erhöhen. Weiterhin wird das Nieder-

schlagswasser auf den Grundstücken selbst zurückgehalten. Aufgrund der gemittelten 

a-g-v-Werte des Referenzzustandes für das gesamte Gelände und der konzentrierten 

Erhöhung der Versickerung in den oberirdischen Versickerungsanlagen würde dies ge-

mäß A-RW 1 zu einer weiteren Erhöhung des Versickerungsanteils und damit zu einer 

größeren Abweichung zum potenziell naturnahen Zustand führen. Die Grundwasserneu-

bildung wird bei einer positiven Bilanz des versickerungswirksamen Anteils erhöht. Dies 

hat keine negativen Auswirkungen, sofern die Vorgaben zur Dimensionierung und Bau 

der Versickerungsanlagen eingehalten werden. Eine Erhöhung des Versickerungsan-

teils und damit der Grundwasserneubildungsrate ist wasserwirtschaftlich zulässig, so-

lange keine weiteren Betroffenheiten Dritter entstehen.  

5 Prüfung von Planungsalternativen 

Nach Anlage 1 Nr. 2 d BauGB sind in Betracht kommende anderweitige Planungsmög-

lichkeiten im Zuge des Umweltberichts zu prüfen, wobei die Ziele und der räumliche 

Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind (Alternativenprüfung). Be-

gleitend ist nach § 14 g Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurzdarstellung der Gründe für die 

Auswahl der geprüften Alternativen hinzuzufügen.  

Die übergeordnete Prüfung der eigentlichen Standortwahl erfolgt zumeist auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan). Im Rahmen des Planungspro-

zesses hat die Gemeinde Giesensdorf unterschiedliche Standortalternativen betrachtet, 

welche die Voraussetzungen zur Verwirklichung der Zielsetzung der Aufstellung des 

Abb. 4:  Vergleich der Auswirkungen unterschiedlicher Entwässerungsvarianten auf die Wasser-

haushaltsbilanz Ingenieurbüro Dr. Lehners & Wittorf 
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Bebauungsplanes (theoretisch) erfüllen könnten. Grundlage dieser Flächenauswahl wa-

ren u.a. der gültige Flächennutzungsplan sowie der Landschaftsplan der Gemeinde Gie-

sensdorf. Maßstab der Analyse und Bewertung ist hierbei die Zielsetzung der Gemeinde 

zur Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes insbesondere für junge Familien mit 

Kindern. 

Die Eignung der Siedlungsentwicklungsflächen aus stadt- und landschaftsplanerischer 

Sicht ist unterschiedlich zu bewerten. Sie hängt davon ab, welche Nutzung und welchen 

Biotopwert die Fläche zurzeit hat, ob sich schutzwürdige Landschaftselemente und 

- strukturen auf der Fläche oder auf benachbarten Flächen befinden, ob Einschränkun-

gen des Landschafts- und Ortsbildes zu erwarten sind und ob sich die geplante Bebau-

ung in die vorhandene Siedlungsstruktur einpasst.  

Flächen- 

nummer 

1 2 3 4 

Größe in ha 0,8 0,57 0,33 0,49 

Erschließung Dorfstraße  

(östlich) 

Harmsdorfer Str. Am Teich Dorfstraße  

(südlich) 

Tab. 3: Übersicht der betrachteten Flächenalternativen 

Allgemeines 

Laut dem Landesentwicklungsplan (LEP 2021) liegt Giesendorf, und damit auch alle be-

trachteten Flächenalternativen im ländlichen Raum. Zudem liegen alle Flächenalternati-

ven innerhalb eines Entwicklungsraumes für Tourismus und Erholung.  

2. 

1. 

3. 

4. 

Abb. 5: Übersicht der Standortalternativen für eine wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde 

Giesensdorf Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH; BKG 
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Der Regionalplan für den Planungsraum I aus dem Jahr 1998 gibt für Giesensdorf die 

Inhalte des Landesentwicklungsplanes wieder. Ergänzend liegt der Ort und mit ihm auch 

alle Flächenalternativen in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwas-

serschutz. 

Alle betrachteten Flächenalternativen liegen innerhalb des Naturparks Lauenburgische 

Seen, jedoch außerhalb von Schutzgebieten. 

Fläche 1 

Die Fläche 1 ist mit ca. 8.000 m² die größte aller betrachteten Flächenalternativen und 

liegt am östlichen Siedlungsrand unmittelbar an das Baugebiet „Kraunhof“ anknüpfend. 

Erschlossen ist die Flächenalternative 1 über die nördlich vorgelagerte Dorfstraße. 

Die Fläche 1 ist im Landschaftsplan der Gemeinde Giesensdorf als Eignungsfläche für 

die Siedlungsentwicklung gekennzeichnet. Bei einer wohnbaulichen Entwicklung sollen 

jedoch vorhandenen ökologisch wertvolle Strukturen wie beispielsweise Knicks berück-

sichtigt werden.  

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Giesensdorf stellt die Fläche 1 als 

Fläche für die Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechts-

kräftiger Bebauungspläne und ist damit dem planungsrechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 1 ist aktuell als Ackerfläche in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Laut 

der vom LLUR9 angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr aus 

geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben wer-

den. 

Schutzwürdige Landschaftselemente bestehen auf der Fläche selbst nicht. Jedoch be-

findet sich ein gesetzlich geschützter Knick östlich des Plangebietes auf der abgewand-

ten Straßenseite der Dorfstraße. 

Die Topographie des Plangebietes fällt  leicht von knapp 35,0 m ü. NHN im Süden auf 

rund 33,0 m ü. NHN im Norden in Richtung Dorfstraße ab. Im Westen grenzt die Flä-

chenalternative 1 unmittelbar an die Bestandsbebauung um das Wohngebiet „Krauen-

hof“ an. Nördlich befindet sich das Grundstück Dorfstraße 2 und ein dahinterliegender 

Pfuhl sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. In östliche und südliche Richtung gren-

zen ebenfalls landwirtschaftliche Flächen an die Alternative 1 an. Die östlichen Flächen 

sind durch angesprochenen Knick räumlich abgetrennt. In Richtung Süden fehlt es an 

eine natürlichen Eingrünung. Einschränkungen für das Orts- und Landschaftsbild erge-

ben sich durch die beabsichtigte Bebauung damit nicht, sofern an der südlichen Kante 

der Flächenalternative eine Eingrünung angepflanzt wird. 

Zwar handelt es sich bei der Fläche 1 um ein Areal im planungsrechtlichen Außenbe-

reich, durch den unmittelbaren Anschluss an den bestehenden Siedlungskörper im Os-

ten und Nordwesten würde die Bebauung der Fläche aber eine Arrondierung des 

 

9 vgl. Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein 
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Siedlungskörpers bedeuten und sich somit in den Bebauungszusammenhang des Ortes 

einfügen. 

Die Fläche 1 grenzt vor allem südlich und östlich unmittelbar an landwirtschaftlich be-

wirtschaftete Flächen an. Durch die ordnungsgemäße Nutzung dieser Flächen können 

somit zeitweise Geruchs- und Lärmimmissionen auf das Plangebiet einwirken. Zudem 

befindet sich westlich der Fläche 1 ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb. Da jedoch das 

Wohngebiete Krauenhof zwischen der geplanten Erweiterung und dem landwirtschaftli-

chen Betrieb liegt, wird davon ausgegangen, dass die geplante Wohnnutzung und der 

landwirtschaftliche Betrieb für beide Nutzungen verträglich sind. 

Fläche 2 

Die Flächenalternative 2 weist eine ungefähre Größe von ca. 5.700 m² auf und befindet 

sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Giesensdorf. Die Erschließung der Fläche 2 

könnte über die unmittelbar vorgelagerte Harmsdorfer Straße erfolgen.  

Der Landschaftsplan stellt die Fläche 2 ähnlich wie Fläche 1 als Eignungsfläche für die 

Siedlungsfläche dar. Dabei sollen jedoch auch hier bei einer wohnbaulichen Entwicklung 

ökologisch wertvolle Strukturen bewahrt bleiben. 

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Fläche 2 als Fläche für die 

Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und ist damit dem planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zu-

zuordnen. 

Die Fläche 2 befindet sich aktuell als Ackerfläche in intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung. Laut der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann 

ihr aus geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrie-

ben werden. 

Schutzwürdige Landschaftselemente bestehen nach aktuellem Kenntnisstand nicht auf 

der Flächenalternative 2. Straßenbegleitend an der Hamrsdorfer Straße auf der, der Flä-

che 2 zugewandten Seite stehen doch diverse Einzelbäume. Ergänzend befinden sich 

östlich der Alternative Knicks bzw. knickähnliche Gehölzstrukturen. 

Die landwirtschaftliche Fläche auf der die Flächenalternative 2 liegt ist eine Senke, die 

ihren tiefsten Punkt bei knapp unter 30,0 m ü. NHN hat. In Richtung der Randbereiche 

steigt das Gelände auf um die 32,0 m ü. NHN an. Südlich grenzt das Plangebiet unmit-

telbar an bestehende Bebauung an. Auch westlich der Fläche 2 sind Siedlungsstrukturen 

zu finden. Nördlich und östliche der Flächenalternative grenzen landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen an das Plangebiet an. Zudem befindet sich unweit in südöstliche Rich-

tung eine Wasserfläche (Pfuhl). Da für die geplante wohnbauliche Entwicklung nicht die 

vollständige Ackerfläche in Anspruch genommen werden würde, fehlt es in Richtung 

Norden und Osten an einer unmittelbaren Eingrünung der Fläche 2. Eine Beeinträchti-

gung des Orts- und Landschaftsbildes ist jedoch auch hier nicht zu erwarten, denn auch 

hier könnte mit flankierenden Begrünungsmaßnahmen das Einfügen in das Landschafts-

bild sichergestellt werden. 
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Auch bei der Fläche 2 handelt es sich um eine planungsrechtliche Außenbereichsfläche. 

Durch die anknüpfende Bebauung im Süden und Westen besteht jedoch unmittelbarer 

Anschluss an den Siedlungskörper von Giesensdorf. Somit wäre eine Bebauung der 

Fläche 2 ebenfalls eine Arrondierung der Siedlungsflächen von Giesensdorf. 

An Fläche 2 grenzen nördlich und östlich landwirtschaftliche Flächen an aus deren ord-

nungsgemäßer Nutzung zeitweise Geruchs- und Lärmemissionen auf die Flächenalter-

native einwirken können. Zudem befindet sich südwestlich der Fläche 2 ein aktiver land-

wirtschaftlicher Betrieb. Auch von hier können Lärm- und Geruchsemissionen ausgehen, 

die eine Beeinträchtigung für die geplante und schutzwürdige Wohnnutzung auf Fläche 2 

darstellen. 

Fläche 3 

Die dritte betrachtete Flächenalternative liegt am westlichen Ortsrand von Giesensdorf 

und weist lediglich eine Größe von rund 3.300 m² auf. Die Erschließung der Fläche wäre 

grundsätzlich über die Straße „Am Teich“ möglich. 

Anders als die bisher betrachteten Flächen stellt der Landschaftsplan die Fläche 3 je-

doch nicht als Entwicklungsfläche für die Siedlungsentwicklung dar, sondern weist ledig-

lich den Bestand eines mesophilen Grünlandes aus.  

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Fläche 3 als Fläche für die 

Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und außerhalb des Zusammenhangs bebauter Ortsteile und ist damit dem 

planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 3 befindet sich aktuell als Grünlandfläche in landwirtschaftlicher Nutzung. 

Laut der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr 

aus geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben 

werden. 

Soweit bekannt befinden sich keine gesetzlich geschützten Landschaftselemente auf 

oder unmittelbar angrenzend an die Flächenalternative 3. 

Bei der Betrachtung der Topographie weist Fläche 3 ein vergleichsweise hohes Gefälle 

auf. Die Höhen bewegen sich auf einer relativ kurzen Strecke von knapp 36,0 m ü. NHN 

im Südwesten auf unter 32,0 m ü. NHN im Osten direkt an der Straße „Am Teich“. Nörd-

lich und südlich grenzt Wohnbebauung an die Flächenalternative 3 an. Westlich befinden 

sich Wirtschaftsgebäude und ein Güllelager eines landwirtschaftlichen Betriebs. In Rich-

tung Osten liegt jenseits der Straße „Am Teich“ der Giesensdorfer See. Aufgrund der 

Größe und der Topographie, könnte die beabsichtigte Wohnbauentwicklung auf der Flä-

che 3 wohl nur anteilig umgesetzt werden. Einschränkungen für das Landschaftsbild er-

geben sich aufgrund des integrierten Standortes nicht. Jedoch wäre die Bebauung eines 

abschüssigen Grundstückes an dieser Stelle eine merkliche Veränderung des Ortsbil-

des. Durch die integrierte Lage wäre auch eine Einfügung in das Siedlungsgefüges ge-

geben, auch wenn die Fläche planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuschreiben ist 

und es sich auch nicht um eine Baulücke handelt, da das nördlich angrenzender Wohn-

bestand nicht als eigenständiger Siedlungsteil verstanden werden kann. 
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Die Flächenalternative 3 wird als potenzielle Wohnraumstandort jedoch durch die unmit-

telbare Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb beeinträchtigt. Das Güllelager des 

angesprochenen Betriebes befindet sich unmittelbar an der Grenze zur Fläche 3. Somit 

kann davon ausgegangen werden, dass die daraus resultierenden Geruchsemissionen 

einer wohnbaulichen Nutzung der Fläche 3 entgegen stehen.  

Fläche 4 

Die vierte betrachtete Flächenalternative weist eine ungefähre Größe von 0,49 ha auf 

und befindet sich am südlichen Siedlungsrand des Ortes Giesensdorf. Die Erschließung 

der Fläche wäre über die Dorfstraße gegeben. 

Wie die Flächen 1 und 2 ist auch die Fläche 4 im Landschaftsplan als Fläche für die 

Siedlungsentwicklung dargestellt.  

Der geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Flächenalternative 4 zu ei-

nem Großteil als Dorfgebiet dar. Lediglich der südlich Bereich der Flächenalternative ist 

als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Rechtskräftige Bebauungspläne liegen jedoch 

auch für diese Fläche nicht vor. Zudem ist die Größe der Abstand zwischen der nächsten 

Bebaung westlich und östlich zueinander mit mehr als 100 m so groß, dass die Fläche 4 

nicht als Baulücke betrachtet werden kann. Sie ist damit ebenfalls dem planungsrechtli-

chen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 4 befindet sich aktuell als Weidefläche in landwirtschaftlicher Nutzung. Laut 

der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr aus 

geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben wer-

den. 

Nach aktuellen Kenntnisstand sind im Süden der Fläche 4 Knicks bzw. knickähnliche 

Strukturen vorzufinden. Darüber hinaus befinden sich auf der Fläche vereinzelte Baum- 

und Gehölzbestände, jedoch keine weiteren schutzwürdigen Landschaftselemente. 

Topographisch bewegt sich die Fläche 4 zwischen rund 35,0 und 38,0 m ü. NHN. West-

lich grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb an, nördlich und östlich schließt Wohnbebau-

ung an und nach Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an die Alternative 

an. Damit ist der Standort grundsätzlich als integriert zu betrachten. Einschränkungen 

für das Orts- und Landschaftsbild sind nicht erkennbar, sofern die Eingrünung an der 

südlichen Flächenkante geschlossen wird.  

Ähnlich wie bei Fläche 3 sind jedoch durch den unmittelbar angrenzenden landwirt-

schaftlichen Betrieb Beeinträchtigungen durch Geruchs- und/oder Lärmemissionen zu 

befürchten, die einer wohnbaulichen Nutzung der Fläche 4 entgegen stehen.  

Ergebnis 

Im Ergebnis hat sich die Gemeinde unter der Abwägung aller bekannten Informationen 

für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes auf der Flächenalternative 1 entschie-

den. Anders als Fläche 3 und 4 ist der Standort weit genug entfernt von landwirtschaftli-

chen Betrieben, sodass keine Einschränkungen durch Lärm- oder Geruchsbelastungen 

entstehende, die gegen eine Wohnbebauung sprechen. Zudem ist die Fläche 1 
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ausreichend groß, um die geplante Anzahl an Wohneinheiten an einem Standort umzu-

setzen. Durch die umliegenden baulichen und natürlichen Strukturen ist die Beeinträch-

tigung des Landschaftsbildes minimal. Zudem sind die Flächen verfügbar und unmittel-

bar über die Dorfstraße zu erschließen.   

6 Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung der Planung sind die Bauflächen innerhalb des Plange-

bietes der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes als „Wohnbauflächen“ gemäß § 1 

Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt und dienen damit vorwiegend dem Wohnen.  

Die Flächen des Plangebietes sind im aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde als 

Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Mit der 2. Änderung des Flächennutzungspla-

nes und der damit einhergehenden Darstellung als „Wohnbaufläche“ sollen die Voraus-

setzungen für die parallel stattfindende Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 geschaf-

fen werden. 

7 Hinweise 

7.1 Artenschutz 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 (Fledermausfreundliche Beleuch-

tung):  

Vermeidung von Beleuchtung, wo es möglich ist. Dies betrifft das Äußere von Gebäuden, 

Wege, Stellplätze und Außenanlagen Insbesondere Gehölze inkl. Schutzstreifen sowie 

den Bereich des Regenrückhaltebeckens müssen frei von Beleuchtung bleiben, dürfen 

nicht angestrahlt und auch von Streulicht nicht erfasst werden.  

Alternativ: 

Wo keine Vermeidung künstlicher Erleuchtung möglich wird, wird diese auf das minimal 

notwendige Maß (5 lux an Parkplätzen und Straßen) begrenzt und mit langwelligem 

(>550 nm) und warmem Licht zwischen 1.800 und max. 2.700 Kelvin umgesetzt, gem. 

UNB bestenfalls max. 2400 Kelvin. Verwendet werden können z.B. schmalbandige Am-

ber-LED, warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder- und -Hochdrucklampen. Es darf 

keine Beleuchtung verwendet werden, die nicht vollständig nach oben und in Richtung 

vorhandener und geplanter Gehölze seitlich abgeschirmt ist. Die Anstrahlung erfolgt also 

nur von oben nach unten und soll nur das zu beleuchtende Objekt treffen. Streulicht ist 

insgesamt zu vermeiden. Zudem sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflä-

chentemperatur von max. 60° C zu verwenden. Gehölze werden nicht angestrahlt, hier 

sind Werte von <0,1 lux einzuhalten.  
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Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über Be-

wegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Beleuch-

tung sichergestellt werden.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 (Fledermausfreundlicher Bau):  

Zwischen März und Ende November sind Arbeiten im Dunkeln zu vermeiden.  

Alternativ: Wenn Arbeiten im Dunkeln zwischen März und Ende November durchgeführt 

werden, ist sicherzustellen, dass nicht durch die Planung betroffene Gehölze frei von 

jeglicher zusätzlichen (im Vergleich zum Ist-Zustand vor der Planungsumsetzung) Be-

leuchtung bleiben, um Quartiere, Jagdgebiete und Flugtrassen nicht zu entwerten. 

Baustrahler etc. sind nur bei Bedarf anzuschalten und dann entsprechend auszurichten 

sowie nach oben und zu den Seiten abzuschirmen, sodass das Licht möglichst wenig 

streut. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 (Bauzeitenregelung Haselmaus):  

Die Entfernung des Schlehengebüschs für die geplante Zufahrt zum Geltungsbereich 

erfolgt in zwei Schritten: Der Rückschnitt wird im Winter zwischen dem 01.12. und dem 

28./29. Februar durchgeführt, ohne die Bodenstruktur zu beeinträchtigen. Das vollstän-

dige Roden und Entfernen mit Eingriffen in den Boden erfolgt im darauffolgenden Mai 

(und max. bis zum 15. Oktober) , wenn die Haselmäuse ihre Winterquartiere im Boden 

verlassen haben und in angrenzende Bereiche ausgewichen sind. Die Strukturen sind 

zwischen der Gehölzentfernung und dem Abtragen des Walls frei von jeglicher Vegeta-

tion zu halten, um die Ansiedlung von Brutvögeln zu vermeiden.  

Alternativ: Gehölze können gem. § 39 BNatSchG ab dem 1.10. gefällt werden. Zu dieser 

Zeit sind Haselmäuse in der Regel noch aktiv. Die Fällung von Gehölzen kann in ökolo-

gischer Baubegleitung erfolgen. Diese überprüft, ob sich Haselmäuse in den betroffenen 

Eingriffsbereichen befinden. Die Gehölzentfernung findet erst nach einem Negativnach-

weis durch eine fachkundige Person statt und muss bis zum 15. Oktober abgeschlossen 

sein. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 (Temporärer Amphibienschutz-

zaun und Ökologische Baubegleitung):  

Es wird ein Amphibienschutzzaun nötig, der Wanderungen aus der Flächeninanspruch-

nahme ermöglicht, aber Wanderungen in das Baufeld verhindert.  

Derzeit angenommen benötigte Länge ca. 340 m: Vor Beginn der Bauphase und zwi-

schen Ende November und 15. Februar wird ein temporärer Amphibienschutzzaun auf-

gestellt, der zum Ende der Bauphase wieder entfernt wird. Es wird sichergestellt, dass 

der Zaun in einem ausreichenden Abstand zu den Baufeldern aufgestellt wird, um ein 

Anschütten oder Überschütten durch Bautätigkeiten zu verhindern. Um die Abwande-

rung von sich im Baufeld aufhaltenden Knoblauchkröten zu ermöglichen, sind im Ab-

stand von ca. 15 m Übersteighilfen einzurichten. 

Es wird eine ökologische Baubegleitung nötig, die vor Beginn der Arbeiten den genauen 

Verlauf des Zauns mit Übersteighilfen sowie den Aufstellzeitpunkt in Abhängigkeit der 
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Witterung mit den Beteiligten und die Öffnung im Bereich der geplanten Zufahrt festlegt 

und nach Errichtung sowie während der Arbeiten auf Funktionsfähigkeit überprüft. Die 

Funktionsfähigkeit des Zauns wird bis Ende der Bauphase sichergestellt. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 (Bauzeitenregelung Brutvögel):  

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Baumfäl-

lungen, Rodungen, Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von 

Boden und sonstige Vegetationsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnitt-

gut etc. sowie spätere Bauarbeiten) außerhalb der Brutperiode stattfinden und nur zwi-

schen dem 1. Oktober und dem letzten Tag im Februar erfolgen.  

Alternativ: Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Brutperiode ist dieser nur 

möglich, wenn vorab ein Konzept gem. LBV SH 2016 „Artenschutz in der Planfeststel-

lung“ erarbeitet wurde. Zudem kann dies erst nach Abwanderung von Haselmaus und 

Knoblauchkröte (AV-03 und AV-04) geschehen. Baumfällungen sind grundsätzlich nur 

zwischen dem 1.10. und dem letzten Februartag möglich. 

Artenschutzrechtliche Empfehlung als Nahrungsfläche für Feldlerche - Blühflächen:  

Südlich des Geltungsbereichs wird ein mehrjähriger Blühstreifen von mind. 5,0 m Breite 

und ca. 160,0 m Länge angelegt, der bei Bedarf nachgesät wird. Die Anlage der geplan-

ten Blühfläche ist mit gebietsheimischer Regiosaat oder Mahdgutübertragung (Kräuter 

und Gräser aus Ursprungsregion 3) durchzuführen. Die sandigen Standortbedingungen 

sind bei der Auswahl der Arten zu berücksichtigen. Die Pflege erfolgt extensiv. Die zeich-

nerisch festgesetzte Maßnahmenfläche „M1“ ist somit als artenreicher Blühstreifen zu 

entwickeln, durch Mahd zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Eine Mahd ist maximal 

zweimal jährlich mit Abtransport des Mähgutes durchzuführen; frühester Mahdtermin ist 

der 20.06. Kein Walzen oder Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit 

vom 01.03. bis 30.09. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig. 

7.2 Gehölzschutz während der Bauarbeiten 

Zum Schutz von Bäumen sind diese im Baubereich durch einen Zaun und/oder durch 

andere Maßnahmen nach der DIN 18920 zu sichern.  

7.3 Denkmalschutz § 15 DSchG 

Wenngleich innerhalb des Plangebietes zunächst keine gesetzlich geschützten Kultur-

denkmale vorhanden sind, erfolgt ein Hinweis auf den § 15 Denkmalschutzgesetz zur 

Sicherung bei Entdeckung eines Kulturdenkmales. "Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 

findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewäs-

sers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, 

die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der 

Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenk-

mal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
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Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 

spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.  

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern durch dingliche Zeug-

nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

7.4 Flächen für die Feuerwehr und Löschwasserversorgung 

Für die öffentlichen Verkehrsflächen und Zuwegungen sind die entsprechenden Bestim-

mungen unter § 5 der Landesbauordnung sinngemäß zu beachten. 

Gemäß § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Gemeinde in dem Gebiet für eine ausrei-

chende Löschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung und Be-

messung des Löschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des Gas- und 

Wasserfaches) Arbeitsblätter W 405, W 331, und W 400. Aus Sicht der Brandschutz-

dienststelle wird eine Löschwassermenge von mindestens 48 cbm/h für eine Löschdauer 

von 2 Stunden für erforderlich gehalten.  

Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende Au-

ßenwände vorhanden oder geplant, ist eine Löschwassermenge von 96 cbm/h für eine 

Löschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten. 

7.5 Einsichtnahme in DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen 

Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen, Normen und Richtlinien kön-

nen bei der Amtsverwaltung des Amtes Lauenburgische Seen, Fünfhausen 1, 23909 

Ratzeburg, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

8 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 

in einem Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB 

beschrieben werden. 

8.1 Vorbemerkung 

8.1.1 Kurzbeschreibung der Ziele und der wichtigsten Inhalte des 

Bebauungsplanes 

Mit der Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes möchte die Gemeinde 

Giesensdorf der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde aktiv 

begegnen und in direkter Ortslage südöstlich der Dorfstraße die planungsrechtlichen 

Grundlagen zur Entwicklung eines attraktiven Wohngebietes schaffen.  

Hierzu hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 27.11.2023 die Aufstellung der 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet südlich der „Dorfstraße“, 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

51 

westlich angrenzend an die Bebauung der Straße „Krauenhof“ in der Gemeinde Gie-

sensdorf beschlossen. Im rd. 0,8 ha großen Plangebiet wird ein Wohnbaufläche (W) dar-

gestellt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 erfolgt im Parallelverfahren. 

8.1.2 Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Giesensdorf stellt für den 

gesamten Plangeltungsbereich Wohnbauflächen dar. 

8.1.3 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes 

Umweltschutz 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Baugesetzbuch (BauGB): Bauleitpläne sollen u.a. dazu beitragen, 

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange 

des Umweltschutzes und des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a 

BauGB zu berücksichtigen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege zu berücksichtigen. 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Umweltbericht innerhalb der 

vorliegenden Umweltprüfung untersucht und bewertet. 

§§ 1, 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Natur und Landschaft sind auf Grund 

ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch 

in Verantwortung für die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erho-

lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 

die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 

und Landschaft.  

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG: Bestimmte Teile von Natur 

und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung von in § 30 Abs. 2 BNatSchG und in § 21 Abs. 1 LNatSchG genannten Bio-

tope führen können, sind verboten. 

Der im Zusammenhang mit der Realisierung der Bauleitplanung entstehende Eingriff in 

Natur und Landschaft wird durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 

Ein Eingriff in gesetzlich geschützte Biotope ist im Rahmen der Realisierung des Bau-

leitplanung nicht vorgesehen. 
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§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Funktionen des Bodens sind nachhal-

tig zu sichern. Hierzu sind u.a. schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Vor-

sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 

den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funk-

tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

§ 1 Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchG): Die Funktionen des Bodens 

sind auf der Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG), dieses Geset-

zes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen zu schützen, zu be-

wahren und wiederherzustellen. Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bo-

dens und seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sollen im Rahmen 

der Gesetze so weit wie möglich vermieden und die Inanspruchnahme von Flächen auf 

das notwendige Maß beschränkt werden.  

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden in dem vorliegenden Um-

weltbericht beschrieben und durch geeignete Maßnahmen vermieden und vermindert 

und im Falle der Erheblichkeit ausgeglichen. 

§ 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteile des Naturhaus-

halts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaf-

ten, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen 

Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und 

der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf 

deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung 

gewährleistet wird. Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen 

auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorg-

falt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige 

Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, eine mit Rücksicht auf den Wasser-

haushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen, die Leistungsfähig-

keit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößerung und Beschleunigung des 

Wasserabflusses zu vermeiden. 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die in diesem Um-

weltbericht beschriebenen Maßnahmen vermieden bzw. vermindert. Erheblich nachtei-

lige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch die Umsetzung der vorliegen-

den Planung nicht abzusehen. 

§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG): Zweck dieses Gesetzes ist es, Men-

schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 

sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entste-

hen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.  

§ 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine 

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte 

Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 
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Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich 

genutzte Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

Nachteilige Auswirkungen von Immissionen werden durch geeignete Maßnahmen ver-

mieden bzw. vermindert. 

Eingriffsregelung 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in 

Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 

Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.  

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen können auf der Grund-

lage des § 9 BauGB im Bebauungsplan festgesetzt werden. Anstelle von Darstellungen 

und Festsetzungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige 

geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 

getroffen werden.  

Die aufgeführten Bestimmungen zur Eingriffsregelung werden bei der Bilanzierung der 

durch das Vorhaben notwendig werdenden Eingriffe in die Schutzgüter beachtet. 

Artenschutz 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders ge-

schützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 

BNatSchG zu prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ausgehend von der geplanten 

baulichen Entwicklung im Plangebiet wurde eine Artenschutzprüfung auf der Grundlage 

einer faunistischen Potenzialanalyse erarbeitet. Die Ergebnisse und Maßnahmen der 

Artenschutzprüfung wurden in den vorliegenden Umweltbericht eingearbeitet. 

Landesentwicklungsplan (2021) 

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein aus dem 

Jahre 2021 befindet sich die Gemeinde Giesensdorf innerhalb des „Ländlichen Raumes“ 

sowie innerhalb des 10 km Radius um das Mittelzentrum Mölln. Zudem liegt die großflä-

chige Darstellung „Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung“ im Bereich des Plan-

gebietes. 

Die Gemeinde Giesensdorf hat eine hohe Nachfrage nach Wohnbauland, welche durch 

die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 2 bedient und planungsrechtlich für die Wohnbaunutzung gesichert wird. Die Planung 

steht den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplans nicht entgegen. 

Landesentwicklungsplan (2021) 

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein aus dem 

Jahre 2021 befindet sich die Gemeinde Giesensdorf innerhalb des „Ländlichen Raumes“ 

sowie innerhalb des 10 km Radius um das Mittelzentrum Mölln. Zudem liegt die 
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großflächige Darstellung „Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung“ im Bereich 

des Plangebietes. 

Die Gemeinde Giesensdorf hat eine hohe Nachfrage nach Wohnbauland, welche durch 

die 2. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 2 bedient und planungsrechtlich für die Wohnbaunutzung gesichert wird. Die Planung 

steht den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplans nicht entgegen. 

Regionalplan (1998)  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Regionalplanes Schleswig-Holstein Süd (Planungs-

raum I) aus 1998. Gemäß Regionalplan liegt das Gebiet innerhalb des Ländlichen Rau-

mes. Darüber hinaus liegt die Gemeinde Giesensdorf in einem Gebiet mit besonderer 

Bedeutung für den Grundwasserschutz.  

Regionalplan Planungsraum III – Neuaufstellung, Entwurf 2023 

Inhaltlich stellt der Entwurf des Regionalplans aus dem Jahr 2023 die zuvor beschrie-

bene Inhalte des Landesentwicklungsplanes und des Regionalplans aus dem Jahr 1998 

dar. Im Entwurf des Regionalplans zur Neuaufstellung aus 2023 fand jedoch eine Ände-

rung von Begriffen der regionalen Freiraumstruktur statt, sodass das Gebiet mit beson-

derer Bedeutung für den Grundwasserschutz nunmehr mit Vorbehaltsgebiet für den 

Grundwasserschutz bezeichnet wird. In Vorbehaltsgebieten ist die Sicherung der öffent-

lichen Wasserversorgung und vorsorgender Grundwasserschutz mit anderen Nutzungs-

ansprüchen abzuwägen. 

Durch die Planung entstehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Wasser, sodass die 2. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 2 nicht den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans wider-

spricht. 

Landschaftsrahmenplan (2020) 

Gemäß der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans von 2020 liegt das Plangebiet in einem 

Trinkwassergewinnungsgebiet. Darüber hinaus liegt die Gemeinde im Naturpark „Lauen-

burgische Seen“. In Karte 2 des Landschaftsrahmenplans ist weiterhin ein weiträumiges 

Gebiet mit besonderer Erholungseignung sowie ein Gebiet, das die die Voraussetzung 

einer Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Land-

schaftsschutzgebiet erfüllt am Standort des Plangebietes abgebildet. 

Im Rahmen der Planung entstehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser, sodass Trinkwassergewinnungsgebiete durch die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 2 nicht beeinträchtigt werden. Gemäß der schriftlichen Ausführun-

gen zum Landschaftsrahmenplan 2020 Hauptteil sind im Naturpark Bereiche mit beson-

deren standörtlichen Voraussetzungen zu sichern, indem ein verträgliches Miteinander 

verschiedener Nutzungs- und Naturschutzaspekte angestrebt werden. Über das Erfor-

dernis einer Unterschutzstellung und Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes ent-

scheidet die jeweilige Naturschutzbehörde. Dennoch sollen bei Siedlungen 
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angemessene Freihaltebereiche angrenzend an die vorhandene Ortslage ausgewiesen 

werden, die nicht dem Landschaftsschutz unterliegen, um die Siedlungsentwicklung zu 

erhalten. 

Das Plangebiet schließt mit dem geplanten Wohngebiet direkt an die vorhandene Be-

bauung der Ortslage von Giesensdorf an. Im Rahmen der Planung zum Bebauungsplan 

Nr. 2 wird eine Eingrünung des geplanten Wohngebietes entwickelt, sodass Eingriffe in 

die Landschaft durch Sichtbeziehungen vermieden werden. 

Landschaftsplan der Gemeinde Giesensdorf 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Giesensdorf stellt das Plangebiet weitestgehend in 

seinem Bestand als Ackerfläche dar. Ergänzt wird die Darstellung durch eine Baumreihe, 

welche im Norden des Plangebietes verläuft. Die im Westen angrenzenden Flächen des 

Bebauungsplans Nr.1 sind im Landschaftsplan ebenfalls als Acker dargestellt. 

Für die Entwicklung sieht der Landschaftsplan im Bereich des Plangebietes eine Eig-

nungsfläche für Siedlungsentwicklung mit einer umfassenden Eingrünung zur freien 

Landschaft vor.  

Durch die 2. Änderung des Flächennutzungsplans wird die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 2 vorbereitet. Der Bebauungsplan setzt die geplanten Maßnahmen des Land-

schaftsplans im Plangebiet um. 

8.1.4 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Giesensdorf,  

Bebauungsplan Nr. 2, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 10.10.2024 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Giesensdorf,  

Bebauungsplan Nr. 2, Bebauungskonzept, Stand: 09.10.2024 

▪ Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf: Gemeinde Giesensdorf,  

Bebauungsplan Nr. 2, Wasserwirtschaftliches Gutachten – B-Plan Nr. 2 „östliche 

Dorfstraße“, 23909 Giesensdorf, Stand: 30.09.2024 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Giesensdorf,  

Baulückenkartierung, Stand: 06.10.2022 

▪ Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein: Immissionsschutz-Stellungnahme mit 

Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmission, Stand: 07.11.2022 

▪ BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Giesensdorf, B-Plan Nr. 2,  

Artenschutzgutachten, Stand: 12.12.2024 

▪ Ingenieurbüro Höppner: Geotechnische Stellungnahme, Gemeinde Giesensdorf – 

Bebauungsplan Nr. 2 „östliche Dorfstraße“, Stand: 05.01.2023 

▪ LfU Hrsg. (2024) Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotoptypen 

Schleswig-Holsteins, Version 2.2.1, Stand: korrigierte Fassung August 2024 

▪ MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, Kiel, abgerufen am 19.07.2024 
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▪ MELUND SH (2021): Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Viel-

falt in Schleswig-Holstein, Kiel, 2. überarbeitete Auflage 12/2021 

▪ MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht, Kiel, 09.12.2013 

▪ MELUR (2013): Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht - Anlage: Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung in der verbindlichen Bauleitplanung, Kiel, 09.12.2013 

8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

8.2.1 Schutzgut Fläche  

Ausgangssituation 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine rd. 0,8 ha große Fläche. Auf dem überwie-

genden Teil der Fläche besteht eine intensiv genutzte Ackerfläche. Dem Plangebiet ist 

damit eine Nutzungsfunktion als Fläche für die Landwirtschaft zuzusprechen. 

Der westliche Randbereich zwischen der bestehenden Bebauung und der Ackerfläche 

wird durch einen Knick gebildet. Im Norden und Osten grenzen v.a. begleitenden Biotope 

von Verkehrsflächen und Ruderalbewuchs an die Ackerfläche an. Nach Süden setzten 

sich die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes fort. 

Prognose der Auswirkungen 

Durch die Umnutzung des Plangebietes hin zu einer Wohnbaufläche, wird ein Flächen-

verbrauch von zuvor landwirtschaftlich nutzbarer Fläche vorbereitet. Insgesamt lassen 

sich dadurch erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, 

die unter Vorsorgegesichtspunkten zu beachten und auszugleichen sind. 

8.2.2 Schutzgut Boden 

Ausgangssituation 

Das Plangebiet ist weitestgehend eben und weist nur ein sehr geringes Gefälle in nord-

westliche Richtung von ca. 35,0 m ü. NHN im Süden bis auf ca. 32,0 m ü. NHN im Nord-

westen auf (Dorfstraße / bestehendes Regenrückhaltebecken). 

Das Plangebiet zählt zum Naturraum „Östliches Hügelland“. Gemäß dem Umweltportal 

des Landes ist die oberflächennahe Geologie im Bereich des Plangebietes durch Bildun-

gen des Glazials und Periglazials bestimmt. Im Plangebiet handelt es sich dabei um 

Braunerde aus Geschiebedecksand über Geschiebesand auf terrestrischen Böden. 

Im Zusammenhang mit der Planung wurde eine Geotechnische Stellungnahme erarbei-

tet10. Dabei wurden fünf Kleinrammbohrungen bis in eine maximale Tiefe von 5,0 m 

 

10  Ingenieurbüro Höppner: Geotechnische Stellungnahme, Gemeinde Giesensdorf, Bebauungsplan Nr. 2 

„östliche Dorfstraße“, Stand: 05.01.2023 
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durchgeführt. In den meisten Bohrprofilen wurden überwiegenden schwach schluffige 

Sande mit teilweise eingelagerten lehmigen und schluffigen Lagen erkundet. Von Nord-

westen nach Südwesten zieht sich ein Bereich schluffiger bis stark schluffiger Sande 

durch das Plangebiet. 

Eine Versickerung von Oberflächenwasser ist aufgrund der anstehenden Bodenverhält-

nisse nur in Teilen den Plangebietes möglich.  

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb 

oder angrenzend an das Plangebiet nicht vorhanden. 

Bodenfunktionen  

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktio-

nen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 

vermieden werden (§1 BBodSchG). Das BBodSchG unterscheidet in § 2 Absatz 2 fol-

gende wichtige Funktionen des Bodens (A-C): 

Natürliche Bodenfunktionen (A)  

Der Boden nimmt eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen ein, die sich über besondere Standorteigenschaf-

ten und die Ertragsfähigkeit (Bodenfruchtbarkeit) definieren. Für die unversiegelten Flä-

chen im Plangebiet ist gemäß MEKUN SH (2022)11
 eine mittlere Ertragsfähigkeit darge-

stellt. 

Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und 

Nährstoffkreisläufen und nimmt dadurch eine Regelungsfunktion im Wasser- und Stoff-

haushalt ein. Die Funktion wird über das Wasserrückhaltevermögen (Feldkapazität im 

Effektiven Wurzelraum FKWe) des Bodens beschrieben. Je niedriger die Feldkapazität 

ist, desto weniger Wasser kann durch den Boden in niederschlagsreichen Zeiten zurück-

gehalten und in niederschlagsarmen Zeiten teilweise wieder bereitgestellt werden und 

desto schneller kommt es in niederschlagsreichen Zeiten zur Versickerung, d.h. zur 

Grundwasserneubildung. Für die unversiegelten Flächen im Plangebiet ist gemäß ME-

KUN SH (2022) eine geringe bis mittlere Feldkapazität ermittelt worden. 

Der Boden ist Abbau- und Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der 

Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften und trägt so insbesondere auch zum 

Schutz des Grundwassers bei. Der Boden filtert beispielsweise Schwermetalle, organi-

sche Schadstoffe und versauernd wirkende Einträge. Maßgeblich zur Erfüllung dieser 

Funktion sind die Kationenaustauschkapazität und die Luftkapazität des Bodens. Die 

Filterwirkung ist in feinkörnigem Bodenmaterial mit geringer Luftkapazität am größten, 

wie z.B. in der Marsch und im Östlichen Hügelland, und in grobkörnigem Bodenmaterial 

mit hoher Luftkapazität am geringsten, wie z.B. in der Vorgeest. Entsprechende Daten 

sind unter dem Begriff „Gesamtfilterwirkung“ über das Umweltportal SH abrufbar. So 

wird für die unversiegelten Flächen im Plangebiet eine mittlere Gesamtfilterwirkung 

 

11 MEKUN SH; Umweltportal Schleswig-Holstein, abgerufen am 22.07.2024 
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angegeben. Den verbleibenden teilversiegelten Flächen wird keine Gesamtfilterwirkung 

zugeschrieben. 

Funktionen als „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ (B)  

Da der Boden im Plangeltungsbereich weder naturgeschichtlich (als seltener Boden) 

noch kulturgeschichtlich (geprägt durch bestimmte Bewirtschaftungsformen) eine Be-

deutung hat, ist die Archivfunktion des Bodens im Plangeltungsbereich nach jetzigem 

Kenntnisstand nicht gegeben. 

Auch befindet sich innerhalb des Plangebietes kein archäologisches Interessensgebiet. 

Das nächste archäologische Interessensgebiet befindet sich weniger als 50 m südlich 

des Plangeltungsbereiches. 

Nutzungsfunktionen (C)  

In seiner Nutzungsfunktion dient der Boden dem Menschen als Rohstofflagerstätte, Flä-

che für Siedlung und Erholung, Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen und als Fläche für den 

Verkehr sowie die Ver- und Entsorgung. 

Der Boden im Plangebiet weist eine landwirtschaftliche Nutzung auf. 

Prognose der Auswirkungen 

Während der Bauzeit könnte es durch baulich bedingte Schadstoffemissionen potenziell 

zu lokalen Verunreinigungen des Bodens kommen. Dieses bzw. das entsprechende Ri-

siko ist jedoch bei Verwendung von Maschinen, Baufahrzeugen und technischen Ver-

fahren, die dem Stand der Technik entsprechen und unter Beachtung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften zum Bodenschutz als gering einzuschätzen.  

Im Bereich der neu zu überbauenden bzw. zu versiegelnden Flächen gehen alle Boden-

funktionen verloren. Im Bereich der noch nicht überbauten oder befestigten, lediglich 

bauzeitlich beanspruchten Flächen treten weniger schwerwiegende, überwiegend tem-

porär begrenzte Beeinträchtigungen auf. Böden mit besonderer Bedeutung, z.B. seltene 

Böden, sind von der Planung nicht betroffen. 

Durch die Festsetzung eines Allgemeines Wohngebietes mit der festgesetzten zulässi-

gen Bebauung sowie ergänzenden Nutzungen und Folgeinfrastruktur wird auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung eine Neuversiegelung von Boden in einem Umfang von rd. 

3.500 m² vorbereitet. Dadurch entsteht ein Kompensationserfordernis in Anlehnung an 

die Anlage zum Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

zum Baurecht“ des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-

che Räume. Weitere Angaben hierzu sind der Begründung des Bebauungsplans Nr. 2 

der Gemeinde Giesensdorf zu entnehmen. 

8.2.3 Schutzgut Wasser 

Ausgangssituation 

Oberflächengewässer in Form von Still- und Fließgewässern sind im Plangebiet nicht 

vorhanden. Das nächstgelegene Stillgewässer ist ein Pfuhl nördlich der Dorfstraße, bei 

dem es sich jedoch nicht um ein Wasserkörper der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
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handelt. Zudem befinden sich mit dem Giesensdorfer See und einem angrenzenden 

Teich noch zwei weitere Oberflächengewässer innerhalb des näheren Umfeldes des 

Plangebietes. Das nächstgelegene Fließgewässer befindet sich im Nordosten zwischen 

dem Ratzeburger See und dem Mechower See.  

Bei dem Grundwasser handelt es sich um den gefährdeten Grundwasserkörper „Trave 

– Südost“. Es wurden fünf Bohrungen im Plangebiet getätigt. Dabei wurden bei zwei 

Bohrungen ein Grundwasserstand von 4,40 bzw. 3,80 m u. GOK gemessen. Bei den 

restlichen Sondierungen konnte bei einer Bohrung in 5 m Tiefe kein Grundwasser fest-

gestellt werden.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwassergewinnungsgebietes Klein Dis-

nack. Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet befindet sich rd. 30,0 km westlich 

vom Plangeltungsbereich zwischen Bargteheide und Ahrensburg. Zudem befindet sich 

ein geplantes Trinkwasserschutzgebiet bei Ratzeburg rd. 4,5 km östlich des Plangebie-

tes entfernt. 

Die Böden im Plangebiet sind nach Arbeitsblatt DWA-A 138 nicht ausreichend zur Ver-

sickerung von Niederschlagswasser geeignet, sodass Versickerungsanlagen notwendig 

sind. 

Prognose der Auswirkungen 

Bei Neubaugebieten ist grundsätzlich mit einer deutlichen Veränderung des natürlichen 

Wasserhaushalts zu rechnen. Infolge der Versiegelung von zuvor unbefestigten Flächen 

mit Gebäuden, Straßenflächen etc. nimmt in der Regel die Verdunstung sowie die Ver-

sickerung ab, während der Oberflächenabfluss stark zunimmt. Mit der Anwendung des 

Erlasses (Erlass des Landes Schleswig-Holstein vom 18.10.2019 - kurz A-RW 1) wird 

die Schädigung des natürlichen Wasserhaushalts bilanziert und somit aufgezeigt, wel-

che Auswirkungen die geplanten Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt haben. 

Das Niederschlagswasser wird über eine Rohrrigole und ein Regenrückhaltebecken ab-

geleitet werden. Zusätzlich werden die Verkehrswege baumüberdeckt geplant. Die 

Dachflächen der Nebenanlagen sind extensiv zu begrünen. Im Vergleich zum Ur-

sprungszustand ist der Wasserhaushalt durch die geplante Bebauung als „deutlich ge-

schädigt“ zu bezeichnen. Es entstehen nachteilige Auswirkungen, die durch Maßnah-

men zu vermeiden bzw. verringern sind.  

8.2.4 Schutzgut Klima und Luft 

Ausgangssituation 

Klima 

Das maritime Klima in Schleswig-Holstein wird in hohem Maße durch die Lage zwischen 

Nord- und Ostsee geprägt und ist als gemäßigt temperiertes, ozeanisch bestimmtes 

Klima zu bezeichnen. Es zeichnet sich durch geringe Tag-/Nachtunterschiede aus, da 

Nord- und Ostsee aufgrund ihrer großen Wassermassen als Temperaturpuffer wirken. 
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Frischluftquellgebiete 

Für die klimatische Regenerationsfunktion sind vor allem Frisch- und Kaltluftentste-

hungsgebiete und die Abflussbahnen von Bedeutung. Frischluftquellgebiete mit klima-

hygienischen Funktionen sind lediglich Waldgebiete mit eigenem Bestandsklima. Diese 

müssen eine Mindestausbreitung von 200 m in alle Richtungen haben. Frischluftquell-

gebiete in Form von Wäldern, die eine klimahygienische Funktion aufweisen, sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Waldflächen mit mindestens 200 m 

Flächenausdehnung in jede Richtung sind westlich des Plangebietes in einer Entfernung 

von rd. 1.000 m vorhanden. 

Luftregeneration durch Gehölzbestände 

Knicks und Gehölzstrukturen vermögen Schadstoffe aus der Luft zu filtern sowie die in 

der Luft verbleibenden Schadstoffe auf Grund turbulenter Diffusion zu verdünnen. Der 

an das Plangebiet angrenzenden Knick hat diesbezüglich eine mittlere Bedeutung, Ein-

zelbäume und kleinflächige Siedlungsgehölze innerhalb des Plangebietes hingegen nur 

eine geringe Bedeutung. 

Klimatische Regeneration durch Kaltluftentstehungsgebiete 

Das Plangebiet ist Bestandteil von größeren, zusammenhängenden landwirtschaftlichen 

Flächen. In diesem Kontext weist das Plangebiet selbst aufgrund der geringen Größe, 

eher ein geringes Kaltluftentstehungspotential auf.  

Die Funktion der Kaltluftbildung weisen grundsätzlich alle landwirtschaftlich genutzten 

Flächen auf, so dass Siedlungen im ländlichen Raum generell gut mit Frischluft versorgt 

sind. In geringen Umfang vorgenommene Umgestaltungen landwirtschaftlicher genutz-

ter Flächen sind daher unter klimatischen Aspekten ohne Bedeutung, zumal Vorbelas-

tungen des Klimas im Bereich des Gebietes nicht vorliegen. 

Insgesamt erfüllt das Plangebiet keine besonderen klimatischen Funktionen für das Ge-

biet der Gemeinde Giesensdorf, was durch seine relativ geringe Größe von rd. 0,8 ha 

untermauert wird. 

Prognose der Auswirkungen 

Grundsätzlich hat die Versieglung zuvor unversiegelter Flächen einen unmittelbaren Ein-

fluss auf das Kleinklima. Durch Bodenversieglung wird die Versickerung von Regenwas-

ser unterbunden bzw. erschwert, wodurch eine Verdunstung ausbleibt. Somit tragen ver-

siegelte Flächen nicht zur Kühlung der Temperatur bei. Weiterhin sind versiegelte Flä-

chen überwiegend als Standort für Pflanzen ungeeignet, wodurch die Verdunstung von 

Regenwasser auf der Fläche weiterhin gehemmt und der Umfang an beschatteten Be-

reichen reduziert wird. 

Mikroklima  

Im Plangeltungsbereich ist in der Bauphase vorübergehend mit einer erhöhten Lärm-, 

Staub- und Abgasentwicklung zu rechnen. 
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Im Plangebiet, dessen Flächen bislang primär als Intensivacker genutzt wurde, beein-

flusst die Errichtung von Wohnhäusern die Situation des Mikroklimas. 

▪ Schwankende und höhere Durchschnittstemperaturen innerhalb der versiegelten 

Flächen; 

▪ Reduzierung der Anteile verdunstungswirksamer Flächen im Plangebiet durch 

Überdeckung und Versieglung;  

▪ Beseitigung von Vegetationsbeständen auf versiegelten Flächen, dadurch Redu-

zierung der Verdunstungswirkung;  

▪ Konzentration der Versickerung des Niederschlagswassers auf den an die ver-

siegelten Flächen angrenzenden Bereiche, 

▪ Erhöhter Schattenwurf durch geplante Bebauung, dadurch geringere Verduns-

tung 

Entfernung von Ruderalbewuchs und Straßenbegleitgrün 

Mit der Umsetzung der Planung geht lediglich die Entfernung von kleineren Flächen ru-

deraler Staudenfluren sowie von Straßenbegleitgrün mit und ohne Gebüschen einher. 

Die beiden bestehende Birken entlang der Dorfstraße werden erhalten. Damit sind keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft aufgrund von Rodung zu 

erwarten. 

Die Auswirkungen des geplanten Allgemeinen Wohngebietes auf das Mikroklima im 

Plangebiet lassen sich nicht abschließend bewerten. Aufgrund der geplanten Überbau-

ung und Versiegelung wird davon ausgegangen, dass sich das Lokalklima auf der Flä-

che in Richtung höhere Temperaturen und geringerer Luftfeuchtigkeit verändern. Der 

Luftaustausch insgesamt ist durch die westlich angrenzenden Strukturen (landwirtschaft-

licher Betrieb, Wohnbebauung) ohnehin schon eingeschränkt, sodass mit der Errichtung 

eines Wohngebietes innerhalb des Plangebietes keine erheblichen Beeinträchtigungen 

verbunden sind, die über die aktuelle Situation hinausgehen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung von nachteiligen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Klima und Luft sind nicht erforderlich.  

8.2.5 Schutzgut Tiere 

Ausgangssituation 

Zur Beurteilung der Lebensgemeinschaften aus Flora und Fauna im Gebiet und der ar-

ten schutzrechtlichen Betroffenheiten durch die Planung wurde das Büro BBS-Umwelt 

GmbH mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung auf Grundlage einer Kartierung von Of-

fenlandbrütern sowie der Bestandsaufnahme von Flora und Fauna mit Potentialanalyse 

beauftragt12. Aussagen zur Flora finden sich im Kapitel 8.2.6 Schutzgut Pflanzen.  

 

12  BSS-Umwelt Biologen und Umweltplaner, Gemeinde Giesensdorf B-Plan Nr. 2 – Artenschutzgutachten, 

12.12.2024 
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Fledermäuse 

Gemäß der Verbreitungskarten des Landes (MELUND 2020) können elf Fledermausar-

ten im Betrachtungsraum vorkommen, wobei einige waldbewohnende Arten lediglich als 

Durchzügler angenommen werden. Das in einem alten Waldbestand ca. 5 km nordwest-

lich nachgewiesene Große Mausohr wird für die Wirkräume im Gegensatz zu anderen, 

dort nachgewiesenen Waldarten wie Kleinabendsegler und Großer Bartfledermaus für 

die Wirkräume nicht angenommen, da sich ihre Jagdhabitate unterscheiden und die Gro-

ßen Mausohren bevorzugt in alten Laubwäldern mit wenig Unterwuchs wie Buchenhal-

lenwäldern jagen, während Kleinabendsegler und Große Bartfledermaus auch in Sied-

lungen und an Gewässern außerhalb von Wäldern vorkommen können. 

Haselmaus  

Die Haselmaus ist gem. Landesartkataster entlang der B 207 in weniger als 1 km Ent-

fernung nachgewiesen. Vorkommen in den Gehölzen der Wirkräume sind daher nicht 

auszuschließen. 

Weitere Säugetierarten  

Aufgrund ungeeigneter Habitatbedingungen (fehlende Fließgewässer) werden Vorkom-

men des Fischotters im Plangebiet ausgeschlossen. Im indirekten Wirkraum sind Vor-

kommen aufgrund der hohen Mobilität (bis zu 20 km pro Nacht an Land und im Wasser) 

der Tiere nicht auszuschließen, da sie im rund 2 km westlichen Behlendorfer See sowie 

im Osten in ca. 3 km Entfernung im Ratzeburger See und dem Küchensee bestätigt sind 

und im indirekten Wirkraum sowie dem weiteren Umfeld mehrere größere, naturnahe 

Stillgewässer vorhanden sind. Der Wolf kommt in Schleswig-Holstein lediglich als Durch-

zügler vor und wird für den siedlungsnahen Bereich der Wirkräume nicht angenommen. 

Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes (Birkenmaus, Biber, Schweinswal.), fehlenden Nachweisen aus dem Art-

kataster bzw. ungeeigneter Habitatbedingungen ausgeschlossen werden. 

Vorkommen teilweise national geschützter (Klein)Säuger wie etwa Eichhörnchen, Maul-

wurf, Igel und Marderartigen (Steinmarder, Wiesel und Mauswiesel) sind im Bereich des 

Plangebietes und dem indirektem Wirkraum vorauszusetzen. 

Amphibien und Reptilien  

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (siehe Artenschutzgutachten) können Kamm-

molch, Moorfrosch, Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Kreuzkröte und Knoblauchkröte 

sowie die Zauneidechse im Betrachtungsraum aufgrund geeigneter Strukturen vorkom-

men. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kann die Grüne Mosaikjunger 

im Gebiet vorkommen. Die Grüne Mosaikjunger lebt an Stillgewässern und ist haupt-

sächlich auf das Vorkommen der Krebsschere angewiesen, in die sie ihre Eier legt. Die 

Grüne Mosaikjungfer kommt in ca. 2,5 km Entfernung am Küchensee vor. Vorkommen 
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im indirekten Wirkraum können nicht ausgeschlossen werden, da die Krebsschere po-

tentiell in den vorhandenen Gewässern wächst.  

Auch der Eremit kommt gem. Verbreitungskarten vor und wurde ca. 2 km westlich mehr-

fach nachgewiesen, sodass er für den Betrachtungsraum nicht ausgeschlossen werden 

kann. Ein Vorkommen der Art ist jedoch nur im indirekten Wirkraum möglich, wenn dort 

Altbäume mit hohem Totholzanteil und Mulmbestand vorhanden sind. Innerhalb des Gel-

tungsbereichs sind keine geeigneten Habitatbäume vorhanden.  

Der Nachtkerzenschwärmer breitet sich aktuell in Schleswig-Holstein aus. An den Ge-

wässern des indirekten Wirkraums kann er vorkommen, da dort geeignete Nahrungs-

pflanzen (z.B. Weidenröschen, Nachtkerze) angenommen werden.  

Ein Vorkommen weiterer Arten nach Anhang IV der FFH-RL wird ausgeschlossen. 

Brutvögel  

Gem. der Artkatasterdaten liegen im 2.000 m Umkreis um den Wirkraum Nachweise von 

Schleiereule, Rotmilan, Weißstorch und Uhu vor, die im Wirkraum gelegentlich als Nah-

rungsgäste vorkommen können. Das Plangebiet und der indirekte Wirkraum bieten di-

versen heimischen Brutvögeln der Gehölze, Gebäude, der Stauden-, Offen- und Röh-

richtfluren sowie der Binnengewässer Lebens- und Fortpflanzungsstätten. Die verschie-

denen Arten brüten am Boden, in Freinestern (bodennah, in Bäumen oder Sträuchern), 

in Nischen oder Höhlen. Dazu zählen beispielsweise Blau- und Weiden- und Schwanz-

meise, Buntspecht, Waldbaumläufer, Haussperling, Elster und Stockente. Auch an-

spruchsvollere Arten wie Mittelspecht, Waldohreule und Schellente können vorkommen. 

Im Offenland kommen zudem verschiedene Offenlandbrüter, wie Wiesenschafstelze und 

Wiesenpieper sowie die gefährdete Feldlerche vor. Es wurden zwei Reviere der Feldler-

che im Wirkraum nachgewiesen. Weitere Informationen sind dem Artenschutzgutachten 

zu entnehmen. 

Rastvögel  

Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb der Wirkräume Rastbestände 

vorkommen, die die Kriterien einer landesweiten Bedeutung erfüllen. 

Insekten und Weichtiere 

Dem Plangebiet kommt aufgrund der intensiven Ackerlandbewirtschaftung nur eine ins-

gesamt sehr geringe Bedeutung für die Insektenfauna zu. Die Gehölze und Saumstreifen 

haben eine allgemeine Bedeutung für z.B. Wildbienenarten und Schwebfliegen. Dem 

indirekten Wirkraum kommt eine hohe Bedeutung insbesondere auch für aquatische In-

sekten zu. Das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Weinbergschnecke so-

wie der Gartenschnirkelschnecke ist anzunehmen, wobei sich dies im Plangebiet vor-

wiegend auf Saumstreifen und Gehölze beschränkt. 

Prognose der Auswirkungen 

Wirkfaktoren während der Bauphase sind neben den direkten Wirkungen im Bereich des 

Plangebietes (Flächeninanspruchnahme) selbst (Überbauungen, Lärm, Bewegung) 

auch die indirekten Wirkungen im Umfeld (Licht, Lärm und Bewegung) auf die Fauna. 
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Es wird basierend auf Erfahrungswerten aus anderen Projekten ein Radius von 50 bis 

100 m für baubedingte Wirkungen in andere Wohngebiete und bis 200 m in Offenland 

(bei Licht u.U. weiter) angenommen. Beeinflusst wird der Wirkraum auch durch Relief, 

Gebäude, Gehölze und vorgesehene Bauhöhen. Die Wirkfaktoren der Anlagephase sind 

auf den Bereich der Flächeninanspruchnahme begrenzt. 

In der Betriebsphase sind Veränderungen im Hinblick auf Lärm, Bewegung, Entwässe-

rung und Licht zu erwarten. Der Haustierbestand im Umfeld kann zunehmen. Die Wir-

kungen sind für die derzeit weniger gestörteren Bereiche Knick und Acker im Hinblick 

auf artenschutzrechtliche Belange zu prüfen.  

Der maximale Wirkraum unter Berücksichtigung des Reliefs ergibt sich somit für die Bau-

phase und beträgt ca. 230 m. 

Bei Umsetzung der Bauleitplanung der Gemeinde Giesensdorf entstehen unterschiedli-

che Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt im vom Vorhaben betroffenen Raum zur 

Folge haben können. Diese Wirkungen, die entsprechend ihren Ursachen auch den ver-

schiedenen Phasen (Bau- und Betriebsphase) des Vorhabens zugeordnet werden kön-

nen, sind z.T. dauerhaft, z.T. regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb 

Während der Bauzeit der Grundstücke sind Beeinträchtigungen durch Lärm (v.a. durch 

Baumaschinen) und optische Wirkungen/Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen 

und Menschen) wahrscheinlich. Durch die veränderte Landnutzung kann es für be-

stimmte Arten(-gruppen) zu einem Verlust oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebens-

räume kommen. Es kann während der Baumaßnahmen zu Verdichtungen des Bodens 

oder Teilversiegelungen sowie Bodenumlagerungen und -durchmischung kommen. Au-

ßerdem sind Bauarbeiten Erschütterungen und stoffliche Emissionen zu erwarten. Die 

genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Um-

gebung des Geltungsbereichs beschränkt. 

Flächeninanspruchnahme (Versiegelung etc.) 

Durch die Umwandlung von Ackerfläche zu einem Allgemeinen kommt es zu Bodenver-

siegelung und Habitatverlusten. Aufgrund der von Norden geplanten Zufahrt wird auf ca. 

22 m ein Schlehengebüsch entfernt. Durch die Anlage eines Regenrückhaltebeckens im 

Nordwesten und Gehölzreihenpflanzungen im Osten und Süden entstehen zusätzliche 

Landschaftselemente mit Habitatfunktionen. 

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen)  

Das Wohngebiet hat verschiedene visuelle und optische Wirkfaktoren zur Folge. Zu nen-

nen sind hier v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhalten für be-

stimmte Offenlandarten) sowie die Lichtreflexion an spiegelnden Oberflächen wie Me-

tallkonstruktionen, Solardächer etc. Da keine Ansiedlung von Gewerbe vorgesehen ist, 

werden keine überproportional großen Fensterfronten angenommen. Betriebsbedingt 

werden Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen stattfinden. 
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Barrierewirkung / Zerschneidung 

Ein erheblicher Lebensraumentzug durch eine Barrierewirkung bzw. Zerschneidung 

durch das Plangebiet ist nicht zu erwarten, da die bestehende Bebauung gering ausge-

weitet wird. 

Emissionen 

Durch die Inbetriebnahme des Plangebiets kommt es zu einer Erhöhung von Schall-, 

Licht- und stofflichen Emissionen. Diese werden sich in einem Umfang abspielen, der 

nicht über das übliche Niveau im allgemeinen besiedelten Raum hinausgehen wird.  

Haustiere  

Weiterhin ist auch die potenzielle Zunahme an Haustieren (insb. Hunde und Katzen) in 

dem Gebiet durch die geplante Bebauung zu betrachten. Als Prädatoren stellen sie ei-

nen Wirkfaktor dar, der zur Beeinträchtigung der vorkommenden Wildarten ins. Brutvö-

gel und Reptilien führen kann. 

Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse 

Fledermäuse 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Da keine Gebäude und Bäume mit möglichen Fledermausquartieren überplant werden, 

entstehen keine Konflikte.  

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Im indirekten Wirkraum werden Quartiere, Jagdhabitate und ein Flugtrassen angenom-

men. Erhebliche Störungen sind bau- und betriebsbedingt nicht auszuschließen, da 

Tiere durch Beleuchtung von Baukörpern, geplanten Verkehrswege, Stellplätzen und 

Außenanlagen in Quartieren, bei der Nahrungssuche und während des Flugs zwischen 

Jagdgebiet und Quartier gestört werden können. Auch Bauarbeiten im Dunkeln können 

Tiere in ihrer Aktivitätsphase (März-November) Tiere beeinträchtigen. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Das Eintreten des genannten Verbotstatbestands wird nicht angenommen, weil keine 

Quartiere durch die Planung betroffen sind. 

Haselmaus 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Tötungen können vorkommen, wenn während der sommerlichen Aktivitätsphase der Ha-

selmaus Gehölze entfernt werden. Gleiches gilt bei Entfernung von Stubben, Wurzelstö-

cken, Steinpackungen, Reisig- und Gehölzhaufen während der winterlichen Ruhezeit. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Giesensdorf  

66 

Erhebliche Störungen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Lokalpopula-

tion haben, werden ausgeschlossen, da die Haselmaus als nicht störungsanfällig gilt 

(LLUR 2018). 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Durch den Eingriff kann ein Teilbereich von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Hasel-

mäusen zerstört werden, wenn diese das überplante Schlehengebüsch als Lebensraum 

nutzen. Da es sich hier lediglich um einen ca. 22 m breiten (belegt wurden Wanderungen 

am Boden von 100 m) Abschnitt für die geplante Zufahrt handelt und damit um kein 

vollständiges Revier verloren geht (LLUR 2018) und zudem im Rahmen der Planung 

neue Gehölzreihen auf > 80 m entstehen, die die räumliche Vernetzung von Gehölzstrei-

fenlebensräumen erhalten und fördern, kommt es nicht zu einem Verlust von Lebens-

stätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Amphibien und Reptilien (Kammmolch, Laubfrosch, Knoblauchkröte) 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Tötungen oder Verletzungen können vorkommen, wenn die Bauarbeiten stattfinden, und 

sich Kammmolch und Laubfrosch im Landlebensraum im für die Zufahrt über planten 

Schlehengebüsch oder im Falle der Knoblauchkröte im Acker aufhalten. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Störungen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen sind während der Bauphase 

nicht zu erwarten. Anlage- und betriebsbedingte Störungen können ausgeschlossen 

werden. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Fortpflanzungsstätten werden nicht zerstört, da keine Laichgewässer betroffen sind. 

Durch das Regenrückhaltebecken entsteht ein potentielles zusätzliches Laichgewässer. 

Durch die geplanten Gehölzstreifen im Osten sowie im Süden entstehen ebenfalls zu-

sätzliche Landlebensräume für Kammmolch und Laubfrosch. Lediglich im Falle der 

Knoblauchkröte kann durch die Überbauung langfristig ein Teillebensraumverlust ent-

stehen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Geltungsbereich keinen essenti-

ellen Landlebensraum der Art darstellt, da sich die Tiere nach Abwanderung aus dem 

Laichgewässer aufgrund der Geländebeschaffenheit vorwiegend nach Nordosten orien-

tieren. Der Verlust des Geltungsbereichs ist damit nicht erheblich und nicht ausgleichs-

pflichtig. 

Brutvögel der Gehölze 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Um direkte und indirekte Tötungen oder Verletzungen in der Bauzeit zu vermeiden wird 

eine Vermeidungsmaßnahme erforderlich. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  
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Viele, der hier zu erwartenden Arten gehören zu den Arten, die auch im besiedelten 

Bereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe vorkommen und relativ wenig empfindlich 

auf Lärm und Bewegungen reagieren. Daher werden hier keine Maßnahmen zum Er-

halt der Lokalpopulation nötig. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Durch die Entfernung des Schlehengehölzes im Bereich der Zufahrt gehen Teillebens-

stätten von Brutvögeln verloren. Da durch die Planung jedoch im Osten sowie in Teilen 

auch im Süden des Geltungsbereichs neue Lebensräume für Gehölzbrüter entstehen, 

wird kein weiterer Ausgleich nötig. 

Star 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Um direkte und indirekte Tötungen oder Verletzungen in der Bauzeit zu vermeiden wird 

eine Vermeidungsmaßnahme erforderlich. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Da Stare verhältnismäßig störungsunempfindlich sind, werden hier keine Maßnahmen 

zum Erhalt der Lokalpopulation nötig. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Da keine Gehölze mit Höhlen von Fällung betroffen sind, gehen keine Niststätten von 

Staren verloren. 

Bodenbrüter (inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Die hier zu erwartenden Arten gehören zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich 

vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm, Bewegungen oder Abgase reagie-

ren. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert sich nicht, daher 

sind die Störungen als nicht erheblich einzustufen. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden kleinräumig zerstört und entstehen durch die 

Planung entlang der Gehölzstreifen und vsl. in Gärten neu, sodass diese Arten langfristig 

durch die Planung profitieren können und kein Ausgleich nötig wird. 
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Brutvögel der Binnengewässer (inkl. Röhrichbrüter) 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Es sind indirekte Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode 

stattfinden und Vertreter der genannten Brutvogelgilde am angrenzenden Regenrück-

haltebecken ihre Brut aufgeben. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Es werden keine Maßnahmen nötig, da der Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

sich nicht verändert, weil die weniger häufigen Arten durch Gebäude und Gehölze vor 

Wirkungen der Bauphase geschützt sind. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten zerstört.  

Offenlandbrüter 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Es sind Tötungen möglich, wenn die Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden 

und sich Vertreter der genannten Brutvogelgilde im Baufeld befinden. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Durch die Arbeiten im Baufeld können auch angrenzende Reviere betroffen sein, 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Es werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Offenlandbrütern überplant. Es wird 

jedoch davon ausgegangen, dass keine vollständigen Reviere überplant werden und die 

betroffenen Tiere ähnlich der Feldlerche ausweichen können (s. auch artenschutzrecht-

liche Empfehlung Feldlerche). 

Feldlerche 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)  

Die Feldlerche kommt innerhalb der Wirkräume vor. Ein Teil ihres Reviers befindet sich 

innerhalb der Flächeninanspruchnahme. Es sind daher Tötungen möglich, wenn die 

Bauarbeiten während der Brutperiode stattfinden und sich Feldlerchen im Baufeld befin-

den. 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)  

Das Feldlerchenrevier im nördlichen indirekten Wirkraum ist durch die Gehölze vor Wir-

kungen geschützt, die Fluchtdistanz der Art nach Gassner 2010 beträgt 20 m, sodass 

hier auch durch die Baufeldfreimachung für die Zufahrt keine Störungen angenommen 

werden. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG)  
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Es wird ein Feldlerchenrevier in Teilen (Nahrungsrevier geringer Bedeutung durch seit-

liche Strukturen und intensive Ackernutzung) überplant, sodass es zu einem anteiligen 

Verlust von Nahrungsflächen kommt. Das Revierzentrum verschiebt sich bei Umsetzung 

der Planung nach Süden, ein erheblicher Verlust durch die überplante Nahrungsfläche 

entsteht jedoch nicht, da in der Umgebung ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. 

Insgesamt lassen sich dadurch erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut 

Tiere feststellen, die unter Vorsorgegesichtspunkten zu beachten und auszugleichen 

sind.  

8.2.6 Schutzgut Pflanzen 

Ausgangssituation 

Die Biotoptypenkartierung wurde Ende September 2022 auf der Grundlage der zu die-

sem Zeitpunkt aktuellen Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypen-

schlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypen-

schlüssel und Standardliste Biotoptypen; Stand: April 2022) durchgeführt. Weitere Infor-

mationen sind der Kartierung der Nutzungstypen von Oktober 2022 zu entnehmen13. 

Inzwischen wurde die Kartieranleitung (Stand: August 202414) aktualisiert und die vorlie-

gende Biotoptypenkartierung hinsichtlich der Aktualisierungen des Kartierschlüssels 

überprüft und ggf. angepasst.  

Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand der Ortslage Giesensdorf, angren-

zend an das Plangebiet des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1. Die größte Flächen-

nutzung nimmt eine intensiv bewirtschaftete Ackerfläche ein, die nördlich von der Dorf-

straße und östlich von einem versiegelten landwirtschaftlichen Weg begrenzt wird. Ent-

lang der Verkehrsflächen befinden sich rasenartige Säume und bereichsweise Gehölze. 

Zwischen dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 1 und 2 befindet sich eine freiwach-

sende Hecke mit Einzelbäumen auf einem Wall, welche im weiteren als sonstiger Knick 

eingestuft wird. 

Gehölzbestände 

Im Plangebiet und angrenzend an dieses befinden sich vereinzelt Einzelbäume entlang 

der Dorfstraße und entlang des landwirtschaftlichen Weges. Als Arten entlang der Dorf-

straße sind hier die Birken mit Stammdurchmesser von 0,3 m bis 0,4 m zu nennen. Süd-

östlich des Plangebietes befinden sich noch zwei Zitter-Pappeln mit Stammdurchmesser 

von 0,3 m entlang des landwirtschaftlichen Weges. 

Im Untersuchungsgebiet sind zwei verschiedene Arten von Knicks vorhanden. Zum ei-

nen besteht östlich des landwirtschaftlichen Weges ein typischer Knick (HWy), welcher 

 
13  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH, Gemeinde Giesensdorf Kreis Herzogtum Lauenburg Be-

bauungsplan Nr. 2 – Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen, 10.10.2024 
14  Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU): Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Bio-

toptypen Schleswig-Holsteins, mit Hinweisen zu den gesetzlich geschützten Biotopen sowie den Le-
bensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie. Version 2.2.1, korrigierte Fassung, Stand August 
2024 



2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Giesensdorf  

70 

einen degradierten aber flächig bewachsenen Wall aufweist. Der Knick wird geprägt 

durch einen überwiegend dichten Bewuchs aus Hainbuche, Hunds-Rose, Schwarzem 

Holunder, Spitz-Ahorn, Hasel, Schlehe, Pfaffenhütchen und wird teilweise überlagert mit 

Hopfen. Weiterhin befindet sich zwischen dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 1 

und Nr. 2 ein sonstiger Knick (HWz). Durch die öffentlich-rechtliche Planung im Bebau-

ungsplan Nr. 1 unterliegt das lineare Gehölz keinem Biotopschutz. Zudem ist anzumer-

ken, dass der sonstige Knick bereichsweise stark durch die Bepflanzung mit Ziersträu-

chern und Gartengewächsen, wie Erdbeeren, anthropogen überprägt wurde. Der Wall 

des sonstigen Knicks ist teilweise degradiert und überwiegend zwei-reihig bewachsen. 

Teilbereiche sind dicht mit standortheimischen Gehölzen bestanden, wiederum andere 

Teilbereiche sind jedoch durch gärtnerische Nutzung und eine lückenhafte Anlage von 

Ziergehölzen geprägt. Zum Acker sind die Gehölze des Knicks durch einen Wildschutz-

zaun geschützt. Der Gehölzbestand des sonstigen Knicks ist divers: Roter Hartriegel, 

Vogelkirsche, Hunds-Rose, Hasel, Kirsch-Lorbeer, Brombeere, Schwarzer Holunder, 

Gewöhnlicher Schneeball, Eberesche, Flieder, Sommerflieder, Ginster, Traubenkirsche, 

Spitz-Ahorn und Obstbäume, wie Apfel und Kirschen. Ein etwas schmaler ausgeprägter 

Bestand dieses Biotoptyps befindet sich am nördlichen Rand des mit dem Bebauungs-

plan Nr. 1 umgesetzten Baugebietes, und zwar südlich der Dorfstraße und westlich der 

Straße Kraunhof. 

Angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Regenrückhaltebecken, welches an den 

Böschungsoberkanten mit Weidengebüschen (HBw) bestanden ist. Zwischen dem Re-

genrückhaltebecken und dem südlich gelegenen Wohngrundstück wurde eine Hecke 

aus heimischen Sträuchern angelegt, sodass diese dem Biotoptyp urbanes Gebüsch mit 

heimischen Arten (SGg) zugeordnet wird.  

Flächen für die Landwirtschaft 

Das Plangebiet wird durch einen großflächigen, intensiv bewirtschafteten Acker (AAy) 

geprägt. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war der Intensivacker gepflügt. Die Flä-

chennutzung wird südlich des Plangebietes weitergeführt und auch östlich des landwirt-

schaftlichen Weges befindet sich eine Intensivackerfläche mit einer landwirtschaftlichen 

Lagerfläche (SLl) aus einem Heulager. Nördlich der Dorfstraße liegt ein mäßig artenrei-

ches Wirtschaftsgrünland (GYy).  

Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 1 wurde zur Dorfstraße hin ein Re-

genrückhaltebecken angelegt, welches in den nördlich der Dorfstraße gelegenen See 

entwässert. Das Regenrückhaltebecken wurde naturnah gestaltet, bleibt jedoch ein 

künstliches Gewässer, sodass es im Bestandsplan als sonstiges naturfernes Gewässer 

(Fxy) klassifiziert wird. Während der westliche Bereich des Gewässers durch ein Schilf-

Röhricht (/vr) eingenommen wird, befinden sich im östlichen Bereich Schmalblättriger 

Rohrkolben (Typha angustifolia) und Wasserschwaden (Glyceria maxima) innerhalb der 

Wasserfläche. Die Böschungsbereiche und -oberkanten sind ruderalisiert. 
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Ruderale Gras- und Staudenfluren 

Als ruderale Staudenfluren befinden sich die Folgenden im Untersuchungsgebiet:  

• RHf Feuchte Hochstaudenflur 

• RHm Ruderale Staudenfluren frischer Standorte 

• RHn Nitrophytenflur 

• RHr Brombeerflur 

Dabei kommen die Brombeerfluren (RHr) zumeist überlagert mit den Nitrophytenfluren 

(RHn) aus Brennnesseln (Urtica doica) im Untersuchungsgebiet entlang der Dorfstraße 

in Böschungsbereichen vor. Sowohl um das Regenrückhaltebecken als auch im Bö-

schungsbereich der Dorfstraße sind zudem ruderale Staudenfluren frischer Standorte 

(RHm) ausgeprägt. Diese bestehen aus Arten, wie z.B. Wiesen-Knäuelgras (Dactylis 

glomerata), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Ackerschachtelhalm (Equisetum ar-

vense), Vogel-Wicke (Viccia cracca), Echte Sternmiere (Stellaria holostea), Schafgarbe 

(Achillea millefolium), Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea) und kleineren Beständen 

aus Brennnesseln (Urtica doica).  

Im Böschungsbereich des Regenrückhaltebeckens befindet sich weiterhin eine feuchte 

Hochstaudenflur (RHf), bestehend aus bspw. Mädesüß (Filipendula ulmaria), Seggen 

(Carex spec.), Flatterbinse (Juncus effusus), Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) 

und Brennnesseln (Urtica doica). 

Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Als vollversiegelte Verkehrsflächen (SVs) sind die „Dorfstraße“ und der östlich des Plan-

gebiets verlaufende landwirtschaftliche Weg zu nennen. Direkt angrenzend an diese as-

phaltierten Verkehrsflächen befindet sich ein rasenartiger Saum als Straßenbegleitgrün 

ohne Gehölze (SVo). Die Säume werden regelmäßig gepflegt und sind dementspre-

chend artenarm ausgeprägt mit Kräutern und Gräsern, wie Deutschem Weidelgras 

(Lolium perenne), Einjährigem Rispengras (Poa annua), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis 

glomerata), Weißklee (Trifolium repens), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) und 

Schafgarbe (Achillea millefolium). In den Böschungsbereichen neben der Dorfstraße 

sind weiterhin Straßenbegleitgrün mit Gebüschen (SVg) aus überwiegend Schlehen und 

Straßenbegleitgrün mit Gehölzen (SVh) aus z.B. Birken, Hasel, Hainbuche und Hunds-

Rose vorhanden. 

Die meisten Gärten innerhalb des Plangebietes des rechtskräftigen Bebauungsplans 

Nr. 1 sind überwiegend durch artenarme Rasenflächen und Zierbeete sowie -stauden 

geprägt, sodass sie als strukturarm ohne Laubholzanteil (SGz) klassifiziert werden. Le-

diglich ein Garten angrenzend an das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2 weist einen 

geringen Laubholzanteil (SGo) auf. 

Die meisten Gärten innerhalb des Plangebietes des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 

1 sind überwiegend durch artenarme Rasenflächen und Zierbeete sowie -stauden ge-

prägt, sodass sie als strukturarm, mit Dominanz von Rasenflächen (SGz) klassifiziert 

werden. Lediglich ein Garten weist einen geringen Laubholzanteil (SGo) auf. Im 
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Einmündungsbereich der Straße Kraunhof in die Dorfstraße befindet sich eine kleine 

Grünfläche mit einer Pumpstation (SIm). Die als Zierrasen gepflegte Grünfläche ist nach 

Norden mit einer Schnitthecke eingefasst. 

Bewertung 

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden fol-

gende, allgemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

▪ Grad der Naturnähe,  

▪ Vorkommen seltener Arten,  

▪ Gefährdung bzw. Seltenheit,  

▪ Vollkommenheit und  

▪ zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten Biotoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wert-

stufen von 0 „ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

5 

sehr hoher Biotopwert: 
sehr wertvolle, naturnahe Biotoptypen, 
Reste der ehemaligen Naturlandschaft 
mit vielen seltenen oder gefährdeten 
Arten 

• im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen 

 

4 

hoher Biotopwert: 
naturnahe Biotoptypen mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz 

• im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen 

 

3 

mittlerer Biotopwert: 
relativ extensiv genutzte Biotoptypen 
innerhalb intensiv genutzter Räume 
mit reicher Strukturierung, hoher Ar-
tenzahl und einer, besonders in Ge-
bieten mit hohem Anteil von Arten der 
Wertstufe 4, hohen Rückzugs- 
und/oder Vernetzungsfunktion; Gebiet 
mit lokaler Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

• Typischer Knick 

 

• Einzelbäume 

• Urbane Gebüsche heimischer Arten 

• Weidengebüsch 

• Feuchte Hochstaudenflur 

• Ruderale Staudenflur frischer Stand-
orte 

• Straßenbegleitgrün mit Bäumen 

§ 21 (1) Nr. 4 
LNatSchG i.V. m. 
§ 30 BNatSchG 

2 

niedriger Biotopwert: 
Nutzflächen oder Biotoptypen mit ge-
ringer Artenvielfalt, die Bewirtschaf-
tungsintensität überlagert die natürli-
chen Standorteigenschaften, Vorkom-
men nur noch weniger standortspezifi-
scher Arten; Lebensraum für euryöke 
Arten 

• Sonstiger Knick 

• Mäßig artenreicher Wirtschaftsgrün-
land 

• Sonstiges naturfernes Gewässer 
(Regenrückhaltebecken) 

• Nitrophytenflur 

• Brombeerflur 

• Straßenbegleitgrün mit Gebüschen 

• Garten, strukturarm und mit gerin-
gem bis mittlerem Laubholzanteil 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

1 

sehr niedriger Biotopwert: 
Biotoptypen ohne Rückzugsfunktion, 
intensiv genutzt, mit überall schnell er-
setzbaren Strukturen; fast vegetati-
onsfreie Flächen, extrem artenarm 
bzw. lediglich für einige wenige eu-
ryöke Arten von Bedeutung  

• Intensivacker 

• Landwirtschaftliche Lagerfläche 

• Straßenbegleitgrün ohne Gehölze 

• Garten, strukturarm mit Dominanz 
von Rasenflächen 

• Grünfläche im Bereich einer Pump-
station 

 

0 
ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig versiegelte 
Flächen  

• Vollversiegelte Verkehrsfläche  

Tab. 4: Bewertung der Biotoptypen PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

Es befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope innerhalb des Plangebietes. Le-

diglich im Umfeld des Plangebietes ist ein gesetzlich geschützter Knick vorhanden. 

Ebenso kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-

chungsgebiet vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Apium repens 

(Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer), Luronium natans (Froschzunge) (Ge-

wässerpflanze), Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten), 

Hamatocaulis vernicosus (Firnisglänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, Gewäs-

serufer) ist ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen. 

Prognose der Auswirkungen 

Durch die Bauleitplanung wird die Überbauung einer landwirtschaftlich intensiv genutz-

ten Ackerfläche mit niedrigem Biotopwert zu Gunsten von Wohngebäuden und einer Er-

schließungsstraße sowie weiteren ergänzenden Flächennutzungen (z.B. Regenrückhal-

tebecken, Mulden, Müllsammelflächen) vorbereitet. Auch die linienhaften ruderalen 

Staudenfluren frischer Standorte sowie ein Straßenbegleitgrün mit Gebüschen und Teile 

des Straßenbegleitgrüns ohne Gehölze werden im Zuge der Umsetzung des Bebau-

ungsplans überplant. Ihnen ist ebenfalls ein niedriger Biotopwert zuzuschreiben. 

Im westlichen Randbereich des Plangebietes kommt es zur kleinflächigen Überplanung 

des sonstigen Knicks. Diesem ist jedoch kein Biotopschutz zuzusprechen und auch der 

Biotopwert ist als niedrig einzustufen. 

Zwei Birken am nördlichen Rand des Plangebiets sind zum Erhalt festgesetzt, sodass 

kein Verlust entsteht. Es werden außerdem weitere Gehölze angelegt, die als Nahrungs-

grundlage und Lebensraum dienen und sich damit positiv auf das Schutzgut auswirken.  

Durch die Umsetzung der Planung sind keine streng geschützten Pflanzenarten und 

keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen. Insgesamt sind überwiegend Biotopty-

pen mit einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung durch die Planung betroffen, 

sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen entstehen, 

wodurch Ausgleichsmaßnahmen nicht notwendig werden. 

8.2.7 Schutzgut biologische Vielfalt  

Ausgangssituation 
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Die Biologische Vielfalt umfasst, neben der Vielfalt an verschiedenen Tier- und Pflan-

zenarten, auch die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Lebensräume. Gerade na-

turnah ausgeprägte Grünflächen und Gehölze verbessern das Lebensraumangebot für 

heimische Tier- und Pflanzenarten und leisten dadurch einen Beitrag zur biologischen 

Vielfalt. 

Gleichzeitig tragen diese Flächen zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser bei, 

schützen den Boden, wirken sich positiv auf die Luftqualität, das Lokalklima und das 

Stadt- und Landschaftsbild aus. 

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und 

Lebensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert be-

schrieben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Das Plangebiet liegt im Naturraum Ostholsteinisches Hügelland. Der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines Schutzgebietes. Rund 2.500 m nördlich 

des Plangeltungsbereiches befindet sich das FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet DE 

2230-304 Wälder des westlichen Ratzeburger Sees. Zudem befindet sich rund 3.000 m 

westlich des Plangebietes das FFH-Gebiet DE 2329-353 Quellwald am Ankerschen See. 

Weitere für die Umweltprüfung relevante Schutzgebiete befinden sich nicht in unmittel-

barer Nähe zum Plangebiet. 

Prognose der Auswirkungen 

Mit Umsetzung der Planung wird eine Fläche entwickelt, die von zwei Seiten durch be-

stehende Siedlungsflächen von Giesensdorf gesäumt wird und somit die bestehenden 

Siedlungsflächen insgesamt arrondiert werden. Beeinträchtigungen der genannten 

Schutzgebiete sind jedoch aufgrund der großen Entfernung zu der geplanten baulichen 

Entwicklung nicht abzuleiten. 

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und 

Lebensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert be-

schrieben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu einer Umstrukturierung der vorhande-

nen Lebensräume. So wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Fläche hin zu einem 

Allgemeinen Wohngebiet die Ausgangsbedingungen für die biologische Vielfalt durch 

die Reduzierung des Strukturreichtums negativ beeinflussen.  

Trotz das große Teile des Plangebietes überplant werden, hat die Planung zum Ziel die 

beiden bestehenden Birken entlang der Dorfstraße zu erhalten. Die Anpflanzung weite-

rer Gehölze wirkt sich positiv auf die Vielfalt der Lebensräume aus.  
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Der geplante Bau von Einfamilienhäusern im Plangeltungsbereich ist für den Erhaltungs-

zustand der o.g. FFH-Gebiete und des EU-Vogelschutzgebietes nicht relevant. Eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der FFH-Gebiete und des EU-Vogelschutzge-

bietes sowie der Arten durch die geplanten Veränderungen der Habitatausstattung im 

Plangeltungsbereich ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkungen durch den Bau von 

Wohngebäuden und dem Verkehr treten auf die Distanz von mindestens 2.500 m nicht 

in Erscheinung.  

Insgesamt ist die biologische Vielfalt in geringem Maße durch die Planung betroffen, 

sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen entstehen, 

wodurch Ausgleichsmaßnahmen nicht notwendig werden. 

8.2.8 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild  

Ausgangssituation 

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als äußere Erscheinungsform 

von Natur und Landschaft ebenso erfasst wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der 

den Lebensraum für Pflanzen und Tiere bildet, da Lebensformen und Lebensräume we-

sentlich zu den Eindrücken der Betrachter beitragen.  

Für die Giesensdorfer Ortslage sind im Zentrum der Giesensdorfer See, ein nordwestlich 

daran angrenzender Teich, der Pfuhl im Osten, sowie die bestehenden Hofstellen prä-

gend. Ein weiteres Element des Ortsbildes wird durch die bestehende Einzelhausbebau-

ung auf teilweise großen Grundstücken mit angeschlossenen Gärten gebildet. In Teilen 

sind diese Grundstücke durch Bebauung nachverdichtet worden.  

Die Landschaftsbildqualität eines Landschaftsausschnitts wird im Allgemeinen anhand 

der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnähe bewertet, wobei die Vorbelastung aufgrund 

früherer Landschaftsveränderungen in die Bewertung dieser Kriterien mit einfließt. 

Als Unterkriterien für die Bewertung der Vielfalt eines Landschaftsraumes gelten Relief-

vielfalt, Flächenvielfalt und Strukturvielfalt. Die Reliefvielfalt ist im Plangeltungsbereich 

relativ gering, da die Geländeoberfläche zwar nicht vollständig eben ist, aber nur leicht 

von Norden nach Süden ansteigt. Auch die Flächenvielfalt ist relativ gering ausgeprägt, 

da es sich um einen Teilbereich, der durch dorftypische Bebauung geprägten Ortslage 

mit angrenzenden Hausgärten und Landwirtschaft handelt. Die Strukturvielfalt ist als mit-

tel zu bewerten, da die vorhandenen Grundstücke diverse typische Gehölzbestände auf-

weisen, darunter lineare Bestände wie Knicks und Straßenbegleitgrün sowie Einzel-

bäume. Damit ist die Vielfalt insgesamt als gering bis mittel zu bewerten. 

Die Naturnähe im Plangeltungsbereich ist aufgrund der Lage im Siedlungsbereich und 

im Bereich von intensiv bewirtschaftetem Ackerland gering. 

Die Eigenart ist anhand eines Vergleichs mit der historischen Eigenart (maßgeblich ist hier 

der Zeitpunkt vor dem Einsetzen der Industrialisierung der Landwirtschaft, d.h. etwa Mitte 

bis Anfang des vorigen Jahrhunderts) zu bewerten. Dabei fällt auf, dass sich der Sied-

lungsbereich der Ortslage schon in diesem Zeitraum, und zwar bereits auf den ersten Kar-

tendarstellungen der Preußischen Landesaufnahme von 1878 bis 1880 und auch in den 
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Folgejahren (bis in die 1950er Jahre) nicht bis in den Plangeltungsbereich erstreckte, son-

dern die Landwirtschaft vorherrschte. 

In späteren Jahren fand sowohl eine Ausdehnung des Siedlungsbereichs in Richtung der 

Ortsausgänge, vor allem entlang der Dorfstraße, Am Teich und entlang der Harmsdorfer 

Straße, als auch eine Verdichtung der Bebauung im Bereich der älteren Teile des Sied-

lungsbereichs statt. Knicks, die ursprünglich stärker verbreitet waren, sind heute innerhalb 

der Ortslage kaum noch vorhanden und auch an den Ortsrändern, an die nach wie vor 

landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzen, nur noch in relativ kleinen Abschnitten vorhan-

den. Dementsprechend ist der Eigenartsgehalt für den Plangeltungsbereich als mittel zu 

bewerten. 

Im Ergebnis der oben aufgeführten Bewertungen ergibt sich für das Plangebiet eine 

Landschaftsbildqualität, die zwischen einer geringen und einer mittleren Wertigkeit ein-

zuordnen ist. 

Visuelle Verletzlichkeit 

Neben der Landschaftsbildqualität ist auch die visuelle Verletzlichkeit einer Landschaft 

für die Beurteilung von Auswirkungen der Planung von Bedeutung. 

Für den Plangeltungsbereich wird aufgrund der relativ geringen Landschaftsbildqualität 

und der deutlichen Prägung durch siedlungs- und landwirtschaftstypische Nutzungen 

und Flächenausprägungen von einer relativ geringen visuellen Verletzlichkeit ausgegan-

gen. Hierzu trägt auch die Ausprägung der Umgebung bei, da der Plangeltungsbereich 

nach Westen und Norden durch Siedlungsflächen eingerahmt wird.  

Erlebbarkeit 

Die Erlebbarkeit bzw. das Erholungspotenzial einer Landschaft ist abhängig von der Zu-

gänglichkeit und der Einsehbarkeit, insbesondere durch Ausblicke von vorhandenen 

Wegen und Siedlungsbereichen. Weiterhin können vorhandene Störeffekte eine Rolle 

spielen.  

Grundsätzlich können sich auf das Plangebiet Ausblicke aus der nach Osten, Süden und 

teilweise nördlich angrenzenden Landschaft ergeben. In andere Richtungen ist durch 

vorhandene Bebauung, Gehölze bzw. strukturreiche Gärten ein Ausblick in die freie 

Landschaft bzw. in das Plangebiet begrenzt oder nicht möglich. 

Im unmittelbaren Umfeld können Blickbeziehungen auf das Plangebiet von der Dorf-

straße, An Soot und dem Verbindungsweg dazwischen aufgenommen werden. Tatsäch-

lich werden die meisten Abschnitte dieser Wege jedoch von Baumreihen begrenzt, die 

zusammen mit anderen in der näheren Umgebung vorhandenen Gehölzstrukturen Aus-

blicke auf das Plangebiet weitestgehend mindern.  

Prognose der Auswirkungen 

Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes bereiten eine wohnbauliche Entwicklung 

innerhalb des Plangebietes vor. Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet 

mit einer Grundflächenzahl von 0,25 fest. Die Anzahl der Vollgeschosse ist auf eines 
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begrenzt, außerdem ist die maximale Gebäudehöhe festgesetzt, wonach die künftigen 

Gebäude eine maximale Höhe von ca.  9,5 m über Normalhöhennull erreichen können. 

Das Bebauungskonzept sieht eine Errichtung von bis zu acht Einfamilienhäusern vor. Der 

Bebauungsplan sieht zur Eingrünung des Plangebietes die Anpflanzung einer freiwach-

senden Hecke sowohl im Süden als auch im Osten des Plangebietes vor.  

Insgesamt entstehen keine erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Land-

schafts- und Ortsbild, sodass kein Ausgleich erbracht werden muss.  

8.2.9 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter  

Ausgangssituation 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 befinden sich keine gesetzlich ge-

schützten Kulturdenkmale gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG) bzw. ist sein solches 

Vorkommen nicht bekannt. 

Jedoch befindet sich ein archäologisches Interessengebiet (Gebietsnummer 1) weniger 

als 50 m südlich des Plangebietes.  

Prognose der Auswirkungen 

Durch die Versiegelung und Abgrabung von Boden wird ggf. die Eigenschaft des Bodens 

beeinträchtigt, der Kulturgeschichte in seiner Archivfunktion zu dienen. Im Zuge der Bau-

maßnahmen kann ein Auffinden schutzgutrelevanter Elemente nicht ausgeschlossen 

werden, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen notwendig werden. 

Aufgrund der Entfernung von rund 50 m zum Plangebiet ist nicht mit einer durch die 

Umsetzung der Planung bedingten Beeinträchtigung des archäologischen Interessen-

gebietes zu rechnen. 

Insgesamt entstehen keine erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur 

und sonstige Sachgüter, sodass kein Ausgleich erbracht werden muss.  

8.2.10 Schutzgut Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit  

Ausgangssituation 

Bei der Beurteilung der Bestandssituation des Schutzgutes Mensch werden in erster Li-

nie die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen im Sinne der Grunddaseins-

funktion betrachtet. 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans dominiert die landwirtschaftliche Nutzung in 

Form von Ackerbau. Das direkte Umfeld des Plangebietes besteht zum Teil aus Sied-

lungsflächen und ist sonst von Landwirtschaft umgeben. Nach Norden grenzt die Dorf-

straße an, die das Dorf erschließt sowie die Straßen Am Teich und Harmsdorfer Straße 

verbindet.  
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Erreichbarkeit und Ausstattung für die Freizeit und Naherholung 

Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich um private Flächen, die für die Öffent-

lichkeit nicht zugänglich sind. 

Immissionen 

Aufgrund der untergeordneten Erschließungsfunktion der Dorfstraße ist keine Belastung 

durch Verkehrslärm im Bestand abzuleiten. 

Rund 150 m westlich des Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. 

Darüber hinaus grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Aus der ord-

nungsgemäßen Nutzung dieser ist mit zweitweise auftretenden Lärmbelastungen inner-

halb des Plangebietes zu rechnen. 

Zur Bewertung der Geruchsbelastung im Bereich des Plangebietes wurde im Juli 2022 

ein Gutachten durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein – Lehr- und Ver-

suchszentrum Futterkamp15 erstellt, da sich im Umfeld der Planung mehrere landwirt-

schaftliche Betriebe mit emissionsrelevanter Tierhaltung befinden. Die Bewertung um-

fasst die Fragen nach der Höhe der geruchlichen Belastung durch die genehmigte Tier-

haltung im Bereich des Plangebietes und geht der Frage nach, ob bzw. unter welchen 

technischen Voraussetzungen die Planung aus immissionsrechtlicher Sicht zulässig ist. 

Betrachtet wurden dabei, wie in solchen Fällen üblich die Immissionen aus den Ställen 

und aus der Futtermittel- und Reststofflagerung unter Anwendung der zu berücksichti-

genden Parameter (Winddaten, Bodenrauigkeit des Geländes und emissionsrelevanter 

Daten (hier: angenommene Emissionsmassenströme und effektive Quellhöhen). 

Grundlage der Bewertung ist die TA Luft 2021. Gemäß Anhang 7 der TA Luft 2021 liegt 

der maßgebliche Richtwert für die Geruchsbelastung in Allgemeinen Wohngebieten bei 

10% der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeiten. Für das Plangebiet wurden in der, 

im Rahmen der Immissionsprognose durchgeführten Ausbreitungsrechnung maximale 

Werte von 8,2 % ermittelt, die nur für den nordwestlichen Teil des Plangebietes festge-

stellt werden konnten. Im Nordosten angrenzend an das Plangebiet, wurde ein Wert von 

8,5 % festgestellt. Für die mittleren Flächen wurden Werte zwischen 7,9 % und 6,7 % 

ermittelt, mit abnehmender Tendenz nach Süden. Dort sind die Werte zwischen 6,9 % 

und 5,8 % errechnet worden.  

Prognose der Auswirkungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Durch die Umnutzung von landwirtschaftlich genutzter Fläche wird dringend benötigter 

Wohnraum geschaffen und die Wohn- und Wohnumfeldfunktion innerhalb der Gemeinde 

 

15  Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein – Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp, Immissions-

schutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmission – Beurteilung landwirtschaftli-

cher Betriebe mit Tierhaltung in der Gemeinde 23909 Giesensdorf im Kreis Herzogtum Lauenburg, 

11.07.2022 
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Giesensdorf verbessert. Eine Beeinträchtigung der Wohnumfeldfunktion der umliegen-

den Wohnbebauungen geht durch die Umsetzung der Planung nicht einher. 

Immissionen 

Aus der ordnungsgemäßen Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 

bzw. der landwirtschaftlichen Betriebe im Umfeld des Plangebietes ist zweitweise mit 

auftretenden Lärmbelastungen innerhalb des Plangebietes zu rechnen.  

Der maßgebliche Wert für die Geruchsbelastung in allgemeinen Wohngebieten von 10% 

der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeiten wird im Bereich des Plangebietes ein-

gehalten. 

Von einer relevanten verkehrlichen Belastung mit den entsprechenden Lärmemissionen 

kann aufgrund der Lage des Plangebietes abseits stark befahrener Straßen nicht aus-

gegangen werden. 

Da auch von der kleinräumigen Planung keine relevanten Beeinträchtigungen der um-

gebenden Bereiche verbunden sein können, ist mit relevanten Beeinträchtigungen des 

Wohnumfeldes in Bezug auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden insge-

samt nicht zu rechnen.  

Für die öffentliche Freizeit- und Naherholung hat das Plangebiet keine Bedeutung, daher 

ist auch nicht mit Beeinträchtigung solcher Funktionen zu rechnen.  

Insgesamt entstehen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen für das Schutzgut 

Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit, sodass kein Ausgleich erbracht wer-

den muss.  

8.2.11 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen eines Planes sind auch die Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen. Grundsätzlich bestehen immer 

Wechselwirkungen bzw. -beziehungen zwischen allen Bestandteilen des Naturhaushal-

tes. Im Geltungsbereich ist dieses Wirkungsgeflecht in starkem Maße durch die Auswir-

kungen des menschlichen Handelns auf die anderen Schutzgüter geprägt. Die wesent-

lichen Veränderungen für den Naturhaushalt ergeben sich üblicherweise bei geplanten 

Bebauungen durch Versiegelung von Böden und durch die Zerstörung von Lebensräu-

men für Pflanzen und Tiere.  

Die zusätzlichen Bodenversiegelungen werden die Bodeneigenschaften im Bereich der-

zeit nicht versiegelter Flächen verändern, z.B. die Wärmeleitfähigkeit, wodurch sich das 

Mikroklima ändert. Zudem wirken sich die Bodenversiegelungen auch auf das Schutzgut 

Wasser aus, der Oberflächenabfluss nimmt zu. 

Durch die Überbauung derzeit unbebauter Flächen gehen Lebensräume für die hieran an-

gepasste Pflanzen- und Tierwelt verloren bzw. wird die Lebensraumqualität für Tiere, die 

diese, im vorliegenden Fall stark anthropogen überprägten Biotope nutzen, z.B. Vögel, wei-

ter eingeschränkt.  
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Es können Veränderungen in den vorhandenen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen nicht ausgeschlossen werden.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen sind mit der Bauleitplanung jedoch nicht zu erwarten. 

8.2.12 Kumulierende Wirkungen 

Gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches sind auch mögliche kumulierende Wirkun-

gen zu betrachten, sofern diese im Zusammenhang mit Auswirkungen von Vorhaben 

benachbarter Plangebiete auftreten, wobei etwaige bestehende Umweltprobleme in Be-

zug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen zu berücksichtigen sind. 

Für die nähere Umgebung sind keine Planungen bekannt, die im Zusammenhang mit 

der Planung der Bauleitplanung zu entsprechenden kumulierenden Wirkungen auf die 

zu betrachtenden Schutzgüter (Menschen, kulturelles Erbe, Naturhaushalt, biologische 

Vielfalt, Landschaft etc.) führen könnten. 

8.3 Berücksichtigung weiterer Umweltbelange  

8.3.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Durchführung der baulichen Maßnahmen alle 

geltenden gesetzlichen abfallrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Es ist im 

Plangebiet kein Abriss bestehender Strukturen notwendig. Zum Schutz des abgegrabe-

nen Oberbodens ist dieses in nutzbarem Zustand in Lagerung zu erhalten und vor Ver-

nichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). 

8.3.2 Beschreibung erheblicher nachteiliger Auswirkungen durch Unfälle, 

Katastrophen oder Klimawandel  

Unfälle oder Katastrophen 

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Festsetzungen des Bebauungs-

planes keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu erwarten:  

▪ Der Plangeltungsbereich grenzt weder an Industrie- oder Gewerbeanlagen noch land-

wirtschaftliche Großbetriebe an, die bei Unfällen nachteilige Auswirkungen auf die 

Planung bewirken könnten.  

▪ Es grenzen keine Oberflächengewässer direkt an den Plangeltungsbereich an, so 

dass im Plangebiet keine nachteiligen Auswirkungen durch Hochwasserereignisse zu 

erwarten sind. 

Im Plangeltungsbereich sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BImSchG geplant, 

so dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen und schweren Unfälle auf schutzbedürf-

tige Gebiete in der Nachbarschaft entstehen. 
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Klimawandel  

▪ Das im Rahmen der Bauleitplanung geplante Wohngebiet verursacht keine erhebli-

chen Mengen an Treibhausgasemissionen.  

▪ Durch die Planung wird nicht in Ökosysteme mit besonderer Senkenfunktion für Treib-

hausgase, wie Wälder oder Moore, eingegriffen.  

▪ Die Planung beeinträchtigt keine Schutzgüter, die infolge des Klimawandels beson-

ders empfindlich sind. Der Boden im Plangeltungsbereich besteht nicht aus klimasen-

sitiven Böden.  

Der Bau eines Wohngebietes ist weder erheblich anfällig gegenüber Hitze noch gegen-

über Kälte.  

Hochwasserereignisse sind aufgrund nicht vorhandener Gewässer im Plangebiet nicht 

zu erwarten. 

Erhöhte Geländeformen, die im Zusammenhang mit entsprechenden Niederschlagser-

eignissen zu Erdrutschen führen könnten, sind im Bereich des Plangebietes nicht vor-

handen, so dass nachteilige Auswirkungen durch Erdrutsche nicht zu befürchten sind. 

Trotz der relativ ungünstigen Bodenverhältnisse mit nur teilweise versickerungsfähigem 

Boden und unter Berücksichtigung der weitgehend ebenen Geländeoberfläche ist nicht 

mit relevanten Problemen infolge von Starkregenereignissen zu rechnen. Als weitere 

unterstützende Maßnahme dienen die geplanten Entwässerungsmaßnahmen wie die 

Rohrriogole oder das Regenrückhaltebecken.  

8.4 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die heutige Situation vermutlich noch länger 

bestehen bleiben. Das bedeutet, dass die landwirtschaftliche Fläche, die Gehölze, der 

sonstige Knick und weitere Biotoptypen weiterhin Bestand haben würden. 

8.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 

8.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 

Die tatsächlichen Maßnahmen werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ge-

regelt und planungsrechtlich gesichert. 

8.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die tatsächlichen Maßnahmen werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ge-

regelt und planungsrechtlich gesichert. 
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8.6 Übersicht über die in Betracht kommenden anderweitigen 

Lösungsmöglichkeiten  

Nach Anlage 1 Nr. 2 d BauGB sind in Betracht kommende anderweitige Planungsmög-

lichkeiten im Zuge des Umweltberichts zu prüfen, wobei die Ziele und der räumliche 

Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind (Alternativenprüfung). Be-

gleitend ist nach § 14 g Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurzdarstellung der Gründe für die 

Auswahl der geprüften Alternativen hinzuzufügen.  

Die übergeordnete Prüfung der eigentlichen Standortwahl erfolgt zumeist auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan). Im Rahmen des Planungspro-

zesses hat die Gemeinde Giesensdorf unterschiedliche Standortalternativen betrachtet, 

welche die Voraussetzungen zur Verwirklichung der Zielsetzung der Aufstellung des Be-

bauungsplanes (theoretisch) erfüllen könnten. Grundlage dieser Flächenauswahl waren 

u.a. der gültige Flächennutzungsplan sowie der Landschaftsplan der Gemeinde Gie-

sensdorf. Maßstab der Analyse und Bewertung ist hierbei die Zielsetzung der Gemeinde 

zur Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes insbesondere für junge Familien mit 

Kindern. 

Die Eignung der Siedlungsentwicklungsflächen aus stadt- und landschaftsplanerischer 

Sicht ist unterschiedlich zu bewerten. Sie hängt davon ab, welche Nutzung und welchen 

Biotopwert die Fläche zurzeit hat, ob sich schutzwürdige Landschaftselemente und 

- strukturen auf der Fläche oder auf benachbarten Flächen befinden, ob Einschränkun-

gen des Landschafts- und Ortsbildes zu erwarten sind und ob sich die geplante Bebau-

ung in die vorhandene Siedlungsstruktur einpasst.  
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Tab. 5: Übersicht der betrachteten Flächenalternativen 

Allgemeines 

Laut dem Landesentwicklungsplan (LEP 2021) liegt Giesendorf, und damit auch alle be-

trachteten Flächenalternativen im ländlichen Raum. Zudem liegen alle Flächenalternati-

ven innerhalb eines Entwicklungsraumes für Tourismus und Erholung.  

Der Regionalplan für den Planungsraum I aus dem Jahr 1998 gibt für Giesensdorf die 

Inhalte des Landesentwicklungsplanes wieder. Ergänzend liegt der Ort und mit ihm auch 

alle Flächenalternativen in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwas-

serschutz. 

Alle betrachteten Flächenalternativen liegen innerhalb des Naturparks Lauenburgische 

Seen, jedoch außerhalb von Schutzgebieten. 

Fläche 1 

Die Fläche 1 ist mit ca. 8.000 m² die größte aller betrachteten Flächenalternativen und 

liegt am östlichen Siedlungsrand unmittelbar an das Baugebiet „Kraunhof“ anknüpfend. 

Erschlossen ist die Flächenalternative 1 über die nördlich vorgelagerte Dorfstraße. 

Flächen- 

nummer 

1 2 3 4 

Größe in ha 0,8 0,57 0,33 0,49 

Erschließung Dorfstraße  

(östlich) 

Harmsdorfer Str. Am Teich Dorfstraße  

(südlich) 

2. 

1. 

3. 

4. 

Abb. 6: Übersicht der Standortalternativen für eine wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde 

Giesensdorf (Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LVermGeo SH; BKG) 
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Die Fläche 1 ist im Landschaftsplan der Gemeinde Giesensdorf als Eignungsfläche für 

die Siedlungsentwicklung gekennzeichnet. Bei einer wohnbaulichen Entwicklung sollen 

jedoch vorhandenen ökologisch wertvolle Strukturen wie beispielsweise Knicks berück-

sichtigt werden.  

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde Giesensdorf stellt die Fläche 1 als 

Fläche für die Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechts-

kräftiger Bebauungspläne und ist damit dem planungsrechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 1 ist aktuell als Ackerfläche in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Laut 

der vom LLUR16 angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr aus 

geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben wer-

den. 

Schutzwürdige Landschaftselemente bestehen auf der Fläche selbst nicht. Jedoch be-

findet sich ein gesetzlich geschützter Knick östlich des Plangebietes auf der abgewand-

ten Straßenseite der Dorfstraße. 

Die Topographie des Plangebietes fällt  leicht von knapp 35,0 m ü. NHN im Süden auf 

rund 33,0 m ü. NHN im Norden in Richtung Dorfstraße ab. Im Westen grenzt die Flä-

chenalternative 1 unmittelbar an die Bestandsbebauung um das Wohngebiet „Krauen-

hof“ an. Nördlich befindet sich das Grundstück Dorfstraße 2 und ein dahinterliegender 

Pfuhl sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. In östliche und südliche Richtung gren-

zen ebenfalls landwirtschaftliche Flächen an die Alternative 1 an. Die östlichen Flächen 

sind durch angesprochenen Knick räumlich abgetrennt. In Richtung Süden fehlt es an 

eine natürlichen Eingrünung. Einschränkungen für das Orts- und Landschaftsbild erge-

ben sich durch die beabsichtigte Bebauung damit nicht, sofern an der südlichen Kante 

der Flächenalternative eine Eingrünung angepflanzt wird. 

Zwar handelt es sich bei der Fläche 1 um ein Areal im planungsrechtlichen Außenbe-

reich, durch den unmittelbaren Anschluss an den bestehenden Siedlungskörper im Os-

ten und Nordwesten würde die Bebauung der Fläche aber eine Arrondierung des Sied-

lungskörpers bedeuten und sich somit in den Bebauungszusammenhang des Ortes ein-

fügen. 

Die Fläche 1 grenzt vor allem südlich und östlich unmittelbar an landwirtschaftlich be-

wirtschaftete Flächen an. Durch die ordnungsgemäße Nutzung dieser Flächen können 

somit zeitweise Geruchs- und Lärmimmissionen auf das Plangebiet einwirken. Zudem 

befindet sich westlich der Fläche 1 ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb. Da jedoch das 

Wohngebiete Krauenhof zwischen der geplanten Erweiterung und dem landwirtschaftli-

chen Betrieb liegt, wird davon ausgegangen, dass die geplante Wohnnutzung und der 

landwirtschaftliche Betrieb für beide Nutzungen verträglich sind.  

 

16 vgl. Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein 
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Fläche 2 

Die Flächenalternative 2 weist eine ungefähre Größe von ca. 5.700 m² auf und befindet 

sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Giesensdorf. Die Erschließung der Fläche 2 

könnte über die unmittelbar vorgelagerte Harmsdorfer Straße erfolgen.  

Der Landschaftsplan stellt die Fläche 2 ähnlich wie Fläche 1 als Eignungsfläche für die 

Siedlungsfläche dar. Dabei sollen jedoch auch hier bei einer wohnbaulichen Entwicklung 

ökologisch wertvolle Strukturen bewahrt bleiben. 

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Fläche 2 als Fläche für die 

Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und ist damit dem planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zu-

zuordnen. 

Die Fläche 2 befindet sich aktuell als Ackerfläche in intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung. Laut der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann 

ihr aus geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrie-

ben werden. 

Schutzwürdige Landschaftselemente bestehen nach aktuellem Kenntnisstand nicht auf 

der Flächenalternative 2. Straßenbegleitend an der Hamrsdorfer Straße auf der, der Flä-

che 2 zugewandten Seite stehen doch diverse Einzelbäume. Ergänzend befinden sich 

östlich der Alternative Knicks bzw. knickähnliche Gehölzstrukturen. 

Die landwirtschaftliche Fläche auf der die Flächenalternative 2 liegt ist eine Senke, die 

ihren tiefsten Punkt bei knapp unter 30,0 m ü. NHN hat. In Richtung der Randbereiche 

steigt das Gelände auf um die 32,0 m ü. NHN an. Südlich grenzt das Plangebiet unmit-

telbar an bestehende Bebauung an. Auch westlich der Fläche 2 sind Siedlungsstrukturen 

zu finden. Nördlich und östliche der Flächenalternative grenzen landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen an das Plangebiet an. Zudem befindet sich unweit in südöstliche Rich-

tung eine Wasserfläche (Pfuhl). Da für die geplante wohnbauliche Entwicklung nicht die 

vollständige Ackerfläche in Anspruch genommen werden würde, fehlt es in Richtung 

Norden und Osten an einer unmittelbaren Eingrünung der Fläche 2. Eine Beeinträchti-

gung des Orts- und Landschaftsbildes ist jedoch auch hier nicht zu erwarten, denn auch 

hier könnte mit flankierenden Begrünungsmaßnahmen das Einfügen in das Landschafts-

bild sichergestellt werden. 

Auch bei der Fläche 2 handelt es sich um eine planungsrechtliche Außenbereichsfläche. 

Durch die anknüpfende Bebauung im Süden und Westen besteht jedoch unmittelbarer 

Anschluss an den Siedlungskörper von Giesensdorf. Somit wäre eine Bebauung der 

Fläche 2 ebenfalls eine Arrondierung der Siedlungsflächen von Giesensdorf. 

An Fläche 2 grenzen nördlich und östlich landwirtschaftliche Flächen an aus deren ord-

nungsgemäßer Nutzung zeitweise Geruchs- und Lärmemissionen auf die Flächenalter-

native einwirken können. Zudem befindet sich südwestlich der Fläche 2 ein aktiver land-

wirtschaftlicher Betrieb. Auch von hier können Lärm- und Geruchsemissionen ausgehen, 

die eine Beeinträchtigung für die geplante und schutzwürdige Wohnnutzung auf Fläche 2 

darstellen. 
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Fläche 3 

Die dritte betrachtete Flächenalternative liegt am westlichen Ortsrand von Giesensdorf 

und weist lediglich eine Größe von rund 3.300 m² auf. Die Erschließung der Fläche wäre 

grundsätzlich über die Straße „Am Teich“ möglich. 

Anders als die bisher betrachteten Flächen stellt der Landschaftsplan die Fläche 3 je-

doch nicht als Entwicklungsfläche für die Siedlungsentwicklung dar, sondern weist ledig-

lich den Bestand eines mesophilen Grünlandes aus.  

Der geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Fläche 3 als Fläche für die 

Landwirtschaft da. Zudem liegt die Flächenalternative außerhalb rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und außerhalb des Zusammenhangs bebauter Ortsteile und ist damit dem 

planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 3 befindet sich aktuell als Grünlandfläche in landwirtschaftlicher Nutzung. 

Laut der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr 

aus geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben 

werden. 

Soweit bekannt befinden sich keine gesetzlich geschützten Landschaftselemente auf 

oder unmittelbar angrenzend an die Flächenalternative 3. 

Bei der Betrachtung der Topographie weist Fläche 3 ein vergleichsweise hohes Gefälle 

auf. Die Höhen bewegen sich auf einer relativ kurzen Strecke von knapp 36,0 m ü. NHN 

im Südwesten auf unter 32,0 m ü. NHN im Osten direkt an der Straße „Am Teich“. Nörd-

lich und südlich grenzt Wohnbebauung an die Flächenalternative 3 an. Westlich befinden 

sich Wirtschaftsgebäude und ein Güllelager eines landwirtschaftlichen Betriebs. In Rich-

tung Osten liegt jenseits der Straße „Am Teich“ der Giesensdorfer See. Aufgrund der 

Größe und der Topographie, könnte die beabsichtigte Wohnbauentwicklung auf der Flä-

che 3 wohl nur anteilig umgesetzt werden. Einschränkungen für das Landschaftsbild er-

geben sich aufgrund des integrierten Standortes nicht. Jedoch wäre die Bebauung eines 

abschüssigen Grundstückes an dieser Stelle eine merkliche Veränderung des Ortsbil-

des. Durch die integrierte Lage wäre auch eine Einfügung in das Siedlungsgefüges ge-

geben, auch wenn die Fläche planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuschreiben ist 

und es sich auch nicht um eine Baulücke handelt, da das nördlich angrenzender Wohn-

bestand nicht als eigenständiger Siedlungsteil verstanden werden kann. 

Die Flächenalternative 3 wird als potenzielle Wohnraumstandort jedoch durch die unmit-

telbare Nähe zu einem landwirtschaftlichen Betrieb beeinträchtigt. Das Güllelager des 

angesprochenen Betriebes befindet sich unmittelbar an der Grenze zur Fläche 3. Somit 

kann davon ausgegangen werden, dass die daraus resultierenden Geruchsemissionen 

einer wohnbaulichen Nutzung der Fläche 3 entgegen stehen.  

Fläche 4 

Die vierte betrachtete Flächenalternative weist eine ungefähre Größe von 0,49 ha auf 

und befindet sich am südlichen Siedlungsrand des Ortes Giesensdorf. Die Erschließung 

der Fläche wäre über die Dorfstraße gegeben. 
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Wie die Flächen 1 und 2 ist auch die Fläche 4 im Landschaftsplan als Fläche für die 

Siedlungsentwicklung dargestellt.  

Der geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Flächenalternative 4 zu ei-

nem Großteil als Dorfgebiet dar. Lediglich der südlich Bereich der Flächenalternative ist 

als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Rechtskräftige Bebauungspläne liegen jedoch 

auch für diese Fläche nicht vor. Zudem ist die Größe der Abstand zwischen der nächsten 

Bebaung westlich und östlich zueinander mit mehr als 100 m so groß, dass die Fläche 4 

nicht als Baulücke betrachtet werden kann. Sie ist damit ebenfalls dem planungsrechtli-

chen Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Die Fläche 4 befindet sich aktuell als Weidefläche in landwirtschaftlicher Nutzung. Laut 

der vom LLUR angegebene funktionalen Gesamtbewertung der Fläche, kann ihr aus 

geologischer Sicht jedoch nur eine „sehr geringe“ Gesamtbewertung zugeschrieben wer-

den. 

Nach aktuellen Kenntnisstand sind im Süden der Fläche 4 Knicks bzw. knickähnliche 

Strukturen vorzufinden. Darüber hinaus befinden sich auf der Fläche vereinzelte Baum- 

und Gehölzbestände, jedoch keine weiteren schutzwürdigen Landschaftselemente. 

Topographisch bewegt sich die Fläche 4 zwischen rund 35,0 und 38,0 m ü. NHN. West-

lich grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb an, nördlich und östlich schließt Wohnbebau-

ung an und nach Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an die Alternative 

an. Damit ist der Standort grundsätzlich als integriert zu betrachten. Einschränkungen 

für das Orts- und Landschaftsbild sind nicht erkennbar, sofern die Eingrünung an der 

südlichen Flächenkante geschlossen wird.  

Ähnlich wie bei Fläche 3 sind jedoch durch den unmittelbar angrenzenden landwirt-

schaftlichen Betrieb Beeinträchtigungen durch Geruchs- und/oder Lärmemissionen zu 

befürchten, die einer wohnbaulichen Nutzung der Fläche 4 entgegen stehen.  

Ergebnis 

Im Ergebnis hat sich die Gemeinde unter der Abwägung aller bekannten Informationen 

für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes auf der Flächenalternative 1 entschie-

den. Anders als Fläche 3 und 4 ist der Standort weit genug entfernt von landwirtschaftli-

chen Betrieben, sodass keine Einschränkungen durch Lärm- oder Geruchsbelastungen 

entstehende, die gegen eine Wohnbebauung sprechen. Zudem ist die Fläche 1 ausrei-

chend groß, um die geplante Anzahl an Wohneinheiten an einem Standort umzusetzen. 

Durch die umliegenden baulichen und natürlichen Strukturen ist die Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes minimal. Zudem sind die Flächen verfügbar und unmittelbar über 

die Dorfstraße zu erschließen. 
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8.7 Zusätzliche Angaben 

8.7.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der 

Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung der Angaben  

Einzelne technische Verfahren, die bei der Umweltprüfung der jeweiligen Schutzgüter 

genutzt wurden, sind dem Kapitel der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des 

Umweltzustandes sowie der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung zu entnehmen.  

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.  

8.7.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Die Überwachung erfolgt im Rahmen der fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umwelt-

überwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz-, Bundesbodenschutz 

und Bundesnaturschutzgesetz sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit sollen unvorher-

gesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die eventuell infolge der Planre-

alisierung auftreten, erkannt und eine Reaktion darauf ermöglicht werden. Die Überwa-

chung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Plangeltungsbe-

reiches erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.  

Zu nennen sind auch die im Artenschutzgutachten benannten Vermeidungsmaßnah-

men, hier Bauzeitenregelungen zur Gewährleistung des Schutzes von Fledermäusen, 

der Haselmaus, Amphibien sowie von Brutvögeln. Weitere Informationen sind der Be-

gründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Giesensdorf zu 

entnehmen.  

8.7.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 möchte die Gemeinde Giesensdorf der 

anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde aktiv begegnen und in 

direkter Ortslage südlich der Dorfstraße die planungsrechtlichen Grundlagen zur Ent-

wicklung eines attraktiven Wohngebietes schaffen.  

Der Umweltbericht ermittelt und beschreibt die Umweltauswirkungen der Planung.  

Im ca. 0,8 ha großen Plangeltungsbereich, der hauptsächlich Flächen der Landwirtschaft 

umfasst, wird auf fast der gesamten Fläche ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Die Planung berücksichtigt auch die Anforderungen an das Wohnumfeld im Hinblick auf 

die menschliche Gesundheit und auf das Wohlbefinden, sowohl für die künftigen Bewoh-

nenden als auch für die Anwohnenden. Hierzu tragen die Lage abseits befahrener Stra-

ßen und außerhalb von Bereichen mit einer relevanten Geruchsbelastung ebenso bei 

wie der hohe Anteil gärtnerisch zu gestaltender Flächen. Auch der weitestgehende Er-

halt von für die Grünstruktur relevanten Bäumen in Verbindung mit der geplanten Ergän-

zung der Eingrünung durch Gehölzstreifen zur nach Süden und Osten angrenzenden 
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Landschaft steigern die Wohnqualitäten des Plangebietes. Aus den oben genannten 

Gründen und aufgrund der fehlenden Betroffenheit von für die Erholung bedeutsamen 

Wegen sind Beeinträchtigungen der landschaftsbezogenen Erholung infolge der Pla-

nung ebenfalls nicht zu erwarten. 

Geschützte Biotope oder sonstige höherwertige Vegetationsbestände sind im Plangebiet 

nicht vorhanden. Bei den durch die Planung betroffenen Flächen, handelt es sich haupt-

sächlich um intensiv genutzte Flächen der Landwirtschaft und somit um Flächen mit all-

gemeiner Bedeutung für den Naturschutz. Größere Bäume mit Bedeutung für das Orts-

bild oder mit einem Potenzial für eine Entwicklung zu ortsbildprägenden Bäumen werden 

erhalten und sind entsprechend zum Erhalt festgesetzt.  

Da der Großteil, des im Bereich der Ortslage und deren Randbereich gelegenen Plan-

gebietes ein Intensivacker ist, ist die Planung im Hinblick auf das Schutzgut Fläche im 

Sinne von Flächenausnutzung als wenig günstig zu beurteilen. Jedoch wird mit der Über-

planung der übergeordnete Bedarf nach Wohnraum gedeckt.  

Schutzwürdige Bodenausprägungen sind im Plangeltungsbereich nicht vorhanden. Bei 

den im Rahmen der Erstellung einer geotechnischen Stellungnahme durchgeführten 

Kleinrammbohrungen wurde in den meisten Bohrprofilen überwiegend schwach schluf-

fige Sande mit teilweise eingelagerten lehmigen und schluffigen Lagen festgestellt. Für 

die mit der Planung vorbereiteten Neuversiegelung und Abgrabungen von Flächen sind 

Kompensationsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-

forderlich. Es wurde ein Ausgleichserfordernis ermittelt. Weitere Informationen sind der 

Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 zu entnehmen.  

Grundwasser wurde im Rahmen der o.g. Untersuchung bis zu einer Tiefe von 5,0 m im 

Bereich des Grundwasserkörpers „Trave- Südost“ erbohrt. Oberflächengewässer in 

Form von Still- und Fließgewässern sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das nächstge-

legene Stillgewässer ist ein Pfuhl nördlich der Dorfstraße, bei dem es sich jedoch nicht 

um ein Wasserkörper der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt. Aus diesen Gründen 

ist mit erheblich nachteiligen Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt nicht 

zu rechnen. 

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten, da ausschließlich das Mikroklima des Plangebietes betroffen ist. 

Die Bedeutung des Plangebietes für das Schutzgut Tiere wurde durch eine Artenschutz-

prüfung auf der Grundlage einer faunistischen Potenzialanalyse, die neben Datenaus-

wertungen auch eine örtliche Begehung umfasste, untersucht und bewertet. Danach bie-

ten das Plangebiet und seine nähere Umgebung Lebensräume für Brutvögel des Offen-

landes. Auch Vorkommen von Brutvögeln der Gehölze, bodennaher Gras- und Stauden-

fluren und der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter sind im Plangebiet möglich. 

Außerdem ist mit einer Nutzung durch verschiedene Fledermausarten zu rechnen, die 

in alten Bäumen Quartiermöglichkeiten finden und Teil des Plangebietes als Flugroute 

nutzen können. Die Haselmaus ist gem. Landesartkataster entlang der B 207 in weniger 

als 1 km Entfernung nachgewiesen. Vorkommen in den Gehölzen der Wirkräume sind 

daher nicht auszuschließen. Für die artenschutzrechtlichen Betroffenheiten wird 
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innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Blühstreifen als Nahrungs-

fläche für die Feldlerche festgesetzt.. Neben den für das Schutzgut Tiere vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen sind auch Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

durchzuführen. Weitere Informationen sind der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 2 

zu entnehmen. 

Das durch den Bebauungsplan ausgelöste Kompensationserfordernis wird zweigeteilt 

ausgeglichen. Der Großteil des Kompensationserfordernis wird über die im Bebauungs-

plan festgesetzte Maßnahmenfläche M1 planintern bereitgestellt. Das verbleibende 

Kompensationserfordernis wird über das Ökokonto Tiendamm in der Gemeinde Bälau 

bereitgestellt. 

9 Maßnahmen zur Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

befinden sich in privatem Eigentum und sind im Zuge der Entwicklung des Wohngebietes 

durch die Gemeinde zu erwerben.  

10 Kosten/Finanzwirksamkeit 

Durch Aufstellung des Bauleitplanes entstehen der Gemeinde Kosten für die Erarbeitung 

des Rechtsplanes sowie der zugehörigen Fachgutachten.  

Die spätere Umsetzung des Bauleitplanes führt zu Herstellungs- und Unterhaltungskos-

ten für die Erschließung und die Anlage der Grünflächen. Die Herstellungs-, Unterhal-

tungs- und Folgekosten verbleiben nach Umsetzung bei der Gemeinde.  

Durch den Verkauf der späteren Baugrundtücke werden Einnahmen generiert. 

11 Beschluss 

Die Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung der 

Gemeindevertretung am ……………... gebilligt.  

 

Giesensdorf, den ....................................... ....................................... 

 stv. Bürgermeister 

 (Scheidler) 


